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Kapitalverwaltungsgesellschaft: 

Metzler Asset Management GmbH 
Untermainanlage 1 
60329 Frankfurt am Main 

gesetzlich vertreten durch die Geschäftsführer Nicole Reising, Philip Schätzle und Oliver Schmidt,  
eingetragen im Handelsregister Frankfurt am Main unter der Handelsregisternummer HRB 27664 

Vertriebspartner der Kapitalverwaltungsgesellschaft: 

Allianz Global Investors GmbH 
Bockenheimer Landstraße 42-44 
60323 Frankfurt am Main 

ATTRAX FINANCIAL SERVICES S.A. 
3, Heienhaff 
L-1736 Senningerberg 

BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland 
Senckenberganlage 19 
60325 Frankfurt am Main 

Bordier & Cie 
Rue Rath 16 
CH-1204 Genf 

Clearstream Fund Centre AG 
Hardstraße 201 
CH-8005 Zürich 

Commerzbank Aktiengesellschaft 
Kaiserstraße (Kaiserplatz) 16 
60311 Frankfurt am Main 

DekaBank 
Deutsche Girozentrale 
Niederlassung Luxemburg  
6, Rue Lou Hemmer 
L-1748 Senningerberg 
 
DEUTSCHE APOTHEKER- UND ÄRZTEBANK EG 
Richard-Oskar-Mattern-Straße 6 
40547 Düsseldorf 

Deutsche WertpapierService Bank AG 
Wildunger Straße 14 
60487 Frankfurt am Main 

FIL Fondsbank GmbH 
Kastanienhöhe 1 
61476 Kronberg im Taunus 

Fondsdepot Bank GmbH - eine Marke der FNZ Bank SE 
Windmühlenweg 12 
95030 Hof 
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FONDSNET Holding GmbH 
Steinstraße 33 
50374 Erftstadt 
 
Fund Channel 
5, allée Scheffer 
L-2520 Luxembourg 
 
Gothaer Invest- und FinanzService GmbH 
Arnoldiplatz 1 
50969 Köln 

Gothaer Lebensversicherung Aktiengesellschaft 
Arnoldiplatz 1 
50969 Köln 

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG 
Kaiserstraße 24 
60311 Frankfurt am Main 

HSBC Continental Europe S.A., Germany 
Hansaallee 3 
40549 Düsseldorf 

ING-DiBa AG 
Theodor-Heuss-Allee 2 
60486 Frankfurt am Main 

International Fund Services & Asset Management S.A. –  
eine Marke der FNZ Bank SE 
25, Rue Edmond Reuter 
L-5326 Contern 
 
Landesbank Baden-Württemberg 
Am Hauptbahnhof 2 
70173 Stuttgart 

ODDO BHF SE  
Gallusanlage 8  
60329 Frankfurt am Main 

Raiffeisen Bank International AG 
Am Stadtpark 9 
A-1030 Wien 
 
UniCredit Bank GmbH 
Arabellastraße 12 
81925 München 

 

Ausgabedatum des Verkaufsprospektes:  

November 2025  
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1. Hinweis zum Verkaufsprospekt 
Der Kauf und Verkauf von Anteilen an dem OGAW-Sondervermögen Metzler German Smaller 
Companies (der „Fonds“) erfolgt auf Basis des Verkaufsprospekts, des Basisinformationsblatts 
und der Allgemeinen Anlagebedingungen in Verbindung mit den Besonderen Anlagebedingungen 
in der jeweils geltenden Fassung. Die Allgemeinen Anlagebedingungen und die Besonderen Anla-
gebedingungen sind im Anschluss an diesen Verkaufsprospekt ab Seite 77 abgedruckt. 

Der Verkaufsprospekt ist dem am Erwerb eines Anteils an dem Fonds Interessierten sowie jedem 
Anleger des Fonds zusammen mit dem letzten veröffentlichten Jahresbericht sowie dem gegebe-
nenfalls nach dem Jahresbericht veröffentlichten Halbjahresbericht auf Verlangen kostenlos zur 
Verfügung zu stellen. Daneben ist dem am Erwerb eines Anteils an dem Fonds Interessierten das 
Basisinformationsblatt rechtzeitig vor Vertragsschluss kostenlos zur Verfügung zu stellen. 

Von dem Verkaufsprospekt abweichende Auskünfte oder Erklärungen dürfen nicht abgegeben 
werden. Jeder Kauf von Anteilen auf der Basis von Auskünften oder Erklärungen, welche nicht in 
dem Verkaufsprospekt bzw. in dem Basisinformationsblatt enthalten sind, erfolgt ausschließlich 
auf Risiko des Käufers. 

Der Verkaufsprospekt wird ergänzt durch den jeweils letzten Jahresbericht und dem gegebenen-
falls nach dem Jahresbericht veröffentlichten Halbjahresbericht. 

Informationen über nachhaltige Investitionen finden Sie im Anhang dieses Dokuments. 

2. Anlagebeschränkungen für US-Personen 
Die Metzler Asset Management GmbH und/oder der Fonds sind und werden nicht gemäß dem 
United States Investment Company Act von 1940 in seiner gültigen Fassung registriert. Die An-
teile des Fonds sind und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner 
gültigen Fassung oder nach den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten 
von Amerika registriert. Anteile des Fonds dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch einer 
US-Person oder auf deren Rechnung angeboten oder verkauft werden. Am Erwerb von Anteilen 
Interessierte müssen gegebenenfalls darlegen, dass sie keine US-Person sind und Anteile weder 
im Auftrag von US-Personen erwerben noch an US-Personen weiterveräußern. Zu den US-
Personen zählen natürliche Personen, wenn sie ihren Wohnsitz in den Vereinigten Staaten haben. 
US-Personen können auch Personen- oder Kapitalgesellschaften sein, wenn sie etwa gemäß den 
Gesetzen der USA bzw. eines US-Bundesstaats, Territoriums oder einer US-Besitzung gegründet 
werden. 

3. Wichtigste Rechtliche Auswirkungen der Vertragsbeziehung 
Durch den Erwerb der Anteile wird der Anleger Miteigentümer der vom Fonds gehaltenen Vermögens-
gegenstände nach Bruchteilen. Er kann über die Vermögensgegenstände nicht verfügen. Mit den Antei-
len sind keine Stimmrechte verbunden. 

Sämtliche Veröffentlichungen und Werbeschriften sind in deutscher Sprache abzufassen oder mit einer 
deutschen Übersetzung zu versehen. Die Metzler Asset Management GmbH wird ferner die gesamte 
Kommunikation mit ihren Anlegern in deutscher Sprache führen. 
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Durchsetzung von Rechten 

Das Rechtsverhältnis zwischen der Metzler Asset Management GmbH und dem Anleger sowie die vor-
vertraglichen Beziehungen richten sich nach deutschem Recht. Der Sitz der Metzler Asset Management 
GmbH ist Gerichtsstand für Klagen des Anlegers gegen die Metzler Asset Management GmbH aus dem 
Vertragsverhältnis. Anleger, die Verbraucher sind (siehe die folgende Definition) und in einem anderen 
EU-Staat wohnen, können auch vor einem zuständigen Gericht an ihrem Wohnsitz Klage erheben. Die 
Vollstreckung von gerichtlichen Urteilen richtet sich nach der Zivilprozessordnung, gegebenenfalls dem 
Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung bzw. der Insolvenzordnung. Da die 
Metzler Asset Management GmbH inländischem Recht unterliegt, bedarf es keiner Anerkennung inländi-
scher Urteile vor deren Vollstreckung. 

Die Adresse der Metzler Asset Management GmbH lautet: 

Metzler Asset Management GmbH 
Untermainanlage 1 
60329 Frankfurt 

Zur Durchsetzung ihrer Rechte können Anleger den Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten beschrei-
ten oder, soweit ein solches zur Verfügung steht, auch ein Verfahren für alternative Streitbeilegung an-
strengen. 

Die Metzler Asset Management GmbH hat sich zur Teilnahme an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle verpflichtet. 

Bei Streitigkeiten können Verbraucher die „Ombudsstelle für Investmentfonds“ des BVI Bundesverband 
Investment und Asset Management e.V. als zuständige Verbraucherschlichtungsstelle anrufen. Die Metz-
ler Asset Management GmbH nimmt an Streitbeilegungsverfahren vor dieser Schlichtungsstelle teil. 

Die Kontaktdaten der „Ombudsstelle für Investmentfonds“ lauten: 

Büro der Ombudsstelle des BVI 
Bundesverband Investment und Asset Management e.V. 
Unter den Linden 42 
10117 Berlin 
Telefon: (+49 30) 6449046 – 0 
Telefax: (+49 30) 6449046 – 29 
E-Mail: info@ombudsstelle-investmentfonds.de 
www.ombudsstelle-investmentfonds.de 

Verbraucher sind natürliche Personen, die in den Fonds zu einem Zweck investieren, der überwiegend 
weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann, die 
also zu Privatzwecken handeln. 

Bei Streitigkeiten aus der Anwendung der Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches betreffend Fern-
absatzverträge über Finanzdienstleistungen ist dies die Schlichtungsstelle bei der Deutschen Bundes-
bank. 

Die Kontaktdaten lauten: 

Deutsche Bundesbank 
Schlichtungsstelle 
Postfach 11 12 32 
60047 Frankfurt 
E-Mail: schlichtung@bundesbank.de 
www.bundesbank.de 

mailto:schlichtung@bundesbank.de
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Das Recht, die Gerichte anzurufen, bleibt von einem Streitbeilegungsverfahren unberührt. 

Widerrufsrecht bei Kauf außerhalb der ständigen Geschäftsräume 

Kommt der Kauf von Anteilen an offenen Investmentvermögen aufgrund mündlicher Verhandlungen au-
ßerhalb der ständigen Geschäftsräume desjenigen zustande, der die Anteile verkauft oder den Verkauf 
vermittelt hat, so hat der Käufer das Recht, seine Kauferklärung in Textform und ohne Angabe von Grün-
den innerhalb einer Frist von zwei Wochen zu widerrufen. Über das Recht zum Widerruf wird der Käufer 
in der Kaufabrechnung belehrt. Das Widerrufsrecht besteht auch dann, wenn derjenige, der die Anteile 
verkauft oder den Verkauf vermittelt, keine ständigen Geschäftsräume hat. Ein Widerrufsrecht besteht 
nicht, wenn der Verkäufer nachweist, dass (i) entweder der Käufer keine natürliche Person ist, die das 
Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, der nicht ihrer beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden 
kann (Verbraucher), oder (ii) es zur Verhandlung auf Initiative des Käufers gekommen ist, d. h. er den 
Käufer zu den Verhandlungen aufgrund vorhergehender Bestellung des Käufers aufgesucht hat. Bei Ver-
trägen, die ausschließlich über Fernkommunikationsmittel (z.B. Briefe, Telefonanrufe, E-Mails) zustande 
gekommen sind (Fernabsatzverträge), besteht kein Widerrufsrecht. 
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4. Der Fonds im Überblick 
Metzler German Smaller Com-
panies 

 

Anteilklassen Metzler German Smaller Companies A 

Metzler German Smaller Companies B 

mit den in der jeweiligen Übersicht dargestellten Konditionen 

Anlageziel Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer markt-
gerechten Rendite mit entsprechender Ausschüttung an. 

Anlageuniversum Aktien deutscher Aussteller. Daneben können auch verzinsliche 
Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, REITs, Indexzertifi-
kate und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente deutscher 
Aussteller erworben werden. Für den Fonds dürfen ausschließlich 
auf Euro lautende Wertpapiere erworben werden, ebenso müssen 
Bankguthaben und Geldmarktpapiere auf Euro lauten. 

Darüber hinaus gelten die Bestimmungen der Besonderen Anla-
gebedingungen („BABen“). 

Anlegerprofil Der Fonds richtet sich an alle Arten von Anlegern, die das Ziel der 
Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung verfolgen. Die 
Anleger sollten in der Lage sein, erhebliche Wertschwankungen 
und deutliche Verluste zu tragen und sollten keine Garantie be-
züglich des vollständigen Rückerhalts ihrer Anlagesumme benöti-
gen. 

Der Anlagehorizont sollte bei mindestens 5 Jahren liegen. 

Die Einschätzung der Gesellschaft stellt keine Anlageberatung 
dar, sondern soll dem Anleger einen ersten Anhaltspunkt geben, 
ob der Fonds seiner Anlageerfahrung, seiner Risikoneigung und 
seinem Anlagehorizont entspricht. 

Bitte beachten Sie hierzu auch die Risikohinweise auf den Sei-
ten 15 ff. 
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Anteilklasse Metzler German Smaller Companies A 

ISIN/WKN DE0009752238 / 975223 

Fondswährung EUR 

Anteilwertberechnung erfolgt an jedem Bankarbeitstag in Frankfurt am Main 

Auflegung 2.1.1992 

Erstausgabepreis 53,69 EUR (inkl. Ausgabeaufschlag) 

Erstmindestanlagesumme Keine 

Vertriebsweg nicht einschlägig 

Ausgabeaufschlag 5,0 % 

Rücknahmeabschlag entfällt 

Ertragsverwendung Ausschüttung 

Verwaltungsvergütung aktuell 1,50 % p.a. 

Erfolgsabhängige Vergütung 15 % der Outperformance gegenüber 50 % MDAX / 50 % SDAX 

Verwahrstellenvergütung  
aktuell 

0,12 % p.a. 

Gesamtkostenquote zum  
Geschäftsjahresende 

bitte dem aktuellen Basisinformationsblatt entnehmen 

Kostenquote erfolgsabhängige 
Vergütung zum Geschäftsjah-
resende 

bitte dem aktuellen Basisinformationsblatt entnehmen 

Geschäftsjahr 1.11.– 31.10. 

Laufzeitende für unbestimmte Dauer aufgelegt 
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Anteilklasse Metzler German Smaller Companies B 

ISIN / WKN DE000A1C6919 / A1C691 

Fondswährung EUR 

Anteilwertberechnung erfolgt an jedem Bankarbeitstag in Frankfurt am Main 

Auflegung 1.2.2011 

Erstausgabepreis 105,00 EUR (inkl. Ausgabeaufschlag) 

Erstmindestanlagesumme 500.000,00 EUR 

Vertriebsweg wird bei der Orderstelle eine Sammelorder aufgegeben, wird die 
Anlagesumme der Einzelorders kumuliert betrachtet 

Ausgabeaufschlag 0,0 % 

Rücknahmeabschlag entfällt 

Ertragsverwendung Ausschüttung 

Verwaltungsvergütung aktuell 0,75 % p.a. 

Verwahrstellenvergütung  
aktuell 

0,12 % p.a. 

Gesamtkostenquote zum  
Geschäftsjahresende 

bitte dem aktuellen Basisinformationsblatt entnehmen 

Geschäftsjahr 1.11. - 31.10. 

Laufzeitende für unbestimmte Dauer aufgelegt 
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5. Grundlagen 
5.a Der Fonds 

Der Fonds ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen, der von einer Anzahl von Anlegern Kapital ein-
sammelt, um es gemäß einer festgelegten Anlagestrategie zum Nutzen dieser Anleger zu investieren 
(nachfolgend „Publikumsinvestmentvermögen“). Der Fonds ist ein Publikumsinvestmentvermögen ge-
mäß der Richtlinie 2009/65/EG („OGAW-Richtlinie“) des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organis-
men für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuchs 
(„KAGB“). Es wird von der Metzler Asset Management GmbH (nachfolgend „Gesellschaft“) verwaltet. 
Der Fonds wurde am 2. Januar 1992 für unbestimmte Dauer aufgelegt. 

Die Gesellschaft legt das bei ihr eingelegte Kapital im eigenen Namen für gemeinschaftliche Rechnung 
der Anleger nach dem Grundsatz der Risikomischung in den nach dem KAGB zugelassenen Vermögens-
gegenständen gesondert vom eigenen Vermögen in Form von Sondervermögen an. Der Geschäftszweck 
des Fonds ist auf die Kapitalanlage gemäß einer festgelegten Anlagestrategie im Rahmen einer kollektiven 
Vermögensverwaltung mittels der bei ihm eingelegten Mittel beschränkt; eine operative Tätigkeit und 
eine aktive unternehmerische Bewirtschaftung der gehaltenen Vermögensgegenstände sind ausge-
schlossen. In welche Vermögensgegenstände die Gesellschaft die Gelder der Anleger anlegen darf und 
welche Bestimmungen sie dabei zu beachten hat, ergibt sich aus dem KAGB, den dazugehörigen Verord-
nungen sowie dem Investmentsteuergesetz (nachfolgend „InvStG“) und den Anlagebedingungen, die das 
Rechtsverhältnis zwischen den Anlegern und der Gesellschaft regeln. Die Anlagebedingungen umfassen 
einen Allgemeinen und einen Besonderen Teil („Allgemeine Anlagebedingungen“ („AABen“) und „Be-
sondere Anlagebedingungen“ („BABen“)). Anlagebedingungen für ein Publikumsinvestmentvermögen 
müssen vor deren Verwendung von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) geneh-
migt werden. 

Der Fonds gehört nicht zur Insolvenzmasse der Gesellschaft. 

5.b Verkaufsunterlagen und Offenlegung von Informationen 

Der Verkaufsprospekt, das Basisinformationsblatt, die Anlagebedingungen sowie die aktuellen Jahres- 
und Halbjahresberichte sind kostenlos erhältlich auf der Homepage der Gesellschaft (www.metzler.com 
im Bereich Asset Management unter dem Stichwort „Fondspreise & Dokumente“) oder bei der 

Metzler Asset Management GmbH 
Untermainanlage 1 
60329 Frankfurt am Main 
Telefon: (+49 69) 21 04 –11 11 

Weitere Informationen sind unter www.metzler.com verfügbar. 

Zusätzliche Informationen über die Anlagegrenzen des Risikomanagements des Fonds, die Risikoma-
nagementmethoden und die jüngsten Entwicklungen bei den Risiken und Renditen der wichtigsten Ka-
tegorien von Vermögensgegenständen sind in elektronischer Form bei der Gesellschaft erhältlich. 

5.c Anlagebedingungen und deren Änderungen 

Die Anlagebedingungen sind im Anschluss an diesen Verkaufsprospekt in dieser Unterlage abgedruckt. 
Die Anlagebedingungen können von der Gesellschaft geändert werden. Änderungen der Anlagebedin-
gungen bedürfen der Genehmigung durch die BaFin. Änderungen der Anlagegrundsätze des Fonds sind 
nur unter der Bedingung zulässig, dass die Gesellschaft den Anlegern anbietet, ihre Anteile entweder 
ohne weitere Kosten zurückzunehmen oder ihre Anteile gegen Anteile an Publikumsinvestmentvermögen 
mit vergleichbaren Anlagegrundsätzen kostenlos umzutauschen, sofern derartige Publikumsinvestment-
vermögen von der Gesellschaft oder einem anderen Unternehmen aus ihrem Konzern verwaltet werden. 

http://www.metzler.com/
http://www.metzler.com/
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Die vorgesehenen Änderungen werden im Bundesanzeiger und darüber hinaus im Internet unter 
www.metzler.com bekannt gemacht. Betreffen die Änderungen Vergütungen und Aufwandserstattun-
gen, die aus dem Fonds entnommen werden dürfen, oder die Anlagegrundsätze des Fonds oder wesent-
liche Anlegerrechte, werden die Anleger außerdem über ihre depotführenden Stellen durch ein Medium 
informiert, auf welchem Informationen für eine den Zwecken der Informationen angemessene Dauer ge-
speichert, einsehbar und unverändert wiedergegeben werden, etwa in Papierform oder elektronischer 
Form (sogenannter „dauerhafter Datenträger“). Diese Information umfasst die wesentlichen Inhalte der 
geplanten Änderungen, ihre Hintergründe, die Rechte der Anleger in Zusammenhang mit der Änderung 
sowie einen Hinweis darauf, wo und wie weitere Informationen erlangt werden können. 

Die Änderungen treten frühestens am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Änderungen von Rege-
lungen zu den Vergütungen und Aufwendungserstattungen treten frühestens vier Wochen nach ihrer 
Bekanntmachung in Kraft, wenn nicht mit Zustimmung der BaFin ein früherer Zeitpunkt bestimmt wurde. 
Änderungen der bisherigen Anlagegrundsätze des Fonds treten ebenfalls frühestens vier Wochen nach 
Bekanntmachung in Kraft. 

6. Verwaltungsgesellschaft 
6.a Firma, Rechtsform und Sitz 

Die Gesellschaft ist eine am 16.1.1987 gegründete Kapitalverwaltungsgesellschaft im Sinne des KAGB in 
der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH). Die Firma der Gesellschaft lautet 
Metzler Asset Management GmbH. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Frankfurt am Main. 

Die Gesellschaft hat eine Erlaubnis als OGAW-Kapitalverwaltungsgesellschaft und als AIF-
Kapitalverwaltungsgesellschaft nach dem KAGB. 

Die Gesellschaft verwaltet inländische Investmentvermögen. Folgende inländische Investmentvermögen 
sind Gegenstand der kollektiven Vermögensverwaltung: 

Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gemäß § 1 Absatz 2 in Verbindung mit 
§§ 192 ff. KAGB; Gemischte Investmentvermögen gemäß §§ 218 f. KAGB; Sonstige Investmentvermö-
gen gemäß §§ 220 ff. KAGB sowie offene inländische Spezial-AIF mit festen Anlagebedingungen gemäß 
§ 284 KAGB, wenn für Rechnung dieser Investmentvermögen ausschließlich Vermögensgegenstände im 
Sinne des § 284 Absatz 2 Nr. 2 Buchstaben a), b), c), d), g), und i) KAGB erworben werden. 

6.b Vorstand/Geschäftsführung und Aufsichtsrat 

Die Geschäftsführung der Gesellschaft besteht aus den Geschäftsführern Nicole Reising, Philip Schätzle 
und Oliver Schmidt. 

Der Aufsichtsrat setzt sich zusammen aus Franz von Metzler, Frankfurt am Main, als Vorsitzendem des 
Aufsichtsrates der Gesellschaft und Mitglied des Vorstandes der B. Metzler seel. Sohn & Co. AG, sowie 
Deirdre Yaghootfam, Hofheim am Taunus, sowie Herrmann Alexander Schindler, Hamburg. 

6.c Eigenkapital und zusätzliche Eigenmittel 

Die Gesellschaft hat ein Stammkapital in Höhe von 5,2 Mio. EUR. 

Das eingezahlte Kapital beträgt 5,2 Mio. EUR. 

Die Gesellschaft hat die Berufshaftungsrisiken, die sich durch die Verwaltung von Investmentvermögen 
ergeben, die nicht der OGAW-Richtlinie entsprechen, sogenannte alternative Investmentfonds („AIF“), 
und auf berufliche Fahrlässigkeit ihrer Organe oder Mitarbeiter zurückzuführen sind, abgedeckt durch: 
Eigenmittel in Höhe von wenigstens 0,01 % des Werts der Portfolios aller verwalteten AIF, wobei dieser 

http://www.metzler.com/
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Betrag jährlich überprüft und angepasst wird. Diese Eigenmittel sind durch das Eigenkapital der Gesell-
schaft umfasst. 

7. Verwahrstelle 
7.a Identität der Verwahrstelle 

Für den Fonds hat das Kreditinstitut B. Metzler seel. Sohn & Co. AG mit Sitz in 60329 Frankfurt am Main, 
Untermainanlage 1, die Funktion der Verwahrstelle übernommen. Die Verwahrstelle ist ein Kreditinstitut 
nach deutschem Recht. Verwahrstelle und Gesellschaft sind für Zwecke der Rechnungslegung in dem-
selben Konzernabschluss enthalten. 

7.b Aufgaben der Verwahrstelle 

Das KAGB sieht eine Trennung der Verwaltung und der Verwahrung von Sondervermögen vor. Die Ver-
wahrstelle verwahrt die Vermögensgegenstände in Sperrdepots bzw. auf Sperrkonten. Bei Vermögens-
gegenständen, die nicht verwahrt werden können, prüft die Verwahrstelle, ob die Verwaltungsgesell-
schaft Eigentum an diesen Vermögensgegenständen erworben hat. Sie überwacht, ob die Verfügungen 
der Gesellschaft über die Vermögensgegenstände den Vorschriften des KAGB und den Anlagebedingun-
gen entsprechen. Die Anlage in Bankguthaben bei einem anderen Kreditinstitut sowie Verfügungen über 
solche Bankguthaben sind nur mit Zustimmung der Verwahrstelle zulässig. Die Verwahrstelle muss ihre 
Zustimmung erteilen, wenn die Anlage bzw. Verfügung mit den Anlagebedingungen und den Vorschrif-
ten des KAGB vereinbar ist. 

Daneben hat die Verwahrstelle insbesondere folgende Aufgaben: 

◼ Ausgabe und Rücknahme der Anteile des Fonds, 

◼ Sicherzustellen, dass die Ausgabe und Rücknahme der Anteile sowie die Wertermittlung der 
Anteile den Vorschriften des KAGB und den Anlagebedingungen des Fonds entsprechen, 

◼ Sicherzustellen, dass bei den für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger getätigten Geschäften 
der Gegenwert innerhalb der üblichen Fristen in ihre Verwahrung gelangt, 

◼ Sicherzustellen, dass die Erträge des Fonds nach den Vorschriften des KAGB und nach den An-
lagebedingungen verwendet werden, 

◼ Überwachung von Kreditaufnahmen durch die Gesellschaft für Rechnung des Fonds sowie ge-
gebenenfalls Zustimmung zur Kreditaufnahme und 

◼ Sicherzustellen, dass Sicherheiten für Wertpapierdarlehen rechtswirksam bestellt und jederzeit 
vorhanden sind. 

7.c Interessenkonflikte 

Folgende Interessenkonflikte könnten sich aus der Übernahme der Verwahrstellenfunktion für den Fonds 
ergeben: 

Die B. Metzler seel. Sohn & Co. AG ist die Muttergesellschaft der Gesellschaft. 



 

Metzler German Smaller Companies  Seite 15 

 

7.d Unterverwahrung 

Die Verwahrstelle hat die Verwahrung von Wertpapieren, die Verwaltung von Wertpapieren und die Ab-
wicklung von Wertpapierhandelsgeschäften sowie die Ausführung von Wertpapierlieferungen für inlän-
dische und ausländische Wertpapiere teilweise auf eines der folgenden Unternehmen (Unterverwahrer) 
übertragen: 

◼ Brown Brothers Harriman + Co., New York 

◼ Clearstream Banking AG, Frankfurt / Clearstream Banking S.A., Luxemburg 

◼ Deutsche Bank SAE, Barcelona 

◼ SIX SIS AG, Zürich 

Darüber hinaus können Anteile an Investmentvermögen durch die emittierenden Verwaltungsgesell-
schaften verwahrt werden oder andere Banken als Lagerstelle für Anteile an Investmentvermögen dienen. 

7.e Haftung der Verwahrstelle 

Die Verwahrstelle ist grundsätzlich für alle Vermögensgegenstände verantwortlich, die von ihr oder mit 
ihrer Zustimmung von einer anderen Stelle verwahrt werden. Im Falle des Verlustes eines solchen Ver-
mögensgegenstandes haftet die Verwahrstelle gegenüber dem Fonds und dessen Anlegern, es sei denn 
der Verlust ist auf Ereignisse außerhalb des Einflussbereichs der Verwahrstelle zurückzuführen. Für Schä-
den, die nicht im Verlust eines Vermögensgegenstandes bestehen, haftet die Verwahrstelle grundsätzlich 
nur, wenn sie ihre Verpflichtungen nach den Vorschriften des KAGB mindestens fahrlässig nicht erfüllt 
hat. 

7.f Zusätzliche Informationen 

Auf Verlangen übermittelt die Gesellschaft den Anlegern Informationen auf dem neuesten Stand zur Ver-
wahrstelle und ihren Pflichten, zu den Unterverwahrern sowie zu möglichen Interessenkonflikten in Zu-
sammenhang mit der Tätigkeit der Verwahrstelle oder der Unterverwahrer. 

Ebenfalls auf Verlangen übermittelt sie den Anlegern Informationen zu den Gründen, aus denen sie sich 
für die B. Metzler seel. Sohn & Co. AG als Verwahrstelle des Fonds entschieden hat. 

8. Risikohinweise 
Vor der Entscheidung über den Kauf von Anteilen an dem Fonds sollten Anleger die nachfolgenden 
Risikohinweise zusammen mit den anderen in diesem Verkaufsprospekt enthaltenen Informatio-
nen sorgfältig lesen und diese bei ihrer Anlageentscheidung berücksichtigen. Der Eintritt eines 
oder mehrerer dieser Risiken kann für sich genommen oder zusammen mit anderen Umständen 
die Wertentwicklung des Fonds bzw. der im Fonds gehaltenen Vermögensgegenstände nachteilig 
beeinflussen und sich damit auch nachteilig auf den Anteilwert auswirken. 

Veräußert der Anleger Anteile an dem Fonds zu einem Zeitpunkt, in dem die Kurse der in dem 
Fonds befindlichen Vermögensgegenstände gegenüber dem Zeitpunkt seines Anteilerwerbs ge-
fallen sind, so erhält er das von ihm in den Fonds investierte Kapital nicht oder nicht vollständig 
zurück. Der Anleger könnte sein in den Fonds investiertes Kapital teilweise oder in Einzelfällen 
sogar ganz verlieren. Wertzuwächse können nicht garantiert werden. Das Risiko des Anlegers ist 
auf die angelegte Summe beschränkt. Eine Nachschusspflicht über das vom Anleger investierte 
Kapital hinaus besteht nicht. 
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Neben den nachstehend oder an anderer Stelle des Verkaufsprospekts beschriebenen Risiken und 
Unsicherheiten kann die Wertentwicklung des Fonds durch verschiedene weitere Risiken und Un-
sicherheiten beeinträchtigt werden, die derzeit nicht bekannt sind. Die Reihenfolge, in der die 
nachfolgenden Risiken aufgeführt werden, enthält weder eine Aussage über die Wahrscheinlich-
keit ihres Eintritts noch über das Ausmaß oder die Bedeutung bei Eintritt einzelner Risiken. 

8.a Risiken einer Fondsanlage 

Im Folgenden werden die Risiken dargestellt, die mit einer Anlage in ein OGAW-Sondervermögen typi-
scherweise verbunden sind. Diese Risiken können sich nachteilig auf den Anteilwert, auf das vom Anleger 
investierte Kapital sowie auf die vom Anleger geplante Haltedauer der Fondsanlage auswirken. 

Schwankung des Fondsanteilwerts 

Der Fondsanteilwert berechnet sich aus dem Wert des Fonds, geteilt durch die Anzahl der in den Verkehr 
gelangten Anteile. Der Wert des Fonds entspricht dabei der Summe der Marktwerte aller Vermögensge-
genstände im Fondsvermögen abzüglich der Summe der Marktwerte aller Verbindlichkeiten des Fonds. 
Der Fondsanteilwert ist daher von dem Wert der im Fonds gehaltenen Vermögensgegenstände und der 
Höhe der Verbindlichkeiten des Fonds abhängig. Sinkt der Wert dieser Vermögensgegenstände oder 
steigt der Wert der Verbindlichkeiten, so fällt der Fondsanteilwert. 

Beeinflussung des individuellen Ergebnisses durch steuerliche Aspekte 

Die steuerliche Behandlung von Kapitalerträgen hängt von den individuellen Verhältnissen des jeweiligen 
Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Für Einzelfragen – insbesondere unter Be-
rücksichtigung der individuellen steuerlichen Situation – sollte sich der Anleger an seinen persönlichen 
Steuerberater wenden. 

Änderung der Anlagepolitik oder der Anlagebedingungen 

Die Gesellschaft kann die Anlagebedingungen mit Genehmigung der BaFin ändern. Dadurch können auch 
Rechte des Anlegers betroffen sein. Die Gesellschaft kann etwa durch eine Änderung der Anlagebedin-
gungen die Anlagepolitik des Fonds ändern oder sie kann die dem Fonds zu belastenden Kosten erhöhen. 
Die Gesellschaft kann die Anlagepolitik zudem innerhalb des gesetzlich und vertraglich zulässigen Anla-
gespektrums und damit ohne Änderung der Anlagebedingungen und deren Genehmigung durch die 
BaFin ändern. Hierdurch kann sich das mit dem Fonds verbundene Risiko verändern. 

Beschränkung der Anteilrücknahme 

Die Gesellschaft darf die Rücknahme der Anteile für insgesamt bis zu 15 aufeinander folgende Arbeitstage 
beschränken, wenn die Rückgabeverlangen der Anleger an einem Abrechnungsstichtag einen zuvor fest-
gelegten Schwellenwert überschreiten, ab dem die Rückgabeverlangen aufgrund der Liquiditätssituation 
des Fonds nicht mehr im Interesse der Gesamtheit der Anleger ausgeführt werden können. Wird der 
Schwellenwert erreicht oder überschritten, entscheidet die Gesellschaft in pflichtgemäßem Ermessen, ob 
sie an diesem Abrechnungsstichtag die Rücknahme beschränkt. Entschließt sie sich zur Rücknahmebe-
schränkung, kann sie diese auf Grundlage einer täglichen Ermessensentscheidung für bis zu 14 aufeinan-
derfolgende Arbeitstage fortsetzen. Hat die Gesellschaft entschieden, die Rücknahme zu beschränken, 
wird sie Anteile zu dem am Abrechnungsstichtag geltenden Rücknahmepreis lediglich anteilig zurück-
nehmen; im Übrigen entfällt die Rücknahmepflicht. Dies bedeutet, dass jedes Rücknahmeverlangen nur 
anteilig auf Basis einer von der Gesellschaft ermittelten Quote ausgeführt wird. Der nicht ausgeführte Teil 
der Order wird auch nicht zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt, sondern verfällt. Für den Anleger 
besteht daher das Risiko, dass seine Order zur Anteilrückgabe nur anteilig ausgeführt wird und die noch 
offene Restorder erneut platzieren muss. 



 

Metzler German Smaller Companies  Seite 17 

 

Aussetzung der Anteilrücknahme 

Die Gesellschaft darf die Rücknahme der Anteile zeitweilig aussetzen, sofern außergewöhnliche Um-
stände vorliegen, die eine Aussetzung unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger erforderlich 
erscheinen lassen. Außergewöhnliche Umstände in diesem Sinne können z.B. sein: wirtschaftliche oder 
politische Krisen, Rücknahmeverlangen in außergewöhnlichem Umfang sowie die Schließung von Bör-
sen oder Märkten, Handelsbeschränkungen oder sonstige Faktoren, die die Ermittlung des Anteilwerts 
beeinträchtigen. Daneben kann die BaFin anordnen, dass die Gesellschaft die Rücknahme der Anteile 
auszusetzen hat, wenn dies im Interesse der Anleger oder der Öffentlichkeit erforderlich ist. Der Anleger 
kann seine Anteile während dieses Zeitraums nicht zurückgeben. Auch im Fall einer Aussetzung der An-
teilrücknahme kann der Anteilwert sinken; z.B. wenn die Gesellschaft gezwungen ist, Vermögensgegen-
stände während der Aussetzung der Anteilrücknahme unter Verkehrswert zu veräußern. Der Anteilwert 
nach Wiederaufnahme der Anteilrücknahme kann niedriger liegen als derjenige vor Aussetzung der Rück-
nahme. Einer Aussetzung kann ohne erneute Wiederaufnahme der Rücknahme der Anteile direkt eine 
Auflösung des Fonds folgen, z.B. wenn die Gesellschaft die Verwaltung des Fonds kündigt, um den Fonds 
dann aufzulösen. Für den Anleger besteht daher das Risiko, dass er die von ihm geplante Haltedauer nicht 
realisieren kann und dass ihm wesentliche Teile des investierten Kapitals für unbestimmte Zeit nicht zur 
Verfügung stehen oder insgesamt verloren gehen. 

Auflösung des Fonds 

Der Gesellschaft steht das Recht zu, die Verwaltung des Fonds zu kündigen. Die Gesellschaft kann den 
Fonds nach Kündigung der Verwaltung ganz auflösen. Das Verfügungsrecht über den Fonds geht nach 
einer Kündigungsfrist von sechs Monaten auf die Verwahrstelle über. Für den Anleger besteht daher das 
Risiko, dass er die von ihm geplante Haltedauer nicht realisieren kann. Bei dem Übergang des Fonds auf 
die Verwahrstelle können dem Fonds andere Steuern als deutsche Ertragssteuern belastet werden. Wenn 
die Fondsanteile nach Beendigung des Liquidationsverfahrens aus dem Depot des Anlegers ausgebucht 
werden, kann der Anleger mit Ertragssteuern belastet werden. 

Übertragung aller Vermögensgegenstände des Fonds auf ein anderes offenes 
Publikumsinvestmentvermögen (Verschmelzung) 

Die Gesellschaft kann sämtliche Vermögensgegenstände des Fonds auf ein anderes Publikumsinvest-
mentvermögen übertragen. Eine Verschmelzung mit einem Publikums-AIF ist nur dann möglich, sofern 
das übernehmende oder neu gegründete Investmentvermögen weiterhin ein OGAW ist. Der Anleger kann 
seine Anteile in diesem Fall (i) zurückgeben, (ii) oder behalten mit der Folge, dass er Anleger des über-
nehmenden OGAW wird, (iii) oder gegen Anteile an einem Publikumsinvestmentvermögen mit vergleich-
baren Anlagegrundsätzen umtauschen, sofern die Gesellschaft oder ein mit ihr verbundenes Unterneh-
men ein solches Publikumsinvestmentvermögen mit vergleichbaren Anlagegrundsätzen verwaltet. Dies 
gilt gleichermaßen, wenn die Gesellschaft sämtliche Vermögensgegenstände eines anderen Publikums-
investmentvermögens auf den Fonds überträgt. Der Anleger muss daher im Rahmen der Übertragung 
vorzeitig eine erneute Investitionsentscheidung treffen. Bei einer Rückgabe der Anteile können Ertrags-
steuern anfallen. Bei einem Umtausch der Anteile in Anteile an einem Publikumsinvestmentvermögen 
mit vergleichbaren Anlagegrundsätzen kann der Anleger mit Steuern belastet werden, etwa wenn der 
Wert der erhaltenen Anteile höher ist als der Wert der alten Anteile zum Zeitpunkt der Anschaffung. 

Übertragung des Fonds auf eine andere Kapitalverwaltungsgesellschaft 

Die Gesellschaft kann den Fonds auf eine andere Kapitalverwaltungsgesellschaft übertragen. Der Fonds 
bleibt dadurch zwar unverändert, wie auch die Stellung des Anlegers. Der Anleger muss aber im Rahmen 
der Übertragung entscheiden, ob er die neue Kapitalverwaltungsgesellschaft für ebenso geeignet hält 
wie die bisherige. Wenn er in den Fonds unter neuer Verwaltung nicht investiert bleiben möchte, muss 
er seine Anteile zurückgeben. Hierbei können Ertragssteuern anfallen. 
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Rentabilität und Erfüllung der Anlageziele des Anlegers 

Es kann nicht garantiert werden, dass der Anleger seinen gewünschten Anlageerfolg erreicht. Der Anteil-
wert des Fonds kann fallen und zu Verlusten beim Anleger führen. Es bestehen keine Garantien der Ge-
sellschaft oder Dritter hinsichtlich einer bestimmten Mindestzahlungszusage bei Rückgabe oder eines 
bestimmten Anlageerfolgs des Fonds. Anleger könnten somit einen niedrigeren als den ursprünglich an-
gelegten Betrag zurückerhalten. Ein bei Erwerb von Anteilen entrichteter Ausgabeaufschlag bzw. ein bei 
Veräußerung von Anteilen entrichteter Rücknahmeabschlag kann zudem, insbesondere bei nur kurzer 
Anlagedauer den Erfolg einer Anlage reduzieren oder sogar aufzehren. 

Nachhaltigkeitsrisiken 

Ein „Nachhaltigkeitsrisiko“ ist ein Ereignis oder eine Bedingung in den Bereichen Umwelt, Soziales oder 
Unternehmensführung, dessen Eintreten tatsächlich oder potenziell wesentliche negative Auswirkungen 
auf den Wert einer Investition des Fonds haben könnte. 

Nachhaltigkeitsrisiken können auf alle bekannten Risikoarten (bspw. Marktrisiko, Kontrahentenrisiko, Li-
quiditätsrisiko) einwirken und als Faktor zur Wesentlichkeit dieser Risikoarten beitragen. Typische Nach-
haltigkeitsrisiken sind die Folgen von Umweltereignissen (bspw. Überflutungen, Hitzeperioden), sich än-
dernder regulatorischer Rahmenbedingungen (bspw. Gesetze zur Verwirklichung des Paris-Klimaüberein-
kommens) oder Verstößen eines Unternehmens gegen soziale oder gesetzliche Normen (bspw. Reputa-
tions- und Vertrauensverlust, Ausgleichsverpflichtungen, staatliche Sanktionen). 

Die Verwirklichung von Nachhaltigkeitsrisiken kann zu einer wesentlichen Verschlechterung des Finanz-
profils, der Liquidität, der Rentabilität oder der Reputation des zugrundeliegenden Investments führen. 
Dies wiederum kann die Wertentwicklung des Fonds beeinträchtigen und sich nachteilig auf den Anteil-
wert und das vom Anleger investierte Kapital auswirken. 

Die Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken werden von der Gesellschaft gemeinsam mit allen relevan-
ten finanziellen Risiken kontrolliert. Das Value-at-Risk wird täglich überwacht und mit den Zahlen der 
monatlichen ESG-Risikoüberwachung des Fondsrisikocontrollings abgeglichen. 

Bei der Auswahl beauftragter Portfoliomanager wird darauf geachtet, dass diese über die erforderlichen 
Kapazitäten und Kenntnisse verfügen und Prozesse eingerichtet haben, um Nachhaltigkeitsrisiken bei 
ihren Investitionsentscheidungen zu berücksichtigen. 

8.b Risiken der negativen Wertentwicklung des Fonds (Marktrisiko) 

Nachfolgend werden die Risiken dargestellt, die mit der Anlage in einzelne Vermögensgegenstände durch 
den Fonds einhergehen. Diese Risiken können die Wertentwicklung des Fonds bzw. der im Fonds gehal-
tenen Vermögensgegenstände beeinträchtigen und sich damit auch nachteilig auf den Anteilwert und 
auf das vom Anleger investierte Kapital auswirken. 

Wertveränderungsrisiken 

Die Vermögensgegenstände, in die die Gesellschaft für Rechnung des Fonds investiert, unterliegen Risi-
ken. So können Wertverluste auftreten, indem der Marktwert der Vermögensgegenstände gegenüber 
dem Einstandspreis fällt oder Kassa- und Terminpreise sich unterschiedlich entwickeln. 

Kapitalmarktrisiko 

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der 
Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen 
und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine 
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Kursentwicklung insbesondere an einer Börse können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Mei-
nungen und Gerüchte einwirken. Schwankungen der Kurs- und Marktwerte können auch auf Verände-
rungen der Zinssätze, Wechselkurse oder der Bonität eines Emittenten zurückzuführen sein. 

Kursänderungsrisiko von Aktien 

Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kurs-
rückgängen. Diese Kursschwankungen werden insbesondere durch die Entwicklung der Gewinne des 
emittierenden Unternehmens sowie die Entwicklungen der Branche und der gesamtwirtschaftlichen Ent-
wicklung beeinflusst. Das Vertrauen der Marktteilnehmer in das jeweilige Unternehmen kann die Kurs-
entwicklung ebenfalls beeinflussen. Dies gilt insbesondere bei Unternehmen, deren Aktien erst über ei-
nen kürzeren Zeitraum an der Börse oder einem anderen organisierten Markt zugelassen sind; bei diesen 
können bereits geringe Veränderungen von Prognosen zu starken Kursbewegungen führen. Ist bei einer 
Aktie der Anteil der frei handelbaren, im Besitz vieler Aktionäre befindlichen Aktien (sogenannter Streu-
besitz) niedrig, so können bereits kleinere Kauf- und Verkaufsaufträge eine starke Auswirkung auf den 
Marktpreis haben und damit zu höheren Kursschwankungen führen. 

Zinsänderungsrisiko 

Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzins-
niveau ändert, das im Zeitpunkt der Begebung eines Wertpapiers besteht. Steigen die Marktzinsen ge-
genüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen in der Regel die Kurse der festverzinslichen 
Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs festverzinslicher Wertpapiere. Diese Kurs-
entwicklung führt dazu, dass die aktuelle Rendite des festverzinslichen Wertpapiers in etwa dem aktuellen 
Marktzins entspricht. Diese Kursschwankungen fallen jedoch je nach (Rest-)Laufzeit der festverzinslichen 
Wertpapiere unterschiedlich stark aus. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben ge-
ringere Kursrisiken als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten. Festverzinsliche Wertpapiere 
mit kürzeren Laufzeiten haben demgegenüber in der Regel geringere Renditen als festverzinsliche Wert-
papiere mit längeren Laufzeiten. Geldmarktinstrumente besitzen aufgrund ihrer kurzen Laufzeit von ma-
ximal 397 Tagen tendenziell geringere Kursrisiken. Daneben können sich die Zinssätze verschiedener, auf 
die gleiche Währung lautender zinsbezogener Finanzinstrumente mit vergleichbarer Restlaufzeit unter-
schiedlich entwickeln. 

Risiko von negativen Habenzinsen 

Die Gesellschaft legt liquide Mittel des Fonds bei der Verwahrstelle oder anderen Banken für Rechnung 
des Fonds an. Für diese Sichteinlagen ist teilweise ein Zinssatz vereinbart, der sich auf einen von der für 
die jeweilige Währung zuständigen Zentralbank festgelegten Zinssatz bezieht. Bei einer Verzinsung be-
halten die Verwahrstelle oder die jeweilige Bank eine marktübliche Marge ein. Die Marge unterliegt einer 
regelmäßigen Überprüfung und kann bei Änderungen des Marktumfeldes einseitig angepasst werden. 
Sinkt der anzuwendende Zinssatz unter die jeweils vereinbarte Marge, so führt dies zu negativen Zinsen. 
Vor diesem Hintergrund können sowohl kurz-, mittel- als auch langfristige Bankguthaben eine negative 
Verzinsung erzielen. 

Risiko im Zusammenhang mit der Zahlung einer erfolgsabhängigen Vergütung (Performance Fee) 

Die Gesellschaft kann für die Verwaltung des Fonds eine erfolgsabhängige Vergütung erhalten, wenn die 
Wertentwicklung des Sondervermögens die Entwicklung des Vergleichsindex am Ende einer Abrech-
nungsperiode übersteigt („Positive Benchmark-Abweichung“). 

Anleger sollten beachten, dass auch bei einer zwischenzeitlich negativen Entwicklung des Anteilwerts 
eine erfolgsabhängige Vergütung anfallen kann, wenn die Bedingungen für eine Positive Benchmark-
Abweichung insgesamt erfüllt sind. Die erfolgsabhängige Vergütung vermindert unmittelbar das Sonder-
vermögen und damit den Anteilwert. 
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Zwar wird eine erfolgsabhängige Vergütung bei negativer Benchmark-Abweichung nicht gezahlt, jedoch 
werden solche Underperformancebeträge als „Negativer Vortrag“ in künftige Abrechnungsperioden 
übertragen. Eine spätere Zahlung der erfolgsabhängigen Vergütung ist somit erst dann möglich, wenn 
die kumulierte Underperformance aus bis zu vier Vorjahren vollständig aufgeholt ist. 

Kursänderungsrisiko von Wandel- und Optionsanleihen 

Wandel- und Optionsanleihen verbriefen das Recht, die Anleihe in Aktien umzutauschen oder Aktien zu 
erwerben. Die Entwicklung des Werts von Wandel- und Optionsanleihen ist daher abhängig von der Kurs-
entwicklung der Aktie als Basiswert. Die Risiken der Wertentwicklung der zugrundeliegenden Aktien kön-
nen sich daher auch auf die Wertentwicklung der Wandel- und Optionsanleihe auswirken. Optionsanlei-
hen, die dem Emittenten das Recht einräumen, dem Anleger statt der Rückzahlung eines Nominalbetrags 
eine im Vorhinein festgelegte Anzahl von Aktien anzudienen (Reverse Convertibles), sind in verstärktem 
Maße von dem entsprechenden Aktienkurs abhängig. 

Risiken im Zusammenhang mit Derivatgeschäften 

Die Gesellschaft darf für den Fonds Derivatgeschäfte abschließen. Der Kauf und Verkauf von Optionen 
sowie der Abschluss von Terminkontrakten oder Swaps sind mit folgenden Risiken verbunden: 

◼ Durch die Verwendung von Derivaten können Verluste entstehen, die nicht vorhersehbar sind 
und sogar die für das Derivatgeschäft eingesetzten Beträge überschreiten können. 

◼ Kursänderungen des Basiswertes können den Wert eines Optionsrechts oder Terminkontraktes 
vermindern. Vermindert sich der Wert und wird das Derivat hierdurch wertlos, kann die Gesell-
schaft gezwungen sein, die erworbenen Rechte verfallen zu lassen. Durch Wertänderungen des 
einem Swap zugrundeliegenden Vermögenswertes kann der Fonds ebenfalls Verluste erleiden. 

◼ Ein liquider Sekundärmarkt für ein bestimmtes Instrument zu einem gegebenen Zeitpunkt kann 
fehlen. Eine Position in Derivaten kann dann unter Umständen nicht wirtschaftlich neutralisiert 
(geschlossen) werden. 

◼ Durch die Hebelwirkung von Optionen kann der Wert des Fondsvermögens stärker beeinflusst 
werden, als dies beim unmittelbaren Erwerb der Basiswerte der Fall ist. Das Verlustrisiko kann 
bei Abschluss des Geschäfts nicht bestimmbar sein. 

◼ Der Kauf von Optionen birgt das Risiko, dass die Option nicht ausgeübt wird, weil sich die Preise 
der Basiswerte nicht wie erwartet entwickeln, so dass die vom Fonds gezahlte Optionsprämie 
verfällt. Beim Verkauf von Optionen besteht die Gefahr, dass der Fonds zur Abnahme von Ver-
mögenswerten zu einem höheren als dem aktuellen Marktpreis, oder zur Lieferung von Vermö-
genswerten zu einem niedrigeren als dem aktuellen Marktpreis verpflichtet ist. Der Fonds erleidet 
dann einen Verlust in Höhe der Preisdifferenz minus der eingenommenen Optionsprämie. 

◼ Bei Terminkontrakten besteht das Risiko, dass die Gesellschaft für Rechnung des Fonds ver-
pflichtet ist, die Differenz zwischen dem bei Abschluss zugrunde gelegten Kurs und dem Markt-
kurs zum Zeitpunkt der Glattstellung bzw. Fälligkeit des Geschäftes zu tragen. Damit würde der 
Fonds Verluste erleiden. Das Risiko des Verlusts ist bei Abschluss des Terminkontrakts nicht 
bestimmbar. 

◼ Der gegebenenfalls erforderliche Abschluss eines Gegengeschäfts (Glattstellung) ist mit Kosten 
verbunden. 

◼ Die von der Gesellschaft getroffenen Prognosen über die künftige Entwicklung von zugrundelie-
genden Vermögensgegenständen, Zinssätzen, Kursen und Devisenmärkten können sich im 
Nachhinein als unrichtig erweisen. 
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◼ Die den Derivaten zugrundeliegenden Vermögensgegenstände können zu einem an sich günsti-
gen Zeitpunkt nicht gekauft bzw. verkauft werden oder müssen zu einem ungünstigen Zeitpunkt 
gekauft oder verkauft werden. 

Bei außerbörslichen Geschäften, sogenannten over-the-counter (OTC)-Geschäften, können folgende Ri-
siken auftreten: 

◼ Es kann ein organisierter Markt fehlen, so dass die Gesellschaft die für Rechnung des Fonds am 
OTC-Markt erworbenen Finanzinstrumente schwer oder gar nicht veräußern kann. 

◼ Der Abschluss eines Gegengeschäfts (Glattstellung) kann aufgrund der individuellen Vereinba-
rung schwierig, nicht möglich bzw. mit erheblichen Kosten verbunden sein. 

Risiken bei Wertpapier-Darlehensgeschäften 

Gewährt die Gesellschaft für Rechnung des Fonds ein Darlehen über Wertpapiere, so überträgt sie diese 
an einen Darlehensnehmer, der nach Beendigung des Geschäfts Wertpapiere in gleicher Art, Menge und 
Güte zurück überträgt (Wertpapierdarlehen). Die Gesellschaft hat während der Geschäftsdauer keine Ver-
fügungsmöglichkeit über verliehene Wertpapiere. Verliert das Wertpapier während der Dauer des Ge-
schäfts an Wert und die Gesellschaft will das Wertpapier insgesamt veräußern, so muss sie das Darle-
hensgeschäft kündigen und den üblichen Abwicklungszyklus abwarten, wodurch ein Verlustrisiko für den 
Fonds entstehen kann. 

Risiken bei Pensionsgeschäften 

Gibt die Gesellschaft Wertpapiere in Pension, so verkauft sie diese und verpflichtet sich, sie gegen Auf-
schlag nach Ende der Laufzeit zurückzukaufen. Der zum Laufzeitende vom Verkäufer zu zahlende Rück-
kaufpreis nebst Aufschlag wird bei Abschluss des Geschäftes festgelegt. Sollten die in Pension gegebe-
nen Wertpapiere während der Geschäftslaufzeit an Wert verlieren und die Gesellschaft sie zur Begren-
zung der Wertverluste veräußern wollen, so kann sie dies nur durch die Ausübung des vorzeitigen Kün-
digungsrechts tun. Die vorzeitige Kündigung des Geschäfts kann mit finanziellen Einbußen für den Fonds 
einhergehen. Zudem kann sich herausstellen, dass der zum Laufzeitende zu zahlende Aufschlag höher ist 
als die Erträge, die die Gesellschaft durch die Wiederanlage der als Verkaufspreis erhaltenen Barmittel 
erwirtschaftet hat. 

Nimmt die Gesellschaft Wertpapiere in Pension, so kauft sie diese und muss sie am Ende einer Laufzeit 
wieder verkaufen. Der Rückkaufpreis nebst einem Aufschlag wird bereits bei Geschäftsabschluss festge-
legt. Die in Pension genommenen Wertpapiere dienen als Sicherheiten für die Bereitstellung der Liquidität 
an den Vertragspartner. Etwaige Wertsteigerungen der Wertpapiere kommen dem Fonds nicht zugute. 

Risiken im Zusammenhang mit dem Erhalt von Sicherheiten 

Die Gesellschaft erhält für Derivatgeschäfte, Wertpapierdarlehens- und Pensionsgeschäfte Sicherheiten. 
Derivate, verliehene Wertpapiere oder in Pension gegebene Wertpapiere können im Wert steigen. Die 
erhaltenen Sicherheiten könnten dann nicht mehr ausreichen, um den Lieferungs- bzw. Rückübertra-
gungsanspruch der Gesellschaft gegenüber dem Kontrahenten in voller Höhe abzudecken. 

Die Gesellschaft kann Barsicherheiten auf Sperrkonten, in Staatsanleihen hoher Qualität oder in Geld-
marktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur anlegen. Das Kreditinstitut, bei dem die Bankguthaben verwahrt 
werden, kann jedoch ausfallen. Staatsanleihen und Geldmarktfonds können sich negativ entwickeln. Bei 
Beendigung des Geschäfts könnten die angelegten Sicherheiten nicht mehr in voller Höhe verfügbar sein, 
obwohl sie von der Gesellschaft für den Fonds in der ursprünglich gewährten Höhe wieder zurück ge-
währt werden müssen. Dann müsste der Fonds die bei den Sicherheiten erlittenen Verluste tragen. 
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Risiko bei Verbriefungspositionen ohne Selbstbehalt 

Der Fonds darf Wertpapiere, die Forderungen verbriefen (Verbriefungspositionen) und nach dem 1. Ja-
nuar 2011 emittiert wurden, nur noch erwerben, wenn der Forderungsschuldner mindestens 5 % des 
Volumens der Verbriefung als sogenannten Selbstbehalt zurückbehält und weitere Vorgaben einhält. Die 
Gesellschaft ist daher verpflichtet, im Interesse der Anleger Maßnahmen zur Abhilfe einzuleiten, wenn 
sich Verbriefungen im Fondsvermögen befinden, die diesen EU-Standards nicht entsprechen. Im Rahmen 
dieser Abhilfemaßnahmen könnte die Gesellschaft gezwungen sein, solche Verbriefungspositionen zu 
veräußern. Aufgrund rechtlicher Vorgaben für Banken, Fondsgesellschaften und Versicherungen besteht 
das Risiko, dass die Gesellschaft solche Verbriefungspositionen nicht oder nur mit starken Preisabschlä-
gen bzw. mit großer Verzögerung verkaufen kann. 

Inflationsrisiko 

Die Inflation beinhaltet ein Abwertungsrisiko für alle Vermögensgegenstände. Dies gilt auch für die im 
Fonds gehaltenen Vermögensgegenstände. Die Inflationsrate kann über dem Wertzuwachs des Fonds 
liegen. 

Währungsrisiko 

Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein. Der 
Fonds erhält die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der anderen Währung. Fällt 
der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert solcher Anlagen und 
somit auch der Wert des Fondsvermögens. 

Konzentrationsrisiko 

Erfolgt eine Konzentration der Anlage in bestimmte Vermögensgegenstände oder Märkte, dann ist der 
Fonds von der Entwicklung dieser Vermögensgegenstände oder Märkte besonders stark abhängig. 

Risiken im Zusammenhang mit der Investition in Investmentanteile 

Die Risiken der Anteile an anderen Investmentvermögen, die für den Fonds erworben werden (soge-
nannte „Zielfonds“), stehen in engem Zusammenhang mit den Risiken der in diesen Zielfonds enthaltenen 
Vermögensgegenstände bzw. der von diesen verfolgten Anlagestrategien. Da die Manager der einzelnen 
Zielfonds voneinander unabhängig handeln, kann es aber auch vorkommen, dass mehrere Zielfonds glei-
che oder einander entgegengesetzte Anlagestrategien verfolgen. Hierdurch können bestehende Risiken 
kumulieren, und eventuelle Chancen können sich gegeneinander aufheben. Es ist der Gesellschaft im 
Regelfall nicht möglich, das Management der Zielfonds zu kontrollieren. Deren Anlageentscheidungen 
müssen nicht zwingend mit den Annahmen oder Erwartungen der Gesellschaft übereinstimmen. Der Ge-
sellschaft wird die aktuelle Zusammensetzung der Zielfonds oftmals nicht zeitnah bekannt sein. Ent-
spricht die Zusammensetzung nicht ihren Annahmen oder Erwartungen, so kann sie gegebenenfalls erst 
deutlich verzögert reagieren, indem sie Zielfondsanteile zurückgibt. 

Offene Investmentvermögen, an denen der Fonds Anteile erwirbt, könnten zudem zeitweise die Rück-
nahme der Anteile beschränken oder aussetzen. Dann ist die Gesellschaft daran gehindert, die Anteile an 
dem Zielfonds zu veräußern, indem sie diese gegen Auszahlung des Rücknahmepreises bei der Verwal-
tungsgesellschaft oder Verwahrstelle des Zielfonds zurückgibt. 

Risiken aus dem Anlagespektrum 

Unter Beachtung der durch das Gesetz und die Anlagebedingungen vorgegebenen Anlagegrundsätze 
und -grenzen, die für den Fonds einen sehr weiten Rahmen vorsehen, kann die tatsächliche Anlagepolitik 
auch darauf ausgerichtet sein, schwerpunktmäßig Vermögensgegenstände z.B. nur weniger Branchen, 
Märkte oder Regionen/Länder zu erwerben. Diese Konzentration auf wenige spezielle Anlagesektoren 
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kann mit Risiken (z.B. Marktenge, hohe Schwankungsbreite innerhalb bestimmter Konjunkturzyklen) ver-
bunden sein. Über den Inhalt der Anlagepolitik informiert der Jahresbericht nachträglich für das abgelau-
fene Berichtsjahr. 

Risiken bei Anlagen in bail-in fähige Finanzinstrumente 

Für den Fonds können bail-in fähige Finanzinstrumente erworben werden. Rechtliche Hinweise zu den 
Risiken, welche sich aus bail-in fähigen Finanzinstrumenten ergeben, werden unter www.metz-
ler.com/de/metzler/bankhaus/rechtliche-hinweise-compliance/bankenabwicklung ausgeführt. 

Risiken bei Anlagen in Contingent Convertibles 

Contingent Convertibles („CoCos“) zählen zu den hybriden Kapitalinstrumenten. Zumeist werden sie von 
Banken emittiert. In diesem Fall tragen sie als Kapitalpuffer regelmäßig zur Erfüllung regulatorischer Ei-
genkapitalanforderungen bei. 

Grundsätzlich sind CoCos verzinsliche Schuldverschreibungen, die bei Eintreten bestimmter Ereignisse 
(„Wandelereignisse“) in Aktien gewandelt werden. Die Emissionsbedingungen können auch vorsehen, 
dass bei Eintritt eines Wandelereignisses der Nennbetrag der betreffenden Schuldverschreibung vorüber-
gehend oder endgültig reduziert wird, ohne dass Aktien gewährt werden. 

Regelmäßig tritt ein Wandelereignis ein, wenn das regulatorische Eigenkapital des Emittenten eine be-
stimmte Grenze unterschreitet. Ein Wandelereignis kann auch vorgesehen sein, wenn die Aufsichtsbe-
hörden die langfristige Lebensfähigkeit des Emittenten oder mit ihm verbundener Unternehmen im Sinne 
der Unternehmensfortführung in Frage stellen (Wandlungs-/Abschreibungsrisiko). Darüber hinaus ist der 
Emittent frei, in den Bedingungen der betreffenden CoCos weitere Wandelereignisse zu regeln. 

Sowohl die Folgen des Eintritts des Wandelereignisses (Wandlung in Aktien, Herabsetzung des Nennbe-
trags der betreffenden Schuldverschreibung) als auch die Umstände, die ein Wandelereignis darstellen, 
hängen also grundsätzlich von der Ausgestaltung der Bedingungen der betreffenden CoCos ab. Der Ein-
tritt eines Wandelereignisses kann zum Totalverlust des Kapitals des Inhabers von CoCos führen. 

Ein CoCo-Investor kann also unter Umständen Verluste erleiden, ohne dass Inhaber von Aktien oder sons-
tigen Schuldtiteln desselben Emittenten Verluste erleiden. Das mit CoCos verbundene Risiko kann höher 
sein als das mit Aktien oder anderen Schuldtiteln desselben Emittenten verbundene Risiko. 

Die Ausgestaltung der Bedingungen von CoCos kann komplex und je nach Emittent bzw. je nach Anleihe 
unterschiedlich sein. 

Bei von einer Bank zur Erfüllung regulatorischer Eigenkapitalanforderungen emittierten CoCos kann eine 
Wandlung in Aktien (einschließlich Aktien eines gruppenangehörigen Unternehmens des Emittenten), 
eine teilweise oder vollständige Reduzierung des Nennbetrags der betreffenden CoCos sowie eine teil-
weise oder vollständige Aussetzung oder ersatzlose Streichung von Zinszahlungen durch die zuständige 
Abwicklungsbehörde auch unter Umständen vorgesehen werden, die in den betreffenden CoCos nicht 
ausdrücklich geregelt sein müssen. 

Die Anlage in CoCos ist daher mit einigen zusätzlichen Risiken verbunden (nicht abschließende Aufzäh-
lung): 

◼ Änderung der Kapitalstruktur, Risiko des Kapitalverlusts: CoCo-Anleger werden bei einer Um-
wandlung in Aktien bei Eintritt eines Wandelereignisses zu Aktionären. Aktionäre können im Fall 
einer Insolvenz erst nachrangig und in Abhängigkeit von den restlichen zur Verfügung stehenden 
Mitteln bedient werden. Es besteht daher das Risiko, dass es im Rahmen einer Umwandlung zu 
einem vollständigen Kapitalverlust kommt. Wenn die betreffenden Emissionsbedingungen vor-
sehen, dass bei Eintritt eines Wandelereignisses der Nennbetrag der CoCos reduziert wird, ohne 

http://www.metzler.com/de/metzler/bankhaus/rechtliche-hinweise-compliance/bankenabwicklung
http://www.metzler.com/de/metzler/bankhaus/rechtliche-hinweise-compliance/bankenabwicklung
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dass Aktien gewährt werden, können Anleger in die betreffenden CoCos bei Eintritt eines Wan-
delereignisses darüber hinaus Verluste erleiden, ohne dass die Aktionäre oder Inhaber anderer 
Schuldtitel des Emittenten Verlust erleiden. Bei von einer Bank zur Erfüllung regulatorischer Ei-
genkapitalanforderungen emittierten CoCos gilt das selbst dann, wenn es in den betreffenden 
Emissionsbedingungen nicht ausdrücklich vorgesehen ist. 

◼ Kündigungsrisiko: CoCo-Bonds sind regelmäßig langfristige Schuldverschreibungen. Sofern 
CoCos von einer Bank zur Erfüllung regulatorischer Eigenkapitalanforderungen begeben werden, 
müssen sie eine unbegrenzte Laufzeit haben. Regelmäßig hat der Emittent zu bestimmten, in 
den Emissionsbedingungen festgelegten Terminen ein Kündigungsrecht. Ob dieses Recht aus-
geübt wird, steht grundsätzlich im alleinigen Ermessen des Emittenten. Bei von einer Bank zur 
Erfüllung regulatorischer Eigenkapitalanforderungen emittierten CoCos bedarf die Kündigung al-
lerdings der Zustimmung der Aufsichtsbehörde. Sofern der Emittent von einem Kündigungsrecht 
Gebrauch macht, verliert der Inhaber der betreffenden CoCos seine Zinsansprüche aus den 
CoCos. 

◼ Risiko fehlender Marktliquidität: Während der Laufzeit von CoCos bzw. solange bei CoCos mit 
unbegrenzter Laufzeit keine wirksame Kündigung des Emittenten vorliegt, kann der Inhaber sein 
Kapital nur durch den Verkauf der CoCos auf dem Sekundärmarkt zurückerlangen. Besteht auf-
grund nicht vorhandener oder nur geringer Nachfrage nach den CoCos kein hinreichend liquider 
Markt, lässt sich ein Verkauf nicht durchführen. 

◼ Risiko des Ausfalls von Zinszahlungen: Bei von einer Bank zur Erfüllung regulatorischer Eigenka-
pitalanforderungen emittierten CoCos müssen die Emissionsbedingungen vorsehen, dass Zins-
zahlungen jederzeit nach dem Ermessen des Emittenten ausgesetzt werden können, ohne dass 
die CoCos deswegen von den Inhabern gekündigt werden können. Ausgefallene Zinszahlungen 
müssen nicht notwendigerweise nachgeholt werden. Es besteht daher das Risiko, dass einzelne 
oder alle bei Erwerb eines CoCos erwartete Zinszahlungen ganz oder teilweise ausfallen. Bei von 
einer Bank zur Erfüllung regulatorischer Eigenkapitalanforderungen emittierten CoCos gilt das 
selbst dann, wenn es in den betreffenden Emissionsbedingungen nicht ausdrücklich vorgesehen 
ist. 

Zusätzliche Informationen zu möglichen Risiken im Rahmen eines Investments in CoCos finden Sie in der 
Mitteilung der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA/2014/944). 

8.c Liquiditätsrisiko 

Nachfolgend werden die Risiken dargestellt, die die Liquidität des Fonds beeinträchtigen können. Dies 
kann dazu führen, dass der Fonds seinen Zahlungsverpflichtungen vorübergehend oder dauerhaft nicht 
nachkommen kann bzw. dass die Gesellschaft die Rückgabeverlangen von Anlegern vorübergehend oder 
dauerhaft nicht erfüllen kann. Der Anleger kann gegebenenfalls die von ihm geplante Haltedauer nicht 
realisieren und ihm kann das investierte Kapital oder Teile hiervon für unbestimmte Zeit nicht zur Verfü-
gung stehen. Durch die Verwirklichung der Liquiditätsrisiken könnte zudem der Wert des Fondsvermö-
gens und damit der Anteilwert sinken, etwa wenn die Gesellschaft gezwungen ist, soweit gesetzlich zu-
lässig, Vermögensgegenstände für den Fonds unter Verkehrswert zu veräußern. Ist die Gesellschaft nicht 
in der Lage, die Rückgabeverlangen der Anleger zu erfüllen, kann dies außerdem zur Beschränkung oder 
Aussetzung der Rücknahme und im Extremfall zur anschließenden Auflösung des Fonds führen. 

Risiko aus der Anlage in Vermögensgegenstände 

Für den Fonds dürfen auch Vermögensgegenstände erworben werden, die nicht an einer Börse zugelas-
sen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind. Diese Ver-
mögensgegenstände können gegebenenfalls nur mit hohen Preisabschlägen, Verzögerung oder gar nicht 
weiterveräußert werden. Auch an einer Börse zugelassene Vermögensgegenstände können abhängig von 
der Marktlage, dem Volumen, dem Zeitrahmen und den geplanten Kosten gegebenenfalls nicht oder nur 



 

Metzler German Smaller Companies  Seite 25 

 

mit hohen Preisabschlägen veräußert werden. Obwohl für den Fonds nur Vermögensgegenstände erwor-
ben werden dürfen, die grundsätzlich jederzeit liquidiert werden können, kann nicht ausgeschlossen wer-
den, dass diese zeitweise oder dauerhaft nur mit Verlust veräußert werden können. 

Risiko durch Kreditaufnahme 

Die Gesellschaft darf für Rechnung des Fonds Kredite aufnehmen. Kredite mit einer variablen Verzinsung 
können sich durch steigende Zinssätze negativ auf das Fondsvermögen auswirken. Muss die Gesellschaft 
einen Kredit zurückzahlen und kann ihn nicht durch eine Anschlussfinanzierung oder im Fonds vorhan-
dene Liquidität ausgleichen, ist sie möglicherweise gezwungen, Vermögensgegenstände vorzeitig oder 
zu schlechteren Konditionen als geplant zu veräußern. 

Risiken durch vermehrte Rückgaben oder Zeichnungen 

Durch Kauf- und Verkaufsaufträge von Anlegern fließt dem Fondsvermögen Liquidität zu bzw. aus dem 
Fondsvermögen Liquidität ab. Die Zu- und Abflüsse können nach Saldierung zu einem Nettozu- oder -
abfluss der liquiden Mittel des Fonds führen. Dieser Nettozu- oder -abfluss kann die Gesellschaft oder 
den von ihr beauftragten Portfolio-Manager (vgl. Abschnitt „Auslagerung„) veranlassen, Vermögensge-
genstände zu kaufen oder zu verkaufen, wodurch Transaktionskosten entstehen. Dies gilt insbesondere, 
wenn durch die Zu- oder Abflüsse eine von der Gesellschaft für den Fonds vorgesehene Quote liquider 
Mittel über- bzw. unterschritten wird. Die hierdurch entstehenden Transaktionskosten werden dem Fonds 
belastet und können die Wertentwicklung des Fonds beeinträchtigen. Bei Zuflüssen kann sich eine er-
höhte Fondsliquidität belastend auf die Wertentwicklung des Fonds auswirken, wenn die Gesellschaft die 
Mittel nicht oder nicht zeitnah zu angemessenen Bedingungen anlegen kann. 

Risiko bei Feiertagen in bestimmten Regionen/Ländern 

Nach der Anlagestrategie sollen Investitionen für den Fonds insbesondere in bestimmten Regionen/Län-
dern getätigt werden. Aufgrund lokaler Feiertage in diesen Regionen/Ländern kann es zu Abweichungen 
zwischen den Handelstagen an Börsen dieser Regionen/Länder und Bewertungstagen des Fonds kom-
men. Der Fonds kann möglicherweise an einem Tag, der kein Bewertungstag ist, auf Marktentwicklungen 
in den Regionen/Ländern nicht am selben Tag reagieren oder an einem Bewertungstag, der kein Han-
delstag in diesen Regionen/Ländern ist, auf dem dortigen Markt nicht handeln. Hierdurch kann der Fonds 
gehindert sein, Vermögensgegenstände in der erforderlichen Zeit zu veräußern. Dies kann die Fähigkeit 
des Fonds nachteilig beeinflussen, Rückgabeverlangen oder sonstigen Zahlungsverpflichtungen nachzu-
kommen. 

8.d Kontrahentenrisiko inklusive Kredit- und Forderungsrisiko 

Nachfolgend werden die Risiken dargestellt, die sich für den Fonds im Rahmen einer Geschäftsbeziehung 
mit einer anderen Partei (sogenannte Gegenpartei) ergeben können. Dabei besteht das Risiko, dass der 
Vertragspartner seinen vereinbarten Verpflichtungen nicht mehr nachkommen kann. Dies kann die Wer-
tentwicklung des Fonds beeinträchtigen und sich damit auch nachteilig auf den Anteilwert und das vom 
Anleger investierte Kapital auswirken. 

Adressenausfallrisiko / Gegenpartei-Risiken (außer zentrale Kontrahenten) 

Durch den Ausfall eines Ausstellers (nachfolgend „Emittent“) oder eines Vertragspartners (nachfolgend 
„Kontrahent“), gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen. Das Emit-
tentenrisiko beschreibt die Auswirkung der besonderen Entwicklungen des jeweiligen Emittenten, die 
neben den allgemeinen Tendenzen der Kapitalmärkte auf den Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch 
bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Ver-
mögensverfall von Emittenten eintreten. Die Partei eines für Rechnung des Fonds geschlossenen Vertrags 
kann teilweise oder vollständig ausfallen (Kontrahentenrisiko). Dies gilt für alle Verträge, die für Rechnung 
des Fonds geschlossen werden. 
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Risiko durch zentrale Kontrahenten 

Ein zentraler Kontrahent (Central Counterparty – „CCP“) tritt als zwischengeschaltete Institution in be-
stimmte Geschäfte für den Fonds ein, insbesondere in Geschäfte über derivative Finanzinstrumente. In 
diesem Fall wird er als Käufer gegenüber dem Verkäufer und als Verkäufer gegenüber dem Käufer tätig. 
Ein CCP sichert sich gegen das Risiko, dass seine Geschäftspartner die vereinbarten Leistungen nicht 
erbringen können, durch eine Reihe von Schutzmechanismen ab, die es ihm jederzeit ermöglichen, Ver-
luste aus den eingegangenen Geschäften auszugleichen (z.B. durch Besicherungen). Es kann trotz dieser 
Schutzmechanismen nicht ausgeschlossen werden, dass ein CCP seinerseits überschuldet wird und aus-
fällt, wodurch auch Ansprüche der Gesellschaft für den Fonds betroffen sein können. Hierdurch können 
Verluste für den Fonds entstehen. 

Adressenausfallrisiken bei Pensionsgeschäften 

Gibt die Gesellschaft für Rechnung des Fonds Wertpapiere in Pension, so muss sie sich gegen den Ausfall 
des Vertragspartners ausreichende Sicherheiten stellen lassen. Bei einem Ausfall des Vertragspartners 
während der Laufzeit des Pensionsgeschäfts hat die Gesellschaft ein Verwertungsrecht hinsichtlich der 
gestellten Sicherheiten. Ein Verlustrisiko für den Fonds kann daraus folgen, dass die gestellten Sicherhei-
ten etwa wegen steigender Kurse der in Pension gegebenen Wertpapiere nicht mehr ausreichen, um den 
Rückübertragungsanspruch der Gesellschaft der vollen Höhe nach abzudecken. 

Adressenausfallrisiken bei Wertpapier-Darlehensgeschäften 

Gewährt die Gesellschaft für Rechnung des Fonds ein Darlehen über Wertpapiere, so muss sie sich gegen 
den Ausfall des Vertragspartners ausreichende Sicherheiten gewähren lassen. Der Umfang der Sicher-
heitsleistung entspricht mindestens dem Kurswert der als Wertpapier-Darlehen übertragenen Wertpa-
piere. Der Darlehensnehmer hat weitere Sicherheiten zu stellen, wenn der Wert der als Darlehen gewähr-
ten Wertpapiere steigt, die Qualität der gestellten Sicherheiten abnimmt oder eine Verschlechterung sei-
ner wirtschaftlichen Verhältnisse eintritt und die bereits gestellten Sicherheiten nicht ausreichen. Kann 
der Darlehensnehmer dieser Nachschusspflicht nicht nachkommen, so besteht das Risiko, dass der Rück-
übertragungsanspruch bei Ausfall des Vertragspartners nicht vollumfänglich abgesichert ist. Werden die 
Sicherheiten bei einer anderen Einrichtung als der Verwahrstelle des Fonds verwahrt, besteht zudem das 
Risiko, dass diese bei Ausfall des Entleihers gegebenenfalls nicht sofort bzw. nicht in vollem Umfang 
verwertet werden können. 

8.e Operationelle und sonstige Risiken des Fonds 

Im Folgenden werden Risiken dargestellt, die sich beispielsweise aus unzureichenden internen Prozessen 
sowie aus menschlichem oder Systemversagen bei der Gesellschaft oder externen Dritten ergeben kön-
nen. Diese Risiken können die Wertentwicklung des Fonds beeinträchtigen und sich damit auch nachtei-
lig auf den Anteilwert und auf das vom Anleger investierte Kapital auswirken. 

Risiken durch kriminelle Handlungen, Missstände oder Naturkatastrophen 

Der Fonds kann Opfer von Betrug oder anderen kriminellen Handlungen werden. Er kann Verluste durch 
Fehler von Mitarbeitern der Gesellschaft oder externer Dritter erleiden oder durch äußere Ereignisse wie 
z.B. Naturkatastrophen oder Pandemien geschädigt werden. 

Länder- oder Transferrisiko 

Es besteht das Risiko, dass ein ausländischer Schuldner trotz Zahlungsfähigkeit aufgrund fehlender Trans-
ferfähigkeit der Währung, fehlender Transferbereitschaft seines Sitzlandes oder aus ähnlichen Gründen, 
Leistungen nicht fristgerecht, überhaupt nicht oder nur in einer anderen Währung erbringen kann. So 
können z.B. Zahlungen, auf die die Gesellschaft für Rechnung des Fonds Anspruch hat, ausbleiben, in 
einer Währung erfolgen, die aufgrund von Devisenbeschränkungen nicht (mehr) konvertierbar ist, oder 
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in einer anderen Währung erfolgen. Zahlt der Schuldner in einer anderen Währung, so unterliegt diese 
Position dem oben dargestellten Währungsrisiko. 

Rechtliche und politische Risiken 

Für den Fonds dürfen Investitionen in Rechtsordnungen getätigt werden, in denen deutsches Recht keine 
Anwendung findet bzw. im Fall von Rechtsstreitigkeiten der Gerichtsstand außerhalb Deutschlands ist. 
Hieraus resultierende Rechte und Pflichten der Gesellschaft für Rechnung des Fonds können von denen 
in Deutschland zum Nachteil des Fonds bzw. des Anlegers abweichen. Politische oder rechtliche Ent-
wicklungen einschließlich der Änderungen von rechtlichen Rahmenbedingungen in diesen Rechtsord-
nungen können von der Gesellschaft nicht oder zu spät erkannt werden oder zu Beschränkungen hin-
sichtlich erwerbbarer oder bereits erworbener Vermögensgegenstände führen. Diese Folgen können 
auch entstehen, wenn sich die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Gesellschaft und/oder die Ver-
waltung des Fonds in Deutschland ändern. 

Änderung der steuerlichen Rahmenbedingungen, steuerliches Risiko 

Die steuerlichen Ausführungen in diesem Verkaufsprospekt gehen von der derzeit bekannten Rechtslage 
aus. 

Die Kurzangaben über steuerrechtliche Vorschriften richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkom-
mensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Es kann jedoch keine Ge-
währ dafür übernommen werden, dass sich die steuerliche Beurteilung durch Gesetzgebung, Rechtspre-
chung oder Erlasse der Finanzverwaltung nicht ändert. 

Schlüsselpersonenrisiko 

Fällt das Anlageergebnis des Fonds in einem bestimmten Zeitraum sehr positiv aus, hängt dieser Erfolg 
möglicherweise auch von der Eignung der handelnden Personen und damit den richtigen Entscheidungen 
des Managements ab. Die personelle Zusammensetzung des Fondsmanagements kann sich jedoch ver-
ändern. Neue Entscheidungsträger können dann möglicherweise weniger erfolgreich agieren. 

Verwahrrisiko 

Mit der Verwahrung von Vermögensgegenständen insbesondere im Ausland ist ein Verlustrisiko verbun-
den, das aus Insolvenz oder Sorgfaltspflichtverletzungen des Verwahrers bzw. höherer Gewalt resultieren 
kann. 

Risiken aus Handels- und Clearingmechanismen (Abwicklungsrisiko) 

Bei der Abwicklung von Wertpapiergeschäften besteht das Risiko, dass eine der Vertragsparteien verzö-
gert oder nicht vereinbarungsgemäß zahlt oder die Wertpapiere nicht fristgerecht liefert. Dieses Abwick-
lungsrisiko besteht entsprechend auch beim Handel mit anderen Vermögensgegenständen für den 
Fonds. 

9. Erläuterung des Risikoprofils des Fonds 
Hohen Ertragserwartungen aus Kursgewinnen stehen hohe Kursrisiken aus Aktien-, Zinsschwankungen 
sowie Bonitätsrisiken gegenüber. Durch die Konzentration der Anlage in bestimmte Märkte (Deutschland) 
ist der Fonds von der Entwicklung dieser Märkte besonders stark abhängig. Dies birgt ein erhöhtes Risiko. 

Derivate können sowohl zur Absicherung als auch zur Ertragssteigerung eingesetzt werden. 
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10. Erhöhte Volatilität 
Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung eine erhöhte Volatilität auf, d. h. die Anteil-
werte können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach 
unten unterworfen sein. 

11. Profil des typischen Anlegers 
Der Fonds richtet sich an alle Arten von Anlegern, die das Ziel der Vermögensbildung bzw. Vermögensop-
timierung verfolgen. Die Anleger sollten in der Lage sein, erhebliche Wertschwankungen und deutliche 
Verluste zu tragen und keine Garantie bezüglich des Erhalts ihrer Anlagesumme benötigen.  

Der Anlagehorizont sollte bei mindestens 5 Jahren liegen. 

Die Einschätzung der Gesellschaft stellt keine Anlageberatung dar, sondern soll dem Anleger einen ersten 
Anhaltspunkt geben, ob der Fonds seiner Anlageerfahrung, seiner Risikoneigung und seinem Anlageho-
rizont entspricht. 

12. Anlageziele, -strategie, -grundsätze und -grenzen 
12.a Anlageziel und -strategie 

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender 
Ausschüttung an. Bei den für den Fonds erwerbbaren Wertpapieren handelt es sich überwiegend (zu 
mindestens 51 %) um Aktien deutscher Emittenten. Verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsan-
leihen, REITs, Indexzertifikate und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente deutscher Emittenten 
können hinzuerworben werden. Für den Fonds dürfen ausschließlich auf Euro lautende Wertpapiere er-
worben werden. Dies gilt auch für Bankguthaben und Geldmarktinstrumente. 

Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab. Die Gesellschaft orientiert sich für den Fonds zu je 50 % an 
dem MDAX und an dem SDAX als Vergleichsmaßstab. Der Vergleichsmaßstab wird nicht abgebildet. Die 
Gesellschaft entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände 
unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen 
und politischen Entwicklungen. Die Gesellschaft zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Vergleichsmaß-
stabs zu übertreffen. Die Zusammensetzung des Fonds sowie seine Wertentwicklung können wesentlich 
bis vollständig und langfristig – positiv oder negativ – vom Vergleichsmaßstab abweichen. 

Die Gesellschaft verfolgt eine diskretionäre Aktienauswahl im Rahmen eines aktiven Managements. Kern 
des Investmentprozesses ist die Identifikation und die Auswahl von Einzeltiteln (Stock Picking) auf Basis 
von Ergebnissen fundamentaler Bottom-Up Analysen. Der Investmentprozess ist konsistent – das heißt 
über alle Phasen des Aktienmarktzyklus nachvollziehbar. Sektorüberlegungen spielen eine untergeord-
nete Rolle. 

Die mit dieser Anlagepolitik verbundenen Risiken sind im Abschnitt „Risiken einer Fondsanlage„ erläutert. 

ES KANN KEINE ZUSICHERUNG GEGEBEN WERDEN, DASS DIE ZIELE DER ANLAGEPOLITIK 
TATSÄCHLICH ERREICHT WERDEN. 
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12.b Nachhaltigkeit 

Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne 
des Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung. Die Gesellschaft entscheidet im Einzelfall und produktbe-
zogen über die Berücksichtigung von nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen (Principle Ad-
verse Impacts, „PAI“) bei Investitionsentscheidungen. 

Weitere Informationen der Gesellschaft können Sie der Anlage „Vorvertragliche Informationen“ 
ab Seite 97 entnehmen. 

Informationen zur Offenlegung gemäß Artikel 10 der Offenlegungs-Verordnung sind kostenlos erhältlich 
auf der Homepage der Gesellschaft (www.metzler.com im Bereich Asset Management unter dem Stich-
wort „Fondspreise & Dokumente“). 

12.c Vermögensgegenstände 

Die Gesellschaft kann für Rechnung des Fonds folgende Vermögensgegenstände erwerben: 

◼ Wertpapiere gemäß § 193 KAGB 

◼ Geldmarktinstrumente gemäß § 194 KAGB 

◼ Bankguthaben gemäß § 195 KAGB 

◼ Investmentanteile gemäß § 196 KAGB 

◼ Derivate gemäß § 197 KAGB 

◼ Sogenannte sonstige Anlageinstrumente gemäß § 198 KAGB 

Die Gesellschaft darf diese Vermögensgegenstände innerhalb der insbesondere in den Abschnitten 
„Anlagegrenzen für Wertpapiere und Geldmarktinstrumente auch unter Einsatz von Derivaten sowie 
Bankguthaben„ sowie „Investmentanteile und deren Anlagegrenzen„ dargestellten Anlagegrenzen erwer-
ben. Einzelheiten zu diesen Vermögensgegenständen und den hierfür geltenden Anlagegrenzen sind 
nachfolgend dargestellt. 

Wertpapiere 

Die Gesellschaft darf für Rechnung des Fonds Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten erwerben: 

1. wenn sie an einer Börse in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union („EU“) oder in einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum („EWR“) zum Handel zuge-
lassen oder in einem dieser Staaten an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen 
einbezogen sind,  

2. wenn sie ausschließlich an einer Börse außerhalb der Mitgliedstaaten der EU oder außerhalb der 
anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den EWR zum Handel zugelassen oder in einem die-
ser Staaten an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, sofern 
die BaFin die Wahl dieser Börse oder dieses organisierten Marktes zugelassen hat. 

Wertpapiere aus Neuemissionen dürfen erworben werden, wenn nach ihren Ausgabebedingungen die 
Zulassung an oder Einbeziehung in eine der unter 1 und 2 genannten Börsen oder organisierten Märkte 
beantragt werden muss, und die Zulassung oder Einbeziehung innerhalb eines Jahres nach Ausgabe er-
folgt. 

Als Wertpapiere in diesem Sinne gelten auch: 
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◼ Anteile an geschlossenen Investmentvermögen in Vertrags- oder Gesellschaftsform, die einer 
Kontrolle durch die Anteilseigner unterliegen (sogenannte Unternehmenskontrolle), d. h. die An-
teilseigner müssen Stimmrechte in Bezug auf wesentliche Entscheidungen haben, sowie das 
Recht die Anlagepolitik mittels angemessener Mechanismen zu kontrollieren. Das Investment-
vermögen muss zudem von einem Rechtsträger verwaltet werden, der den Vorschriften für den 
Anlegerschutz unterliegt, es sei denn das Investmentvermögen ist in Gesellschaftsform aufgelegt 
und die Tätigkeit der Vermögensverwaltung wird nicht von einem anderen Rechtsträger wahr-
genommen. 

◼ Finanzinstrumente, die durch andere Vermögenswerte besichert oder an die Entwicklung ande-
rer Vermögenswerte gekoppelt sind. Soweit in solche Finanzinstrumente Komponenten von De-
rivaten eingebettet sind, gelten weitere Anforderungen, damit die Gesellschaft diese als Wertpa-
piere erwerben darf. 

Die Wertpapiere dürfen nur unter folgenden Voraussetzungen erworben werden: 

◼ Der potenzielle Verlust, der dem Fonds entstehen kann, darf den Kaufpreis des Wertpapiers nicht 
übersteigen. Eine Nachschusspflicht darf nicht bestehen. 

◼ Eine mangelnde Liquidität des vom Fonds erworbenen Wertpapiers darf nicht dazu führen, dass 
der Fonds den gesetzlichen Vorgaben über die Rücknahme von Anteilen nicht mehr nachkom-
men kann. Dies gilt unter Berücksichtigung der gesetzlichen Möglichkeit, in besonderen Fällen 
die Anteilrücknahme beschränken oder aussetzen zu können. 

◼ Eine verlässliche Bewertung des Wertpapiers durch exakte, verlässliche und gängige Preise 
muss verfügbar sein; diese müssen entweder Marktpreise sein oder von einem Bewertungssys-
tem gestellt worden sein, das von dem Emittenten des Wertpapiers unabhängig ist. 

◼ Über das Wertpapier müssen angemessene Informationen verfügbar sein, in Form von regelmä-
ßigen, exakten und umfassenden Informationen des Marktes über das Wertpapier oder ein ge-
gebenenfalls dazugehöriges, d. h. in dem Wertpapier verbrieftes Portfolio. 

◼ Das Wertpapier ist handelbar. 

◼ Der Erwerb des Wertpapiers steht im Einklang mit den Anlagezielen bzw. der Anlagestrategie 
des Fonds. 

◼ Die Risiken des Wertpapiers werden durch das Risikomanagement des Fonds in angemessener 
Weise erfasst. 

Wertpapiere dürfen zudem in folgender Form erworben werden: 

◼ Aktien, die dem Fonds bei einer Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln zustehen. 

◼ Wertpapiere, die in Ausübung von zum Fonds gehörenden Bezugsrechten erworben werden. 

Als Wertpapiere in diesem Sinn dürfen für den Fonds auch Bezugsrechte erworben werden, sofern sich 
die Wertpapiere, aus denen die Bezugsrechte herrühren, im Fonds befinden können. 

Geldmarktinstrumente 

Die Gesellschaft darf für Rechnung des Fonds in Geldmarktinstrumente investieren, die üblicherweise auf 
dem Geldmarkt gehandelt werden, sowie in verzinsliche Wertpapiere, die alternativ: 

◼ zum Zeitpunkt ihres Erwerbs für den Fonds eine Laufzeit oder Restlaufzeit von höchstens 397 
Tagen haben. 
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◼ zum Zeitpunkt ihres Erwerbs für den Fonds eine Laufzeit oder Restlaufzeit haben, die länger als 
397 Tage ist, deren Verzinsung aber nach den Emissionsbedingungen regelmäßig, mindestens 
einmal in 397 Tagen marktgerecht angepasst werden muss. 

◼ deren Risikoprofil dem Risikoprofil von Wertpapieren entspricht, die das Kriterium der Restlauf-
zeit oder das der Zinsanpassung erfüllen. 

Für den Fonds dürfen Geldmarktinstrumente erworben werden, wenn sie: 

a) an einer Börse in einem Mitgliedstaat der EU oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den EWR zum Handel zugelassen oder in einem dieser Staaten an einem anderen organisierten 
Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, 

b) ausschließlich an einer Börse außerhalb der Mitgliedstaaten der EU oder in einem anderen Vertrags-
staat des Abkommens über den EWR zum Handel zugelassen oder in einem dieser Staaten an einem 
organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, sofern die BaFin die Wahl dieser 
Börse oder dieses Marktes zugelassen hat, 

c) von der EU, dem Bund, einem Sondervermögen des Bundes, einem Land, einem anderen Mitglied-
staat oder einer anderen zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen Gebietskörperschaft oder der 
Zentralbank eines Mitgliedstaats der EU, der Europäischen Zentralbank oder der Europäischen Inves-
titionsbank, einem Drittstaat oder, sofern dieser ein Bundesstaat ist, einem Gliedstaat dieses Bundes-
staates oder von einer internationalen öffentlich-rechtlichen Einrichtung, der mindestens ein Mitglied-
staat der EU angehört, begeben oder garantiert werden, 

d) von einem Unternehmen begeben werden, dessen Wertpapiere auf den unter den Nr. 1 und 2 be-
zeichneten Märkten gehandelt werden, 

e) von einem Kreditinstitut begeben oder garantiert werden, das nach dem Recht der EU festgelegten 
Kriterien einer Aufsicht unterstellt ist, oder einem Kreditinstitut, das Aufsichtsbestimmungen, die 
nach Auffassung der BaFin denjenigen des Gemeinschaftsrechts gleichwertig sind, unterliegt und 
diese einhält, oder 

f) von anderen Emittenten begeben werden und es sich bei dem jeweiligen Emittenten: 

1) um ein Unternehmen mit einem Eigenkapital von mindestens 10 Millionen Euro handelt, das sei-
nen Jahresabschluss nach der Europäischen Richtlinie über den Jahresabschluss von Kapitalge-
sellschaften erstellt und veröffentlicht, oder 

2) um einen Rechtsträger handelt, der innerhalb einer eine oder mehrere börsennotierte Gesellschaf-
ten umfassenden Unternehmensgruppe für die Finanzierung dieser Gruppe zuständig ist, oder 

3) um einen Rechtsträger handelt, der Geldmarktinstrumente emittiert, die durch Verbindlichkeiten 
unterlegt sind, durch Nutzung einer von einer Bank eingeräumten Kreditlinie. Dies sind Produkte, 
bei denen Kreditforderungen von Banken in Wertpapieren verbrieft werden (sogenannte Asset 
Backed Securities). 

Sämtliche genannten Geldmarktinstrumente dürfen nur erworben werden, wenn sie liquide sind und sich 
ihr Wert jederzeit genau bestimmen lässt. Liquide sind Geldmarktinstrumente, die sich innerhalb hinrei-
chend kurzer Zeit mit begrenzten Kosten veräußern lassen. Hierbei ist die Verpflichtung der Gesellschaft 
zu berücksichtigen, Anteile am Fonds auf Verlangen der Anleger zurückzunehmen und hierfür in der Lage 
zu sein, solche Geldmarktinstrumente entsprechend kurzfristig veräußern zu können. Für die Geld-
marktinstrumente muss zudem ein exaktes und verlässliches Bewertungssystem existieren, das die Er-
mittlung des Nettobestandswerts des Geldmarktinstruments ermöglicht und auf Marktdaten basiert oder 
Bewertungsmodellen (einschließlich Systemen, die auf fortgeführten Anschaffungskosten beruhen). Das 
Merkmal der Liquidität gilt für Geldmarktinstrumente als erfüllt, wenn diese an einem organisierten Markt 
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innerhalb des EWR zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder an einem organisierten Markt außer-
halb des EWR zugelassen oder in diesen einbezogen sind, sofern die BaFin die Wahl dieses Marktes 
zugelassen hat. Dies gilt nicht, wenn der Gesellschaft Hinweise vorliegen, die gegen die hinreichende 
Liquidität der Geldmarktinstrumente sprechen. 

Für Geldmarktinstrumente, die nicht an einer Börse notiert oder an einem geregelten Markt zum Handel 
zugelassen sind (siehe oben unter Buchstaben c) bis f)), muss zudem die Emission oder der Emittent 
dieser Instrumente Vorschriften über den Einlagen- und Anlegerschutz unterliegen. So müssen für diese 
Geldmarktinstrumente angemessene Informationen vorliegen, die eine angemessene Bewertung der mit 
den Instrumenten verbundenen Kreditrisiken ermöglichen und die Geldmarktinstrumente müssen frei 
übertragbar sein. Die Kreditrisiken können etwa durch eine Kreditwürdigkeitsprüfung einer Rating-Agen-
tur bewertet werden. 

Für diese Geldmarktinstrumente gelten weiterhin die folgenden Anforderungen, es sei denn, sie sind von 
der Europäischen Zentralbank oder der Zentralbank eines Mitgliedstaates der EU begeben oder garantiert 
worden: 

◼ Werden sie von den oben unter Buchstabe c) genannten Einrichtungen begeben oder garantiert, 
müssen angemessene Informationen über die Emission bzw. das Emissionsprogramm oder über 
die rechtliche und finanzielle Situation des Emittenten vor der Emission des Geldmarktinstru-
ments vorliegen. 

◼ Werden sie von einem im EWR beaufsichtigten Kreditinstitut begeben oder garantiert (s.o. unter 
Buchstabe e)), so müssen angemessene Informationen über die Emission bzw. das Emissions-
programm oder über die rechtliche und finanzielle Situation des Emittenten vor der Emission des 
Geldmarktinstruments vorliegen, die in regelmäßigen Abständen und bei signifikanten Begeben-
heiten aktualisiert werden. Zudem müssen über die Emission bzw. das Emissionsprogramm Da-
ten (z.B. Statistiken) vorliegen, die eine angemessene Bewertung der mit der Anlage verbunde-
nen Kreditrisiken ermöglichen. 

◼ Werden sie von einem Kreditinstitut begeben, das außerhalb des EWR-Aufsichtsbestimmungen 
unterliegt, die nach Ansicht der BaFin den Anforderungen innerhalb des EWR an ein Kreditinstitut 
gleichwertig sind, so ist eine der folgenden Voraussetzungen zu erfüllen: 

– Das Kreditinstitut unterhält einen Sitz in einem zur sogenannten Zehnergruppe (Zusammen-
schluss der wichtigsten führenden Industrieländer – G10) gehörenden Mitgliedstaat der Or-
ganisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (nachfolgend „OECD“). 

– Das Kreditinstitut verfügt mindestens über ein Rating mit einer Benotung, die als sogenann-
tes „Investment-Grade“ qualifiziert. Als „Investment-Grade“ bezeichnet man eine Benotung 
mit „BBB“ bzw. „Baa“ oder besser im Rahmen der Kreditwürdigkeitsprüfung durch eine Ra-
ting-Agentur. 

– Mittels einer eingehenden Analyse des Emittenten kann nachgewiesen werden, dass die für 
das Kreditinstitut geltenden Aufsichtsbestimmungen mindestens so streng sind wie die des 
Rechts der EU. 

◼ Für die übrigen Geldmarktinstrumente, die nicht an einer Börse notiert oder einem geregelten 
Markt zum Handel zugelassen sind (siehe oben unter Buchstaben d) und f) sowie die übrigen 
unter Buchstabe c) genannten), müssen angemessene Informationen über die Emission bzw. das 
Emissionsprogramm sowie über die rechtliche und finanzielle Situation des Emittenten vor der 
Emission des Geldmarktinstruments vorliegen, die in regelmäßigen Abständen und bei signifi-
kanten Begebenheiten aktualisiert und durch qualifizierte, vom Emittenten weisungsunabhän-
gige Dritte geprüft werden. Zudem müssen über die Emission bzw. das Emissionsprogramm 
Daten (z.B. Statistiken) vorliegen, die eine angemessene Bewertung der mit der Anlage verbun-
denen Kreditrisiken ermöglichen. 
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Bis zu 49 % des Wertes des Fonds dürfen in Geldmarktinstrumenten gemäß § 6 der AABen gehalten 
werden. Es dürfen nur auf Euro lautende Geldmarktinstrumente erworben werden. 

Bankguthaben 

Die Gesellschaft darf für Rechnung des Fonds nur Bankguthaben halten, die eine Laufzeit von höchstens 
zwölf Monaten haben. 

Diese Guthaben sind auf Sperrkonten bei Kreditinstituten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der EU oder in 
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den EWR zu führen. Sie können auch bei Kreditinsti-
tuten mit Sitz in einem Drittstaat unterhalten werden, dessen Aufsichtsbestimmungen nach Auffassung 
der BaFin denjenigen des Rechts der EU gleichwertig sind. 

Bis zu 49 % des Wertes des Fonds dürfen in Bankguthaben nach Maßgabe des § 7 Satz 1 der AABen 
gehalten werden. Die Bankguthaben dürfen nicht auf Fremdwährung lauten. 

Sonstige Vermögensgegenstände und deren Anlagegrenzen 

Bis zu 10 % des Wertes des Fonds darf die Gesellschaft insgesamt in folgende sonstige Vermögensge-
genstände anlegen: 

◼ Wertpapiere, die nicht zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisier-
ten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, jedoch grundsätzlich die Kriterien für Wert-
papiere erfüllen. Abweichend von den gehandelten bzw. zugelassenen Wertpapieren muss die 
verlässliche Bewertung für diese Wertpapiere in Form einer in regelmäßigen Abständen durch-
geführten Bewertung verfügbar sein, die aus Informationen des Emittenten oder aus einer kom-
petenten Finanzanalyse abgeleitet wird. Angemessene Information über das nicht zugelassene 
bzw. nicht einbezogene Wertpapier oder gegebenenfalls das zugehörige, d. h. in dem Wertpapier 
verbriefte Portfolio muss in Form einer regelmäßigen und exakten Information für den Fonds 
verfügbar sein. 

◼ Geldmarktinstrumente von Emittenten, die nicht den oben genannten Anforderungen genügen, 
wenn sie liquide sind und sich ihr Wert jederzeit genau bestimmen lässt. Liquide sind Geld-
marktinstrumente, die sich innerhalb hinreichend kurzer Zeit mit begrenzten Kosten veräußern 
lassen. Hierbei ist die Verpflichtung der Gesellschaft zu berücksichtigen, Anteile am Fonds auf 
Verlangen der Anleger zurückzunehmen und hierfür in der Lage zu sein, solche Geldmarktinstru-
mente entsprechend kurzfristig veräußern zu können. Für die Geldmarktinstrumente muss zu-
dem ein exaktes und verlässliches Bewertungssystem existieren, das die Ermittlung des Netto-
bestandswerts des Geldmarktinstruments ermöglicht und auf Marktdaten basiert oder auf Be-
wertungsmodellen (einschließlich Systeme, die auf fortgeführten Anschaffungskosten beruhen). 
Das Merkmal der Liquidität gilt für Geldmarktinstrumente erfüllt, wenn diese an einem organi-
sierten Markt innerhalb des EWR zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder an einem or-
ganisierten Markt außerhalb des EWR zugelassen oder in diesen einbezogen sind, sofern die 
BaFin die Wahl dieses Marktes zugelassen hat. 

◼ Aktien aus Neuemissionen, wenn nach deren Ausgabebedingungen 

◼ deren Zulassung an einer Börse in einem Mitgliedstaat der EU oder in einem anderen Vertrags-
staat des Abkommens über den EWR zum Handel oder deren Zulassung an einem organisierten 
Markt oder deren Einbeziehung in diesen in einem Mitgliedstaat der EU oder in einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über den EWR zu beantragen ist, oder 

◼ deren Zulassung an einer Börse zum Handel oder deren Zulassung an einem organisierten Markt 
oder die Einbeziehung in diesen außerhalb der Mitgliedstaaten der EU oder außerhalb der ande-
ren Vertragsstaaten des Abkommens über den EWR zu beantragen ist, sofern die Wahl dieser 
Börse oder dieses organisierten Marktes von der BaFin zugelassen ist,  
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sofern die Zulassung oder Einbeziehung innerhalb eines Jahres nach der Ausgabe erfolgt. 

◼ Schuldscheindarlehen, die nach dem Erwerb für den Fonds mindestens zweimal abgetreten wer-
den können und von einer der folgenden Einrichtungen gewährt wurden: 

– dem Bund, einem Sondervermögen des Bundes, einem Land, der EU oder einem Mitglied-
staat der OECD, 

– einer anderen inländischen Gebietskörperschaft oder einer Regionalregierung oder örtlichen 
Gebietskörperschaft eines anderen Mitgliedstaats der EU oder eines anderen Vertragsstaats 
des Abkommens über den EWR, sofern die Forderung nach der Verordnung über Aufsichts-
anforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen in derselben Weise behandelt wer-
den kann wie eine Forderung an den Zentralstaat, auf dessen Hoheitsgebiet die Regionalre-
gierung oder die Gebietskörperschaft ansässig ist, 

– sonstigen Körperschaften oder Anstalten des öffentlichen Rechts mit Sitz im Inland oder in 
einem anderen Mitgliedstaat der EU oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über 
den EWR, 

– Unternehmen, die Wertpapiere ausgegeben haben, die an einem organisierten Markt inner-
halb des EWR zum Handel zugelassen sind oder die an einem sonstigen geregelten Markt, 
der die wesentlichen Anforderungen an geregelte Märkte im Sinne der Richtlinie über Märkte 
für Finanzinstrumente in der jeweils geltenden Fassung erfüllt, zum Handel zugelassen sind, 
oder 

– anderen Schuldnern, sofern eine der in Buchstabe a) bis c) bezeichneten Stellen die Gewähr-
leistung für die Verzinsung und Rückzahlung übernommen hat. 

12.d Investitionsprozess 

Nachhaltigkeitsrisiken 

Die Gesellschaft bezieht im Rahmen ihres Investitionsprozesses alle relevanten finanziellen Risiken in ihre 
Anlageentscheidung mit ein und bewertet diese fortlaufend. Dabei werden auch alle relevanten Nachhal-
tigkeitsrisiken berücksichtigt, die wesentliche negative Auswirkungen auf die Rendite einer Investition 
haben können.  

◼ Zu den relevanten finanziellen Risiken zählen insbesondere das 

– Marktpreisrisiko: Das Risiko finanzieller Verluste auf Grund der eingetretenen Änderung von 
Marktpreisen wie Zinsen oder Wechselkursen. Das Marktrisiko bezieht sich auf die Kursrisi-
ken von Preisschwankungen des Wertpapiers. 

– Adressausfallrisiko (Kreditrisiko): Das Risiko finanzieller Verluste durch den Ausfall (Insolvenz) 
eines Emittenten und damit einhergehend einer Zahlungsunfähigkeit. 

– Liquiditätsrisiko: Das Risiko, Geschäfte wegen nicht ausreichender Marktliquidität nur zu un-
günstigen Bedingungen oder gar nicht abschließen zu können und dadurch Verluste zu er-
leiden (Marktliquiditätsrisiko). 

Diese relevanten finanziellen Risiken sowie weitere finanzielle Risiken werden im Rahmen der traditionel-
len Wertpapieranalyse, die Teil des Investmentprozesses ist, vor der Anlageentscheidung geprüft. Die 
Prüfung erfolgt anhand von Bilanzkennzahlen, Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung oder fun-
damentaler Bilanz- und Unternehmensanalyse. 
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Auswirkung auf die Rendite 

Unter Berücksichtigungen der Vorkehrungen, die die Gesellschaft derzeit trifft, um sich erhöhten regula-
torischen Vorgaben und verändernden Markterwartungen zu stellen, sowie der durchgeführten Risiko-
analysen, werden keine wesentlichen nachteiligen Auswirkungen durch Nachhaltigkeitsrisiken auf die 
Rendite des Fonds erwartet. Es kann jedoch nicht vollständig ausgeschlossen werden, dass in Einzelfällen 
Renditen durch Nachhaltigkeitsrisiken geschmälert werden können.  

Typische Nachhaltigkeitsrisiken sind die Folgen von Umweltereignissen (bspw. Überflutungen, Hitzepe-
rioden), sich ändernder regulatorischer Rahmenbedingungen (bspw. Gesetze zur Verwirklichung des Pa-
ris-Klimaübereinkommens) oder Verstößen eines Unternehmens gegen soziale oder gesetzliche Normen 
(bspw. Reputations- und Vertrauensverlust, Ausgleichsverpflichtungen, staatliche Sanktionen). 

Die Verwirklichung von Nachhaltigkeitsrisiken kann zu einer wesentlichen Verschlechterung des Finanz-
profils, der Liquidität, der Rentabilität oder der Reputation des zugrundeliegenden Investments führen. 
Dies wiederum kann die Wertentwicklung des Fonds beeinträchtigen und sich nachteilig auf den Anteil-
wert und das vom Anleger investierte Kapital auswirken. 

Keine produktübergreifende Berücksichtigung von nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen 

Die Gesellschaft verfügt über keine produktübergreifende Strategie zur Berücksichtigung von nachteili-
gen Nachhaltigkeitsauswirkungen (Principle Adverse Impacts, „PAI“) bei Investitionsentscheidungen. Die 
in einzelnen Finanzprodukten implementierte Investmentstrategie kann die Berücksichtigung von PAI vor-
sehen, wenn dies den Markt- und Kundenbedürfnissen entspricht. 

Die Gesellschaft hat sich aus den folgenden Gründen dazu entschieden, bei Investitionsentscheidungen 
PAI nicht generell zu berücksichtigen: 

◼ Die Gesellschaft bietet individuell ausgestaltet Investmentleistungen vorranging für institutio-
nelle Kunden an. Die individuelle Ausgestaltung der Finanzprodukte kann, muss aber nicht die 
Berücksichtigung von PAI bei Investitionsentscheidungen zur Folge haben. 

◼ Ein Bekenntnis zur generellen Berücksichtigung von PAI führt zu umfangreichen Berichtspflich-
ten. Kleine Unternehmen sind von diesen Strukturkosten stärker belastet als große. 

◼ Bei der möglichen Auslagerung des Portfoliomanagements von AIF oder OGAW auf Dritte trifft 
die Gesellschaft keine eigene Investitionsentscheidung. Die ausgelagerten Portfoliomanager ver-
fügen über individuelle Strategien zur Berücksichtigung von PAI bei Investitionsentscheidungen. 
Diese können von der Gesellschaft nicht mit vertretbarem Aufwand überwacht oder in eine ei-
gene Strategie integriert werden. 

◼ Die Möglichkeit zur Berücksichtigung von PAI hängt maßgeblich von der Verfügbarkeit hinrei-
chender Marktinformationen ab. Die verfügbaren Marktinformationen beruhen derzeit noch häu-
fig auf Schätzungen. 

12.e Anlagegrenzen für Wertpapiere und Geldmarktinstrumente auch unter Einsatz von Deriva-
ten sowie Bankguthaben 

Allgemeine Anlagegrenzen 

Die Gesellschaft darf in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten (Schuldners) bis 
zu 10 % des Wertes des Fonds anlegen. Dabei darf der Gesamtwert der Wertpapiere und Geldmarktin-
strumente dieser Emittenten (Schuldner) 40 % des Fonds nicht übersteigen. Darüber hinaus darf die Ge-
sellschaft lediglich jeweils 5 % des Wertes des Fonds in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dessel-
ben Emittenten anlegen. In Pension genommene Wertpapiere werden auf diese Anlagegrenze angerech-
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net. Die Emittenten von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten sind auch dann im Rahmen der ge-
nannten Grenzen zu berücksichtigen, wenn die von diesen emittierten Wertpapieren und Geldmarktin-
strumente mittelbar über andere im Fonds enthaltenen Wertpapiere, die an deren Wertentwicklung ge-
koppelt sind, erworben werden. 

Die Gesellschaft darf nur bis zu 20 % des Wertes des Fonds in Bankguthaben bei je einem Kreditinstitut 
anlegen. 

Anlagegrenze für Schuldverschreibungen mit besonderer Deckungsmasse 

Die Gesellschaft darf jeweils bis zu 25 % des Wertes des Fonds in Pfandbriefe, Kommunalschuldver-
schreibungen sowie Schuldverschreibungen anlegen, die ein Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat 
der EU oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den EWR ausgegeben hat. Vorausset-
zung ist, dass die mit den Schuldverschreibungen aufgenommenen Mittel so angelegt werden, dass sie 
die Verbindlichkeiten der Schuldverschreibungen über deren ganze Laufzeit decken und vorrangig für die 
Rückzahlungen und die Zinsen bestimmt sind, wenn der Emittent der Schuldverschreibungen ausfällt. 
Sofern in solche Schuldverschreibungen desselben Emittenten mehr als 5 % des Wertes des Fonds an-
gelegt werden, darf der Gesamtwert solcher Schuldverschreibungen 80 % des Wertes des Fonds nicht 
übersteigen. In Pension genommene Wertpapiere werden auf diese Anlagegrenze angerechnet. 

Anlagegrenzen für öffentliche Emittenten 

In Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente besonderer nationaler und 
supranationaler öffentlicher Emittenten darf die Gesellschaft jeweils bis zu 35 % des Wertes des Fonds 
anlegen. Zu diesen öffentlichen Emittenten zählen der Bund, die Bundesländer, Mitgliedstaaten der EU 
oder deren Gebietskörperschaften, Drittstaaten sowie supranationale öffentliche Einrichtungen, denen 
mindestens ein EU-Mitgliedstaat angehört. 

In Pension genommene Wertpapiere werden auf diese Anlagegrenze angerechnet. 

Kombination von Anlagegrenzen 

Die Gesellschaft darf höchstens 20 % des Wertes des Fonds in eine Kombination der folgenden Vermö-
gensgegenstände anlegen: 

◼ von ein und derselben Einrichtung begebene Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, 

◼ Einlagen bei dieser Einrichtung, d. h. Bankguthaben, 

◼ Anrechnungsbeträge für das Kontrahentenrisiko der mit dieser Einrichtung eingegangenen Ge-
schäfte in Derivaten, Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften. 

Bei besonderen öffentlichen Emittenten (siehe Abschnitt „Anlagegrenzen für öffentliche Emittenten„) darf 
eine Kombination der vorgenannten Vermögensgegenstände 35 % des Wertes des Fonds nicht überstei-
gen. 

Die jeweiligen Einzelobergrenzen bleiben unberührt. 

Anlagegrenzen unter Einsatz von Derivaten 

Die Beträge von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten eines Emittenten, die auf die vorstehend ge-
nannten Grenzen angerechnet werden, können durch den Einsatz von marktgegenläufigen Derivaten re-
duziert werden, welche Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente desselben Emittenten zum Basiswert 
haben. Für Rechnung des Fonds dürfen also über die vorgenannten Grenzen hinaus Wertpapiere oder 
Geldmarktinstrumente eines Emittenten erworben werden, wenn das dadurch gesteigerte Emittentenri-
siko durch Absicherungsgeschäfte wieder gesenkt wird. 
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Steuerliche Anlagequoten für Aktienfonds 

Mehr als 50 % des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der 
Vermögensgegenstände des Investmentfonds ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) des Fonds 
werden in solche Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt, die nach 
den Anlagebedingungen für den Fonds erworben werden können. Dabei können die tatsächlichen Kapi-
talbeteiligungsquoten von Ziel-Investmentfonds berücksichtigt werden. 

Investmentanteile und deren Anlagegrenzen 

Die Gesellschaft darf bis zu 10 % des Wertes des Fonds in Anteile an Zielfonds anlegen, sofern diese 
offene in- oder ausländische Investmentvermögen sind. Die Gesellschaft darf für Rechnung des Fonds 
nicht mehr als 25 % der ausgegebenen Anteile eines Zielfonds erwerben. Die Gesellschaft erwirbt für den 
Fonds Anteile an Investmentvermögen mit Sitz in allen Vertragsstaaten des Europäischen Wirtschafts-
raums und der Schweiz. 

Insbesondere darf in folgende inländische Sondervermögen investiert werden: 

◼ Sondervermögen, die zu mindestens 51 % in Aktien investieren (Aktienfonds) 

◼ Sondervermögen, die zu mindestens 51 % in verzinsliche Wertpapiere investieren (Rentenfonds) 

◼ Sondervermögen, die in Aktien und verzinsliche Wertpapiere investieren (gemischte Wertpapier-
fonds) 

◼ Sondervermögen, die zu mindestens 85 % in Bankguthaben und Geldmarktinstrumente investie-
ren (Geldmarktfonds) 

◼ Anteile an Investmentaktiengesellschaften im Sinne des § 110 Absatz 2 KAGB. 

Die Zielfonds dürfen nach ihren Anlagebedingungen oder ihrer Satzung höchstens bis zu 10 % in Anteile 
an anderen offenen Investmentvermögen investieren. Für Anteile an AIF gelten darüber hinaus folgende 
Anforderungen: 

◼ Der Zielfonds muss nach Rechtsvorschriften zugelassen worden sein, die ihn einer wirksamen 
öffentlichen Aufsicht zum Schutz der Anleger unterstellen, und es muss eine ausreichende Ge-
währ für eine befriedigende Zusammenarbeit zwischen der BaFin und der Aufsichtsbehörde des 
Zielfonds bestehen. 

◼ Das Schutzniveau der Anleger muss gleichwertig zu dem Schutzniveau eines Anlegers in einem 
inländischen OGAW sein, insbesondere im Hinblick auf Trennung von Verwaltung und Verwah-
rung der Vermögensgegenstände, für die Kreditaufnahme und -gewährung sowie für Leerver-
käufe von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten. 

◼ Die Geschäftstätigkeit des Zielfonds muss Gegenstand von Jahres- und Halbjahresberichten sein 
und den Anlegern erlauben, sich ein Urteil über das Vermögen und die Verbindlichkeiten sowie 
die Erträge und die Transaktionen im Berichtszeitraum zu bilden. 

◼ Der Zielfonds muss ein Publikumsinvestmentvermögen sein, bei dem die Anzahl der Anteile nicht 
zahlenmäßig begrenzt ist und die Anleger ein Recht zur Rückgabe der Anteile haben. 

Information der Anleger bei Aussetzung der Rücknahme von Zielfondsanteilen 

Zielfonds können im gesetzlichen Rahmen zeitweise die Rücknahme von Anteilen aussetzen. Dann kann 
die Gesellschaft die Anteile an dem Zielfonds nicht bei der Verwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle 
des Zielfonds gegen Auszahlung des Rücknahmepreises zurückgeben (siehe auch den Abschnitt 
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„Risikohinweise„ - „Risiken der negativen Wertentwicklung des Fonds (Marktrisiko)„ „Risiken im Zusam-
menhang mit der Investition in Investmentanteile„). Auf der Homepage der Gesellschaft ist unter 
www.metzler.com aufgeführt, ob und in welchem Umfang der Fonds Anteile von Zielfonds hält, die der-
zeit die Rücknahme von Anteilen ausgesetzt haben. 

12.f Derivate 

Die Gesellschaft darf für den Fonds Geschäfte mit Derivaten zu Absicherungszwecken tätigen. 

Die Gesellschaft darf für den Fonds als Teil der Anlagestrategie Geschäfte mit Derivaten tätigen. Dies 
schließt Geschäfte mit Derivaten zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen, 
d. h. auch zu spekulativen Zwecken, ein. Diese Derivatgeschäfte dienen dazu, das Gesamtrisiko des 
Fonds zu verringern oder zusätzliche Erträge zu erzielen, können jedoch gegebenenfalls auch die Rendi-
techancen schmälern. Durch Geschäfte mit Derivaten kann sich das Verlustrisiko des Fonds erhöhen. 

Der Derivateinsatz wird nicht zu einer Abweichung von den Anlagezielen bzw. zu einer Veränderung des 
Nachhaltigkeitscharakters des Fonds führen. Die Gesellschaft wird dabei, falls möglich, bevorzugt Ge-
schäfte mit Derivaten tätigen, die der Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale 
des Fonds dienen. 

Ein Derivat ist ein Instrument, dessen Preis von den Kursschwankungen oder den Preiserwartungen an-
derer Vermögensgegenstände („Basiswert“) abhängt. Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich 
sowohl auf Derivate als auch auf Finanzinstrumente mit derivativer Komponente (nachfolgend zusammen 
„Derivate“). 

Durch den Einsatz von Derivaten darf sich das Marktrisiko des Fonds höchstens verdoppeln („Marktrisi-
kogrenze“). Marktrisiko ist das Verlustrisiko, das aus Schwankungen beim Marktwert von im Fonds ge-
haltenen Vermögensgegenständen resultiert, die auf Veränderungen von variablen Preisen bzw. Kursen 
des Marktes wie Zinssätzen, Wechselkursen, Aktien- und Rohstoffpreisen oder auf Veränderungen bei 
der Bonität eines Emittenten zurückzuführen sind. Die Gesellschaft hat die Marktrisikogrenze laufend 
einzuhalten. Die Auslastung der Marktrisikogrenze hat sie täglich nach gesetzlichen Vorgaben zu ermit-
teln; diese ergeben sich aus der Verordnung über Risikomanagement und Risikomessung beim Einsatz 
von Derivaten, Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften in Investmentvermögen nach dem Kapital-
anlagegesetzbuch (nachfolgend „Derivateverordnung“). 

Zur Ermittlung der Auslastung der Marktrisikogrenze wendet die Gesellschaft den sogenannten qualifi-
zierten Ansatz im Sinne der Derivateverordnung an. Hierzu vergleicht die Gesellschaft das Marktrisiko des 
Fonds mit dem Marktrisiko eines virtuellen Vergleichsvermögens, in dem in der Regel keine Derivate 
enthalten sind. 

Bei dem virtuellen Vergleichsvermögen handelt es sich um ein virtuelles Portfolio, dessen Wert stets 
genau dem aktuellen Wert des Fonds entspricht, das aber keine Steigerungen oder Absicherungen des 
Marktrisikos durch Derivate enthält, mit Ausnahme gegebenenfalls von Währungsabsicherungen. Die 
Zusammensetzung des Vergleichsvermögens muss im Übrigen den Anlagezielen und der Anlagepolitik 
entsprechen, die für den Fonds gelten. Das virtuelle Vergleichsvermögen für den Fonds besteht haupt-
sächlich aus einem deutschen Aktienindex. 

Durch den Einsatz von Derivaten darf der Risikobetrag für das Marktrisiko des Fonds zu keinem Zeitpunkt 
das Zweifache des Risikobetrags für das Marktrisiko des zugehörigen derivatefreien Vergleichsvermö-
gens übersteigen. 

Das Marktrisiko des Fonds und des virtuellen Vergleichsvermögens wird jeweils mit Hilfe eines geeigne-
ten eigenen Risikomodells ermittelt (sogenannte Value-at-Risk Methode). Die Gesellschaft verwendet 
hierbei als Modellierungsverfahren die historische Simulation. Die Gesellschaft erfasst dabei die Markt-
preisrisiken aus allen Geschäften. Sie quantifiziert durch das Risikomodell die Wertveränderung der im 
Fonds gehaltenen Vermögensgegenstände im Zeitablauf. Der sogenannte Value-at-Risk gibt dabei eine 

http://www.metzler.com/
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in Prozent ausgedrückte Grenze für potenzielle Verluste eines Portfolios zwischen zwei vorgegebenen 
Zeitpunkten an. Diese Wertveränderung wird von zufälligen Ereignissen bestimmt, nämlich den künftigen 
Entwicklungen der Marktpreise, und ist daher nicht mit Sicherheit vorhersagbar. Das zu ermittelnde 
Marktrisiko kann jeweils nur mit einer genügend großen Wahrscheinlichkeit abgeschätzt werden. 

Die Gesellschaft darf – vorbehaltlich eines geeigneten Risikomanagementsystems – für Rechnung des 
Fonds in jegliche Derivate investieren. Voraussetzung ist, dass die Derivate von Vermögensgegenständen 
abgeleitet sind, die für den Fonds erworben werden dürfen, oder von folgenden Basiswerten: 

◼ Zinssätze 

◼ Wechselkurse 

◼ Finanzindices, die hinreichend diversifiziert sind, eine adäquate Bezugsgrundlage für den Markt 
darstellen, auf den sie sich beziehen, sowie in angemessener Weise veröffentlicht werden. 

Hierzu zählen insbesondere Optionen, Finanzterminkontrakte und Swaps sowie Kombinationen hieraus. 

Terminkontrakte 

Terminkontrakte sind für beide Vertragspartner unbedingt verpflichtende Vereinbarungen, zu einem be-
stimmten Zeitpunkt, dem Fälligkeitsdatum, oder innerhalb eines bestimmten Zeitraumes, eine bestimmte 
Menge eines bestimmten Basiswerts zu einem im Voraus bestimmten Preis zu kaufen bzw. zu verkaufen. 
Die Gesellschaft darf für Rechnung des Fonds im Rahmen der Anlagegrundsätze Terminkontrakte auf alle 
für den Fonds erwerbbaren Vermögensgegenstände, die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen 
als Basiswerte für Derivate dienen können, abschließen. 

Optionsgeschäfte 

Optionsgeschäfte beinhalten, dass einem Dritten gegen Entgelt (Optionsprämie) das Recht eingeräumt 
wird, während einer bestimmten Zeit oder am Ende eines bestimmten Zeitraums zu einem von vornherein 
vereinbarten Preis (Basispreis) die Lieferung oder die Abnahme von Vermögensgegenständen oder die 
Zahlung eines Differenzbetrags zu verlangen, oder auch entsprechende Optionsrechte zu erwerben. Die 
Gesellschaft darf für Rechnung des Fonds im Rahmen der Anlagegrundsätze am Optionshandel teilneh-
men. 

Swaps 

Swaps sind Tauschverträge, bei denen die dem Geschäft zugrundeliegenden Zahlungsströme oder Risi-
ken zwischen den Vertragspartnern ausgetauscht werden. Die Gesellschaft darf für Rechnung des Fonds 
im Rahmen der Anlagegrundsätze Zins-, Varianz-, Equity- und Credit Default-Swapgeschäfte abschließen. 

Swaptions 

Swaptions sind Optionen auf Swaps. Eine Swaption ist das Recht, nicht aber die Verpflichtung, zu einem 
bestimmten Zeitpunkt oder innerhalb einer bestimmten Frist in einen hinsichtlich der Konditionen genau 
spezifizierten Swap einzutreten. Im Übrigen gelten die im Zusammenhang mit Optionsgeschäften darge-
stellten Grundsätze. Die Gesellschaft darf für Rechnung des Fonds nur solche Swaptions abschließen, die 
sich aus den oben beschriebenen Optionen und Swaps zusammensetzen. 

Credit Default Swaps 

Credit Default Swaps sind Kreditderivate, die es ermöglichen, ein potenzielles Kreditausfallvolumen auf 
andere zu übertragen. Im Gegenzug zur Übernahme des Kreditausfallrisikos zahlt der Verkäufer des Risi-
kos eine Prämie an seinen Vertragspartner. Im Übrigen gelten die Ausführungen zu Swaps entsprechend. 
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In Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente 

Die Gesellschaft kann für Rechnung des Fonds die vorstehend beschriebenen Finanzinstrumente auch 
erwerben, wenn diese in Wertpapieren verbrieft sind. Dabei können die Geschäfte, die Finanzinstrumente 
zum Gegenstand haben, auch nur teilweise in Wertpapieren enthalten sein (z.B. Optionsanleihen). Die 
Aussagen zu Chancen und Risiken gelten für solche verbrieften Finanzinstrumente entsprechend, jedoch 
mit der Maßgabe, dass das Verlustrisiko bei verbrieften Finanzinstrumenten auf den Wert des Wertpa-
piers beschränkt ist. 

OTC-Derivatgeschäfte 

Die Gesellschaft darf für Rechnung des Fonds sowohl Derivatgeschäfte tätigen, die an einer Börse zum 
Handel zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen 
sind, als auch außerbörsliche Geschäfte, sogenannte over-the-counter (OTC)-Geschäfte. Derivatge-
schäfte, die nicht zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt 
zugelassen oder in diesen einbezogen sind, darf die Gesellschaft nur mit geeigneten Kreditinstituten oder 
Finanzdienstleistungsinstituten auf der Basis standardisierter Rahmenverträge tätigen. Bei außerbörslich 
gehandelten Derivaten wird das Kontrahentenrisiko bezüglich eines Vertragspartners auf 5 % des Wertes 
des Fonds beschränkt. Ist der Vertragspartner ein Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat der EU, in 
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den EWR oder einem Drittstaat mit vergleichbarem 
Aufsichtsniveau, so darf das Kontrahentenrisiko bis zu 10 % des Wertes des Fonds betragen. Außerbörs-
lich gehandelte Derivatgeschäfte, die mit einer zentralen Clearingstelle einer Börse oder eines anderen 
organisierten Marktes als Vertragspartner abgeschlossen werden, werden auf diese Grenzen nicht ange-
rechnet, wenn die Derivate einer täglichen Bewertung zu Marktkursen mit täglichem Margin-Ausgleich 
unterliegen. Ansprüche des Fonds gegen einen Zwischenhändler sind jedoch auf die Grenzen anzurech-
nen, auch wenn das Derivat an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt wird. 

Wertpapier-Darlehensgeschäfte 

Die im Fonds gehaltenen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile können darlehens-
weise gegen marktgerechtes Entgelt an Dritte übertragen werden. Um das Ausfallrisiko zu minimieren, 
setzt die Gesellschaft nur Kontrahenten aus OECD-Ländern ein, wobei Kontrahenten bevorzugt werden, 
die Verträge nach dem Recht eines europäischen Staates abschließen. Bei der Auswahl der Kontrahenten 
kommen ausschließlich Kontrahenten mit einem Investmentgrade-Rating in Frage. Des Weiteren werden 
die Kontrahenten anhand der Best-Execution-Policy der Gesellschaft ausgesucht. 

Hierbei kann der gesamte Bestand des Fonds an Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Investmen-
tanteilen nur auf unbestimmte Zeit als Wertpapier-Darlehen an Dritte übertragen werden. Die Gesellschaft 
erwartet, dass im Regelfall nicht mehr als 10 % des Fondsvermögens Gegenstand von Darlehensgeschäf-
ten sind. Dies ist jedoch lediglich ein geschätzter Wert, der im Einzelfall überschritten werden kann. Die 
Gesellschaft hat jederzeit die Möglichkeit, das Darlehensgeschäft zu kündigen. Es muss vertraglich ver-
einbart werden, dass nach Beendigung des Darlehensgeschäfts dem Fonds Wertpapiere, Geldmarktin-
strumente oder Investmentanteile gleicher Art, Güte und Menge innerhalb der üblichen Abwicklungszeit 
zurück übertragen werden. Voraussetzung für die darlehensweise Übertragung ist, dass dem Fonds aus-
reichende Sicherheiten gewährt werden. Hierzu können Guthaben abgetreten bzw. Wertpapiere oder 
Geldmarktinstrumente übereignet werden. Die Erträge aus der Anlage der Sicherheiten stehen dem 
Fonds zu. 

Der Darlehensnehmer ist außerdem verpflichtet, die Zinsen aus darlehensweise erhaltenen Wertpapieren, 
Geldmarktinstrumenten oder Investmentanteilen bei Fälligkeit an die Verwahrstelle für Rechnung des 
Fonds zu zahlen. Alle an einen einzelnen Darlehensnehmer übertragenen Wertpapiere, Geldmarktinstru-
mente oder Investmentanteile dürfen 10 % des Wertes des Fonds nicht übersteigen. 

Die im Wege der Wertpapier-Darlehensgeschäfte auf einen Dritten übertragenen Vermögensgegen-
stände werden vom Vertragspartner verwahrt. Als Sicherheit erhaltene Vermögensgegenstände werden 
von der Verwahrstelle des Fonds verwahrt. 
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Die Gesellschaft kann sich eines von einer Wertpapiersammelbank organisierten Systems zur Vermittlung 
und Abwicklung von Wertpapier-Darlehen bedienen. Bei Abwicklung von Wertpapier-Darlehen über or-
ganisierte Systeme dürfen die an einen Darlehensnehmer übertragenen Wertpapiere 10 % des Wertes 
des Fonds übersteigen. Im Fall der Abwicklung über organisierte Systeme muss die Gesellschaft jederzeit 
zur Kündigung des Wertpapier-Darlehens berechtigt sein. 

Die hier beschriebenen Darlehensgeschäfte werden getätigt, um für den Fonds durch die vom Darlehens-
nehmer zu zahlende Vergütung zusätzliche Erträge zu erzielen. 

An der Durchführung der Wertpapierdarlehen sind folgende externe Unternehmen beteiligt: 

B. Metzler seel. Sohn & Co. AG 

Folgende Interessenkonflikte könnten sich für den Fonds ergeben, sofern die Gesellschaft die B. Metzler 
seel. Sohn & Co. AG an der Durchführung der Wertpapierdarlehen beteiligt: Die B. Metzler seel. Sohn & 
Co. AG ist die Muttergesellschaft der Gesellschaft. 

Gelddarlehen darf die Gesellschaft Dritten für Rechnung des Fonds nicht gewähren. 

Pensionsgeschäfte 

Die Gesellschaft darf für Rechnung des Fonds Pensionsgeschäfte mit Kreditinstituten und Finanzdienst-
leistungsinstituten mit einer Höchstlaufzeit von zwölf Monaten abschließen. Um das Ausfallrisiko zu mi-
nimieren, werden nur Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsinstitute aus OECD-Ländern ausgewählt, 
welche ein Investmentgrade-Rating besitzen. Darüber hinaus erfolgt die Auswahl anhand der Best-Exe-
cution-Policy der Gesellschaft. Dabei kann sie sowohl Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Invest-
mentanteile des Fonds gegen Entgelt auf einen Pensionsnehmer übertragen (einfaches Pensionsge-
schäft), als auch Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Investmentanteile im Rahmen der jeweils gel-
tenden Anlagegrenzen in Pension nehmen (umgekehrtes Pensionsgeschäft). Es kann der gesamte Be-
stand des Fonds an Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Investmentanteilen im Wege des Pensi-
onsgeschäfts an Dritte übertragen werden. Die Gesellschaft erwartet, dass im Regelfall nicht mehr als 
10 % des Fondsvermögens Gegenstand von Pensionsgeschäften sind. Dies ist jedoch lediglich ein ge-
schätzter Wert, der im Einzelfall überschritten werden kann. Die Gesellschaft hat die Möglichkeit, das 
Pensionsgeschäft jederzeit zu kündigen; dies gilt nicht für Pensionsgeschäfte mit einer Laufzeit von bis 
zu einer Woche. Bei Kündigung eines einfachen Pensionsgeschäfts ist die Gesellschaft berechtigt, die in 
Pension gegebenen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Investmentanteile zurückzufordern. Die 
Kündigung eines umgekehrten Pensionsgeschäfts kann entweder die Rückerstattung des vollen Geldbe-
trags oder des angelaufenen Geldbetrags in Höhe des aktuellen Marktwertes zur Folge haben. Pensions-
geschäfte sind nur in Form sogenannter echter Pensionsgeschäfte zulässig. Dabei übernimmt der Pensi-
onsnehmer die Verpflichtung, die Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Investmentanteile zu einem 
bestimmten oder vom Pensionsgeber zu bestimmenden Zeitpunkt zurückzuübertragen oder den Geldbe-
trag samt Zinsen zurückzuzahlen. 

Die in Pension genommenen Vermögensgegenstände werden vom Vertragspartner verwahrt. Als Sicher-
heit erhaltene Vermögensgegenstände werden von der Verwahrstelle des Fonds verwahrt. 

Pensionsgeschäfte werden getätigt, um für den Fonds zusätzliche Erträge zu erzielen (umgekehrtes Pen-
sionsgeschäft) oder um zeitweise zusätzliche Liquidität im Fonds zu schaffen (einfaches Pensionsge-
schäft). 

An der Durchführung der Pensionsgeschäfte sind folgende externe Unternehmen beteiligt: 

B. Metzler seel. Sohn & Co. AG 

Es kann jedoch auch ein anderes externes Unternehmen zur Durchführung eingesetzt werden. 
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Folgende Interessenkonflikte könnten sich für den Fonds ergeben, sofern die Gesellschaft die B. Metzler 
seel. Sohn & Co. AG an der Durchführung der Pensionsgeschäfte beteiligt: Die B. Metzler seel. Sohn & 
Co. AG ist die Muttergesellschaft der Gesellschaft. 

12.g Sicherheitenstrategie 

Im Rahmen von Derivat-, Wertpapier-Darlehens- und Pensionsgeschäften nimmt die Gesellschaft für 
Rechnung des Fonds Sicherheiten entgegen. Die Sicherheiten dienen dazu, das Ausfallrisiko des Ver-
tragspartners dieser Geschäfte ganz oder teilweise zu reduzieren. 

Arten der zulässigen Sicherheiten 

Die Gesellschaft akzeptiert derzeit bei Derivatgeschäften/Wertpapier-Darlehensgeschäften/Pensionsge-
schäften folgende Vermögensgegenstände als Sicherheiten: 

◼ Barsicherheiten (in begründeten Ausnahmefällen) 

◼ Geldbeträge/Bankguthaben 

◼ Schuldverschreibungen 

◼ EUR-Anleihen der Bundesrepublik Deutschland und Schatzanweisungen der Deutschen Bundes-
länder sowie Anleihen der KfW und der Landwirtschaftlichen Rentenbank mit einem Rating von 
AAA 

◼ EUR-Pfandbriefe deutscher und europäischer Hypothekenbanken 

◼ (EUR)-Staatsanleihen der Länder Frankreich, Belgien, Luxemburg, Niederlande, Finnland, Däne-
mark, Irland, Großbritannien, Schweden, Schweiz, Norwegen und Österreich 

◼ Aktien, die in einen gängigen Aktienindex einbezogen sind. 

Folgende Aktienindizes werden derzeit akzeptiert:  BEL 20; OMX Copenhagen; DAX; MDAX; OMX Hel-
sinki 25; CAC 40, FTSE 100; ISEQ 20; AEX; ATX; OMX; Stockholm 30; SMI; OSLO OBX; DJ Euro STOXX 
50. 

◼ Börsengehandelte Indexfonds (ETFS), die einen der vorstehenden Aktienindizes abbilden und 
deren Underlying physisch hinterlegt ist, sind ebenfalls zulässig. 

Die von einem Vertragspartner gestellten Sicherheiten müssen u. a. in Bezug auf Emittenten angemessen 
risikodiversifiziert sein. Stellen mehrere Vertragspartner Sicherheiten desselben Emittenten, sind diese zu 
aggregieren. Übersteigt der Wert der von einem oder mehreren Vertragspartnern gestellten Sicherheiten 
desselben Emittenten nicht 20 % des Wertes des Fonds, gilt die Diversifizierung als angemessen. 

Eine angemessene Diversifizierung liegt auch bei Überschreitung dieser Grenze vor, wenn dem Fonds 
insoweit ausschließlich Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente als Sicherheit gewährt werden, die be-
geben oder garantiert werden vom Bund von einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder 
von einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder von 
einem Drittstaat. 

Sofern sämtliche gewährten Sicherheiten aus Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten eines solchen 
Emittenten oder Garanten bestehen, müssen diese Sicherheiten im Rahmen von mindestens sechs ver-
schiedenen Emissionen begeben worden sein. Der Wert der im Rahmen derselben Emission begebenen 
Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente darf dabei 30 % des Wertes des Investmentvermögens nicht 
überschreiten. 
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Umfang der Besicherung 

Wertpapier-Darlehensgeschäfte werden in vollem Umfang besichert. Der Kurswert der als Darlehen über-
tragenen Wertpapiere bildet dabei zusammen mit den zugehörigen Erträgen den Sicherungswert. Die 
Leistung der Sicherheiten durch den Darlehensnehmer darf den Sicherungswert zuzüglich eines markt-
üblichen Aufschlags nicht unterschreiten. 

Im Übrigen müssen Derivat-, Wertpapier-Darlehens- und Pensionsgeschäfte in einem Umfang besichert 
sein, der sicherstellt, dass der Anrechnungsbetrag für das Ausfallrisiko des jeweiligen Vertragspartners 
5 % des Wertes des Fonds nicht überschreitet. Ist der Vertragspartner ein Kreditinstitut mit Sitz in einem 
Mitgliedstaat der EU oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den EWR oder in einem 
Drittstaat, in dem gleichwertige Aufsichtsbestimmungen gelten, so darf der Anrechnungsbetrag für das 
Ausfallrisiko 10 % des Wertes des Fonds betragen. 

Sicherheitenbewertung und Strategie für Abschläge der Bewertung (Haircut-Strategie) 

Die Gesellschaft verfolgt zur Anwendung bestimmter Bewertungsabschläge eine Haircut-Strategie auf 
die als Sicherheiten angenommenen Vermögensgegenstände (Aktien und Renten). Als Haircuts werden 
Abschläge auf den aktuellen Marktwert der Sicherheiten („Haircut“) bezeichnet. Sie umfasst alle Vermö-
gensgegenstände, die als Sicherheiten zulässig sind, ausgenommen sind Barsicherheiten.. 

Die gestellten Sicherheiten unterliegen einer zumindest börsentäglichen Bewertung. Es findet ein börsen-
täglicher Marginalausgleich statt. 

Die Höhe des Haircuts ist dabei so gewählt, dass bei Ausfall eines Kontrahenten hierdurch innerhalb des 
Verwertungszeitraums auftretende Wertschwankungen der Sicherheiten in der Regel abgedeckt sind. 

Unabhängig von der Qualität der gestellten Sicherheiten oder der gekauften Anlagegegenstände im Falle 
von Wiederanlagen ist der Fonds einem Verlustrisiko ausgesetzt, wenn der Preis der Sicherheiten stärker 
schwankt als bei der Festsetzung der Haircuts unterstellt wurde oder der Emittent oder die Gegenpartei 
der erhaltenen Sicherheiten zahlungsunfähig wird. 

Die Abschläge, die auf die als Sicherheiten angenommenen Vermögensgegenstände angewendet wer-
den, definieren sich über: 

◼ die Marktliquidität 

◼ die Preisvolatilität 

◼ das Kontrahentenrisiko 

◼ das Ausfallrisiko des Emittenten 

◼ die Bonität des Emittenten. 

Die Haircut-Strategie wird intern dokumentiert und in regelmäßigen Abständen überprüft. Hierbei werden 
die Ergebnisse der mindestens jährlich stattfindenden Stresstests berücksichtigt. 

Anlage von Barsicherheiten 

Barsicherheiten in Form von Bankguthaben dürfen auf Sperrkonten bei der Verwahrstelle des Fonds oder 
mit ihrer Zustimmung bei einem anderen Kreditinstitut gehalten werden. Die Wiederanlage darf nur in 
Staatsanleihen von hoher Qualität oder in Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur erfolgen. Zudem 
können Barsicherheiten im Wege eines umgekehrten Pensionsgeschäfts mit einem Kreditinstitut ange-
legt werden, wenn die Rückforderung des aufgelaufenen Guthabens jederzeit gewährleistet ist. 
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Verwahrung von Wertpapieren als Sicherheit 

Die Gesellschaft kann für Rechnung des Fonds im Rahmen von Derivat-, Wertpapier-Darlehens- und Pen-
sionsgeschäften Wertpapiere als Sicherheit entgegennehmen. Wenn diese Wertpapiere als Sicherheit 
übertragen wurden, müssen sie bei der Verwahrstelle verwahrt werden. Hat die Gesellschaft die Wertpa-
piere im Rahmen von Derivatgeschäften als Sicherheit verpfändet erhalten, können sie auch bei einer 
anderen Stelle verwahrt werden, die einer wirksamen öffentlichen Aufsicht unterliegt und vom Siche-
rungsgeber unabhängig ist. Eine Wiederverwendung der Wertpapiere ist nicht zulässig. 

12.h Kreditaufnahme 

Die Aufnahme von kurzfristigen Krediten für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger ist bis zu 10 % des 
Wertes des Fonds zulässig, sofern die Bedingungen der Kreditaufnahme marktüblich sind und die Ver-
wahrstelle der Kreditaufnahme zustimmt. 

12.i Hebelwirkung (Leverage) 

Leverage bezeichnet jede Methode, mit der die Gesellschaft den Investitionsgrad des Fonds erhöht (He-
belwirkung). Solche Methoden sind insbesondere Kreditaufnahmen, der Abschluss von Wertpapier-Dar-
lehen oder Pensionsgeschäften sowie der Erwerb von Derivaten mit eingebetteter Hebelfinanzierung. Die 
Gesellschaft kann solche Methoden für den Fonds in dem in diesem Verkaufsprospekt beschriebenen 
Umfang nutzen (vgl. Abschnitt „Anlageziele, -strategie, -grundsätze und -grenzen„). 

Die Gesellschaft darf durch die vorstehend beschriebenen Methoden das Marktrisiko des Fonds höchs-
tens verdoppeln („Marktrisikogrenze“, vgl. Abschnitt „Derivate„). Kurzfristige Kreditaufnahmen werden 
bei der Berechnung dieser Grenze nicht berücksichtigt. Sie beschränkt den Einsatz von Leverage im 
Fonds. 

Der Leverage des Fonds wird aus dem Verhältnis zwischen dem Risiko des Fonds und seinem Nettoin-
ventarwert ermittelt. Die Berechnung des Nettoinventarwerts wird im Abschnitt „Anteile„, Unterabschnitt 
„Ausgabe- und Rücknahmepreis„ erläutert. Das Risiko des Fonds wird nach einer Bruttomethode berech-
net. Es bezeichnet die Summe der absoluten Werte aller Positionen des Fonds mit Ausnahme von Bank-
guthaben, die entsprechend den gesetzlichen Vorgaben bewertet werden. Dabei ist es nicht zulässig, 
einzelne Derivatgeschäfte oder Wertpapierpositionen miteinander zu verrechnen (d. h. keine Berücksich-
tigung sogenannter Netting- und Hedging-Vereinbarungen). Etwaige Effekte aus der Wiederanlage von 
Sicherheiten bei Wertpapier-Darlehens- und Pensionsgeschäften werden mitberücksichtigt. Die Gesell-
schaft erwartet, dass das nach der Bruttomethode berechnete Risiko des Fonds seinen Nettoinventarwert 
höchstens um das 1,5-fache übersteigt. 

Den Wert aller Barmittel und Barmitteläquivalente, bei denen es sich um hochliquide, auf die Basiswäh-
rung des Fonds lautende Finanzinvestitionen handelt, die jederzeit in Barbeträge umgewandelt werden 
können, nur unwesentlichen Wertschwankungsrisiken unterliegen und deren Rendite nicht über die einer 
erstklassigen Staatsanleihe mit dreimonatiger Laufzeit hinausgeht, wird noch von der Berechnung aus-
genommen. Abhängig von den Marktbedingungen kann der Leverage jedoch schwanken, so dass es 
trotz der ständigen Überwachung durch die Gesellschaft zu Überschreitungen der angestrebten Marke 
kommen kann. 

12.j Bewertung 

Allgemeine Regeln für die Vermögensbewertung 

◼ An einer Börse zugelassene/an einem organisierten Markt gehandelte Vermögensgegenstände 

Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen organi-
sierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind sowie Bezugsrechte für den Fonds werden zum 
letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet, sofern 
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im nachfolgenden Abschnitt „Besondere Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände„ 
nicht anders angegeben. 

◼ Nicht an Börsen notierte oder an organisierten Märkten gehandelte Vermögensgegenstände oder 
Vermögensgegenstände ohne handelbaren Kurs 

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen orga-
nisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar 
ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten 
Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist, sofern 
im nachfolgenden Abschnitt „Besondere Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände„ 
nicht anders angegeben. 

Besondere Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände 

◼ Nichtnotierte Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen 

Für die Bewertung von Schuldverschreibungen, die nicht zum Handel an einer Börse zugelassen oder an 
einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind (z.B. nicht notierte Anlei-
hen, Commercial Papers und Einlagenzertifikate), und für die Bewertung von Schuldscheindarlehen wer-
den die für vergleichbare Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen vereinbarten Preise und ge-
gebenenfalls die Kurswerte von Anleihen vergleichbarer Emittenten mit entsprechender Laufzeit und Ver-
zinsung herangezogen, erforderlichenfalls mit einem Abschlag zum Ausgleich der geringeren Veräußer-
barkeit. 

◼ Optionsrechte und Terminkontrakte 

Die zu dem Fonds gehörenden Optionsrechte und Verbindlichkeiten aus einem Dritten eingeräumten Op-
tionsrechten, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zu-
gelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs, 
der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. 

Das gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten aus für Rechnung des Fonds verkauften Termin-
kontrakten. Die zu Lasten des Fonds geleisteten Einschüsse werden unter Einbeziehung der am Börsen-
tag festgestellten Bewertungsgewinne und Bewertungsverluste zum Wert des Fonds hinzugerechnet. 

◼ Bankguthaben, Festgelder, Anteile an Investmentvermögen und Darlehen 

Bankguthaben werden grundsätzlich zu ihrem Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen bewertet. 

Festgelder werden zum Verkehrswert bewertet, sofern das Festgeld jederzeit kündbar ist und die Rück-
zahlung bei der Kündigung nicht zum Nennwert zuzüglich Zinsen erfolgt. 

Anteile an Investmentvermögen werden grundsätzlich mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis 
angesetzt oder zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. 
Stehen diese Werte nicht zur Verfügung, werden Anteile an Investmentvermögen zu dem aktuellen Ver-
kehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Be-
rücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. 

Für Rückerstattungsansprüche aus Darlehensgeschäften ist der jeweilige Kurswert der als Darlehen über-
tragenen Vermögensgegenstände maßgebend. 

◼ Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände 
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Auf ausländische Währung lautende Vermögenswerte werden zu dem unter Zugrundelegung des 
16:00 Uhr - Fixings (Londoner Zeit) von The WM Company/Reuters ermittelten Devisenkurs der Währung 
in Euro taggleich umgerechnet. 

12.k Teilinvestmentvermögen 

Der Fonds ist nicht Teilinvestmentvermögen einer Umbrella-Konstruktion. 

13. Anteile 
Die Rechte der Anleger werden in Anteilscheinen verbrieft oder als elektronische Anteilscheine begeben. 
Verbriefte Anteilscheine werden ausschließlich in Sammelurkunden verbrieft. Diese Sammelurkunden 
werden bei einer Wertpapier-Sammelbank verwahrt. Ein Anspruch des Anlegers auf Auslieferung einzel-
ner Anteilscheine besteht nicht. Der Erwerb von Anteilen ist nur bei Depotverwahrung möglich. Die An-
teile lauten auf den Inhaber. 

Anteilbruchteile des Fonds können bis zu einem 1000stel ausgegeben werden und kleinere Bruchteile 
werden gerundet. Anteilbruchteile berechtigen den Anteilinhaber zur proportionalen Partizipation an ei-
nem gegebenenfalls ausgeschütteten Nettoertrag und an den Liquidationserlösen des jeweiligen Fonds 
bzw. der jeweiligen Anteilklasse. 

13.a Ausgabe und Rücknahme von Anteilen 

Die Gesellschaft lässt keine mit Market Timing oder ähnlichen Praktiken verbundenen Tätigkeiten zu und 
behält sich bei Verdachtsfällen das Recht vor, Kauf-, Verkauf- und Umtauschorders abzulehnen. Die Ge-
sellschaft wird gegebenenfalls die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die anderen Anleger des 
Fonds zu schützen. 

Ausgabe von Anteilen 

Die Anzahl der ausgegebenen Anteile ist grundsätzlich nicht beschränkt. Die Anteile können bei der Ge-
sellschaft und der Verwahrstelle erworben werden. Sie werden von der Verwahrstelle zum Ausgabepreis 
ausgegeben, der dem Nettoinventarwert pro Anteil („Anteilwert“) zuzüglich eines Ausgabeaufschlags 
(sofern vorgesehen) entspricht. Die Berechnung des Nettoinventarwerts wird im Abschnitt „Anteile„, Un-
terabschnitt „Ausgabe- und Rücknahmepreis„ erläutert. Daneben ist der Erwerb über die Vermittlung 
Dritter möglich, hierbei können zusätzliche Kosten entstehen. Die Gesellschaft behält sich vor, die Aus-
gabe von Anteilen vorübergehend oder dauerhaft teilweise oder vollständig einzustellen. 

Die Mindestanlagesumme ist für jede Anteilklasse festgelegt und ergibt sich aus dem Datenblatt „Der 
Fonds im Überblick„ ab Seite 9. 

Rücknahme von Anteilen 

Die Anleger können grundsätzlich unabhängig von der Mindestanlagesumme (sofern vorgesehen) be-
wertungstäglich die Rücknahme von Anteilen verlangen, sofern die Gesellschaft die Anteilrücknahme 
nicht beschränkt (siehe Abschnitt „Beschränkung der Rücknahme„) oder vorübergehend ausgesetzt 
(siehe Abschnitt „Aussetzung der Rücknahme„) hat. Rücknahmeorders sind bei der Verwahrstelle, der 
Gesellschaft selbst oder gegenüber einem vermittelnden Dritten (z.B. depotführende Stelle) zu stellen. 
Die Gesellschaft ist verpflichtet, die Anteile zu dem am Abrechnungsstichtag geltenden Rücknahmepreis 
zurückzunehmen, der dem an diesem Tag ermittelten Anteilwert – gegebenenfalls abzüglich eines Rück-
nahmeabschlages – entspricht. Maßgeblich für den Rücknahmepreis ist also nicht der Zeitpunkt der Rück-
gabeerklärung, sondern der Abrechnungsstichtag nach Ablauf der Rückgabefrist. Die Rücknahme kann 
auch durch die Vermittlung Dritter (z.B. die depotführende Stelle) erfolgen, hierbei können dem Anleger 
zusätzliche Kosten entstehen. 
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Beschränkung der Rücknahme 

Die Gesellschaft kann die Rücknahme von Anteilen für insgesamt bis zu 15 aufeinanderfolgende Arbeits-
tage beschränken, wenn die Rücknahmeverlangen der Anleger an einem Abrechnungsstichtag mindes-
tens 15 % des Nettoinventarwertes erreichen (Schwellenwert). Wird der Schwellenwert erreicht oder 
überschritten, entscheidet die Gesellschaft im pflichtgemäßen Ermessen, ob sie an diesem Abrechnungs-
stichtag die Rücknahme beschränkt. Entschließt sie sich zur Rücknahmebeschränkung, kann sie diese 
auf Grundlage einer täglichen Ermessensentscheidung für bis zu 14 aufeinanderfolgende Arbeitstage 
fortsetzen. Die Entscheidung zur Beschränkung der Rücknahme kann getroffen werden, wenn die Rück-
nahmeverlangen aufgrund der Liquiditätssituation des Fonds nicht mehr im Interesse der Gesamtheit der 
Anleger ausgeführt werden können. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn sich die Liquidität der 
Vermögenswerte des Fonds aufgrund politischer, ökonomischer oder sonstiger Ereignisse an den Märk-
ten verschlechtert und damit nicht mehr ausreicht, um die Rücknahmeverlangen an dem Abrechnungs-
stichtag vollständig zu bedienen. Die Rücknahmebeschränkung ist in diesem Fall im Vergleich zur Aus-
setzung der Rücknahme als milderes Mittel anzusehen. 

Hat die Gesellschaft entschieden, die Rücknahme zu beschränken, wird sie Anteile zu dem am Abrech-
nungsstichtag geltenden Rücknahmepreis lediglich anteilig zurückzunehmen. Im Übrigen entfällt die 
Rücknahmepflicht. Dies bedeutet, dass jede Rücknahmeorder nur anteilig auf Basis einer von der Gesell-
schaft zu ermittelnden Quote ausgeführt wird. Die Gesellschaft legt die Quote im Interesse der Anleger 
auf Basis der verfügbaren Liquidität und des Gesamtordervolumens für den jeweiligen Abrechnungsstich-
tag fest. Der Umfang der verfügbaren Liquidität hängt wesentlich vom aktuellen Marktumfeld ab. Die 
Quote legt fest, zu welchem prozentualen Anteil die Rücknahmeverlangen an dem Abrechnungsstichtag 
ausgezahlt werden. Der nicht ausgeführte Teil der Order (Restorder) wird von der Gesellschaft auch nicht 
zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt, sondern verfällt (Pro-Rata-Ansatz mit Verfall der Restorder). 

Die Gesellschaft entscheidet börsentäglich, ob und auf Basis welcher Quote sie die Rücknahme be-
schränkt. Die Gesellschaft kann maximal an 15 aufeinander folgenden Arbeitstagen die Rücknahme be-
schränken. Die Möglichkeit zur Aussetzung der Rücknahme bleibt unberührt. 

Die Gesellschaft veröffentlicht Informationen über die Beschränkung der Rücknahme der Anteile sowie 
deren Aufhebung unverzüglich auf ihrer Internetseite. 

Der Rücknahmepreis entspricht dem an diesem Tag ermittelten Anteilwert – gegebenenfalls abzüglich 
eines Rücknahmeabschlags. Die Rücknahme kann auch durch die Vermittlung Dritter (z.B. die depotfüh-
rende Stelle) erfolgen, hierbei können dem Anleger zusätzliche Kosten entstehen. 

Abrechnung bei Anteilausgabe und -rücknahme 

Die Gesellschaft trägt dem Grundsatz der Anlegergleichbehandlung Rechnung, indem sie sicherstellt, 
dass sich kein Anleger durch den Kauf oder Verkauf von Anteilen zu bereits bekannten Anteilwerten 
Vorteile verschaffen kann. Sie setzt deshalb einen täglichen Orderannahmeschluss fest. Die Abrechnung 
von Ausgabe- und Rücknahmeorders, die bis zum Orderannahmeschluss bei der Verwahrstelle oder der 
Gesellschaft eingehen, erfolgt spätestens an dem auf den Eingang der Order folgenden Wertermittlungs-
tag (=Abrechnungstag) zu dem dann ermittelten Anteilwert. Orders, die nach dem Annahmeschluss bei 
der Verwahrstelle oder bei der Gesellschaft eingehen, werden erst am übernächsten Wertermittlungstag 
(=Abrechnungstag) zu dem dann ermittelten Anteilwert abgerechnet. Der Orderannahmeschluss für die-
sen Fonds ist 12:00 MEZ. Er kann von der Gesellschaft jederzeit geändert werden. 

Darüber hinaus können Dritte die Anteilausgabe bzw. -rücknahme vermitteln, z.B. die depotführende 
Stelle des Anlegers. Dabei kann es zu längeren Abrechnungszeiten kommen. Auf die unterschiedlichen 
Abrechnungsmodalitäten der depotführenden Stellen hat die Gesellschaft keinen Einfluss. 
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Aussetzung der Rücknahme 

Die Gesellschaft kann die Rücknahme der Anteile zeitweilig aussetzen, sofern außergewöhnliche Um-
stände vorliegen, die eine Aussetzung unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger erforderlich 
erscheinen lassen. Solche außergewöhnlichen Umstände liegen etwa vor, wenn eine Börse, an der ein 
wesentlicher Teil der Wertpapiere des Fonds gehandelt wird, außerplanmäßig geschlossen ist, oder wenn 
die Vermögensgegenstände des Fonds nicht bewertet werden können. Daneben kann die BaFin anord-
nen, dass die Gesellschaft die Rücknahme der Anteile auszusetzen hat, wenn dies im Interesse der Anle-
ger oder der Öffentlichkeit erforderlich ist. 

Der Gesellschaft bleibt es vorbehalten, die Anteile erst dann zu dem dann gültigen Rücknahmepreis zu-
rückzunehmen oder umzutauschen, wenn sie unverzüglich, jedoch unter Wahrung der Interessen aller 
Anleger, Vermögensgegenstände des Fonds veräußert hat. Einer vorübergehenden Aussetzung kann 
ohne erneute Wiederaufnahme der Rücknahme der Anteile direkt eine Auflösung des Fonds folgen (siehe 
Abschnitt „Auflösung, Übertragung und Verschmelzung des Fonds„). 

Die Gesellschaft unterrichtet die Anleger durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger und darüber hinaus 
im Internet auf der Homepage unter www.metzler.com über die Aussetzung und die Wiederaufnahme 
der Rücknahme der Anteile. Außerdem werden die Anleger über ihre depotführenden Stellen per dauer-
haftem Datenträger, etwa in Papierform oder elektronischer Form informiert. 

13.b Liquiditätsmanagement 

Die Gesellschaft hat für den Fonds schriftliche Grundsätze und Verfahren festgelegt, die es ihr ermögli-
chen, die Liquiditätsrisiken des Fonds zu überwachen und zu gewährleisten, dass sich das Liquiditätspro-
fil der Anlagen des Fonds mit den zugrundeliegenden Verbindlichkeiten des Fonds deckt. Unter Berück-
sichtigung der unter Abschnitt „Anlageziele, -strategie, -grundsätze und -grenzen„ dargelegten Anlage-
strategie ergibt sich folgendes Liquiditätsprofil des Fonds. Die für den Fonds erworbenen Vermögensge-
genstände sind überwiegend regelmäßig veräußerbar. Hinsichtlich der Deckung der dem Fonds zugrun-
deliegenden Verbindlichkeiten mit den im Fonds gehaltenen Vermögensgegenständen bewertet die Ge-
sellschaft die relative Liquidität der Vermögensgegenstände des Fonds am Markt und die für die Liqui-
dierung erforderliche Zeit und den Preis oder Wert, zu dem die Vermögensgegenstände liquidiert werden 
können. Hierbei berücksichtigt die Gesellschaft den Anteil der einzelnen im Fonds gehaltenen Vermö-
gensgegenstände und die für einzelne Vermögensgegenstände geltenden Rücknahmebestimmungen. 
Daneben berücksichtigt die Gesellschaft die Sensitivität hinsichtlich anderer Marktrisiken und Faktoren, 
welche für die Liquidierung von Vermögensgegenständen relevant sind. Die Grundsätze und Verfahren 
umfassen: 

◼ Die Gesellschaft überwacht die Liquiditätsrisiken, die sich auf Ebene des Fonds oder der Vermö-
gensgegenstände ergeben können. Sie nimmt dabei eine Einschätzung der Liquidität der im 
Fonds gehaltenen Vermögensgegenstände in Relation zum Fondsvermögen vor und legt hierfür 
eine Liquiditätsquote fest. Die Beurteilung der Liquidität beinhaltet beispielsweise eine Analyse 
des Handelsvolumens, der Komplexität der Vermögensgegenstände, die Anzahl der Handels-
tage, die zur Veräußerung der jeweiligen Vermögensgegenstände benötigt werden, ohne Ein-
fluss auf den Marktpreis zu nehmen. Die Gesellschaft überwacht hierbei auch die Anlagen in 
Zielfonds und deren Rücknahmegrundsätze und daraus resultierende etwaige Auswirkungen auf 
die Liquidität des Fonds. 

◼ Die Gesellschaft überwacht die Liquiditätsrisiken, die sich durch erhöhte Verlangen der Anleger 
auf Anteilrücknahme ergeben können. Hierbei bildet sie sich Erwartungen über Nettomittelver-
änderungen unter Berücksichtigung von verfügbaren Informationen über die Anlegerstruktur 
und Erfahrungswerten aus historischen Nettomittelveränderungen. Sie berücksichtigt die Aus-
wirkungen von Großabrufrisiken und anderen Risiken (z.B. Reputationsrisiken). 

http://www.metzler.com/
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◼ Die Gesellschaft hat für den Fonds adäquate Limits für die Liquiditätsrisiken festgelegt. Sie über-
wacht die Einhaltung dieser Limits und hat Verfahren bei einer Überschreitung oder möglichen 
Überschreitung der Limits festgelegt. 

◼ Die von der Gesellschaft eingerichteten Verfahren gewährleisten eine Konsistenz zwischen Li-
quiditätsquote, den Liquiditätsrisikolimits und den zu erwarteten Nettomittelveränderungen. 

Die Gesellschaft überprüft diese Grundsätze regelmäßig jährlich bzw. wenn die Marktgegebenheiten dies 
erfordern und aktualisiert sie entsprechend. 

Die Gesellschaft führt regelmäßig, mindestens einmal jährlich Stresstests durch, mit denen sie die Liqui-
ditätsrisiken des Fonds bewerten kann. Die Gesellschaft führt die Stresstests auf der Grundlage zuverläs-
siger und aktueller quantitativer oder, falls dies nicht angemessen ist, qualitativer Informationen durch. 
Hierbei werden Anlagestrategie, Rücknahmefristen, Zahlungsverpflichtungen und Fristen, innerhalb de-
rer die Vermögensgegenstände veräußert werden können, sowie z.B. Informationen in Bezug auf allge-
meines Anlegerverhalten und Marktentwicklungen, einbezogen. Die Stresstests simulieren gegebenen-
falls mangelnde Liquidität der Vermögenswerte im Fonds sowie in Anzahl und Umfang atypische Verlan-
gen auf Anteilrücknahmen. Sie decken Marktrisiken und deren Auswirkungen ab, einschließlich Nach-
schussforderungen, Anforderungen der Besicherung oder Kreditlinien. Sie tragen Bewertungssensitivitä-
ten unter Stressbedingungen Rechnung. Sie werden unter Berücksichtigung der Anlagestrategie, des 
Liquiditätsprofils, der Anlegerart und der Rücknahmegrundsätze des Fonds in einer der Art des Fonds 
angemessenen Häufigkeit durchgeführt. 

Die Rückgaberechte unter normalen und außergewöhnlichen Umständen sowie die Beschränkung oder 
Aussetzung der Rücknahme sind im Abschnitt „Anteile – Ausgabe und Rücknahme von Anteilen„ ab 
Seite 50 dargestellt. Die hiermit verbundenen Risiken sind unter „Risikohinweise„ ab Seite 15 sowie ab 
Seite 24 erläutert. 

13.c Börsen und Märkte 

Die Gesellschaft hat keine Kenntnis davon, dass die Anteile des Fonds an einer Börse oder an einem 
organisierten Markt gehandelt werden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Anteile an Börsen 
oder Märkten gehandelt werden und dass der Anteilwert vom Börsenpreis abweicht. 

13.d Faire Behandlung der Anleger und Anteilklassen 

Für den Fonds können Anteilklassen gebildet werden. Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig 
und liegt im Ermessen der Gesellschaft. 

Der Anteilwert wird für jede Anteilklasse gesondert errechnet, indem die Kosten der Auflegung neuer 
Anteilklassen, die Ausschüttungen (einschließlich der aus dem Fondsvermögen gegebenenfalls abzufüh-
renden Steuern) und die Verwaltungsvergütung, die auf eine bestimmte Anteilklasse entfallen, gegebe-
nenfalls einschließlich Ertragsausgleich, ausschließlich dieser Anteilklasse zugeordnet werden. 

Die bestehenden Anteilklassen werden sowohl im Verkaufsprospekt als auch im Jahres- und Halbjahres-
bericht einzeln aufgezählt. Die Anteilklassen kennzeichnenden Ausgestaltungsmerkmale (Ertragsverwen-
dung, Ausgabeaufschlag, Verwaltungsvergütung, Währung des Anteilwertes, Mindestanlagesumme so-
wie Vertriebsweg oder eine Kombination dieser Merkmale) werden im Verkaufsprospekt und im Jahres- 
und Halbjahresbericht im Einzelnen beschrieben. 

Bei erstmaliger Ausgabe von Anteilen einer Anteilklasse ist deren Wert auf der Grundlage des für den 
gesamten Fonds nach § 168 Absatz 1 Satz 1 des KAGB ermittelten Wertes zu berechnen. Der Wert einer 
Anteilklasse ergibt sich aus der Summe der für diese Anteilklasse zu berechnenden anteiligen Nettowert-
veränderung des Fonds gegenüber dem vorangehenden Bewertungstag und dem Wert der Anteilklasse 
am vorangehenden Bewertungstag. Der Wert einer Anteilklasse ist börsentäglich zu ermitteln. Der Wert 
eines Anteils seiner Anteilklasse ergibt sich aus der Teilung des Wertes der Anteilklasse durch die Zahl 
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der ausgegebenen Anteile dieser Anteilklasse. Der Ertragsausgleich ist für jede einzelne Anteilklasse zu 
berechnen. 

Der Umtausch von einer Anteilklasse in eine andere Anteilklasse desselben Fonds ist kostenfrei. Es fällt 
keine Umtauschgebühr an. Es wird bei einem solchen Umtausch weder ein Ausgabeaufschlag noch ein 
Rücknahmeabschlag erhoben. Die Gesellschaft hat die Anleger des Fonds fair zu behandeln. Sie darf im 
Rahmen der Steuerung des Liquiditätsrisikos und der Rücknahme von Anteilen die Interessen eines An-
legers oder einer Gruppe von Anlegern nicht über die Interessen eines anderen Anlegers oder einer an-
deren Anlegergruppe stellen. 

Es stehen zurzeit in dem Fonds nur zwei Anteilklassen zur Verfügung. Die genaue Ausgestaltung dieser 
Anteilklassen im Fonds ergibt sich aus dem Datenblatt „Der Fonds im Überblick„ ab Seite 9 dieses Ver-
kaufsprospekts. 

Zu den Verfahren, mit denen die Gesellschaft die faire Behandlung der Anleger sicherstellt, siehe Ab-
schnitt „Ausgabe und Rücknahme von Anteilen – Abrechnung bei Anteilausgabe und -rücknahme„ sowie 
„Liquiditätsmanagement„. 

Die Gesellschaft stellt nicht-regulierten Anlegern auf Verlangen die für die regulierten Anleger erstellten 
Reports zur Verfügung. 

13.e Ausgabe- und Rücknahmepreis 

Die Fondspreisberechnung wurde an die Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main, 
ausgelagert. 

Zur Errechnung des Ausgabepreises und des Rücknahmepreises für die Anteile des Fonds ermittelt die 
Universal-Investment-Gesellschaft mbH im Auftrag der Gesellschaft und unter Kontrolle der Verwahr-
stelle bewertungstäglich die Summe der Verkehrswerte der zum Fonds gehörenden Vermögensgegen-
stände abzüglich der aufgenommenen Kredite und sonstigen Verbindlichkeiten („Nettoinventarwert“). 
Die Teilung des so ermittelten Nettoinventarwertes durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile ergibt 
den Anteilwert. 

Der Nettoinventarwert und die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden an jedem Bankarbeitstag ermit-
telt. Ein Bankarbeitstag ist jeder Kalendertag, der nicht auf einen Samstag, einen Sonntag oder auf einen 
Bankfeiertag in Frankfurt am Main fällt. Sofern es für die Ermittlung des Nettoinventarwertes auf eine 
tägliche Wertbestimmung ankommt, wird für jeden Tag, der kein Bankarbeitstag ist, der Wert des letzten, 
diesem Tag vorangegangenen Bankarbeitstages herangezogen. Bankfeiertage sind die für den Standort 
Frankfurt am Main geltenden gesetzlichen Feiertage der Bundesrepublik Deutschland und des Bundes-
landes Hessen sowie Heiligabend (24.12 eines jeden Jahres) und Silvester (31.12. eines jeden Kalender-
jahres). 

13.f Aussetzung der Errechnung des Ausgabe-/Rücknahmepreises 

Die Gesellschaft kann die Errechnung des Ausgabe- und Rücknahmepreises zeitweilig unter denselben 
Voraussetzungen wie die Anteilrücknahme aussetzen. Diese sind im Abschnitt „Aussetzung der Rück-
nahme„ näher erläutert. 

13.g Ausgabeaufschlag 

Bei Festsetzung des Ausgabepreises wird dem Anteilwert ein Ausgabeaufschlag hinzugerechnet. Der 
Ausgabeaufschlag ergibt sich aus dem Datenblatt „Der Fonds im Überblick„ ab Seite 9. Der Ausgabeauf-
schlag kann insbesondere bei kurzer Anlagedauer die Wertentwicklung des Fonds reduzieren oder sogar 
ganz aufzehren. Der Ausgabeaufschlag stellt im Wesentlichen eine Vergütung für den Vertrieb der Anteile 
des Fonds dar. Die Gesellschaft kann den Ausgabeaufschlag zur Abgeltung von Vertriebsleistungen an 
etwaige vermittelnde Stellen weitergeben. 
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13.h Rücknahmeabschlag 

Ein Rücknahmeabschlag wird zurzeit nicht erhoben. 

13.i Veröffentlichung der Ausgabe- und Rücknahmepreise 

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie gegebenenfalls der Nettoinventarwert je Anteil werden regel-
mäßig, in der Regel bewertungstäglich, unter www.metzler.com veröffentlicht. 

14. Kosten 
14.a Kosten bei Ausgabe und Rücknahme der Anteile 

Die Ausgabe und Rücknahme der Anteile durch die Gesellschaft bzw. durch die Verwahrstelle erfolgt zum 
Ausgabepreis (Anteilwert zuzüglich Ausgabeaufschlag) bzw. Rücknahmepreis (Anteilwert) ohne Berech-
nung zusätzlicher Kosten. 

Erwirbt der Anleger Anteile durch Vermittlung Dritter, können diese höhere Kosten als den Ausgabeauf-
schlag berechnen. Gibt der Anleger Anteile über Dritte zurück, so können diese bei der Rücknahme der 
Anteile eigene Kosten berechnen. 

14.b Verwaltungs- und sonstige Kosten 

Verwaltungsvergütung 

a) Die Gesellschaft erhält für die Verwaltung des OGAW-Sondervermögens eine tägliche Vergütung 
in Höhe von 1/365 (in Schaltjahren 1/366) von bis zu 1,5 % p.a. des Wertes des OGAW-
Sondervermögens auf Basis des bewertungstäglich ermittelten Nettoinventarwertes. Die Abrech-
nung der Verwaltungsvergütung und die Belastung des OGAW-Sondervermögens erfolgen mo-
natlich nachträglich. Es steht der Gesellschaft frei, für eine oder mehrere Anteilklassen eine nied-
rigere Verwaltungsvergütung zu berechnen oder von der Berechnung einer Verwaltungsvergü-
tung abzusehen. 

b) Zusätzlich zu der oben genannten Vergütung erhält die Gesellschaft eine erfolgsabhängige Ver-
gütung („Performance Fee“). 

c) Definition der erfolgsabhängigen Vergütung 

Die Gesellschaft kann für die Verwaltung des OGAW-Sondervermögens zusätzlich zu der 
Vergütung gem. a) je ausgegebenem Anteil eine erfolgsabhängige Vergütung in Höhe von 
bis zu 25 % des Betrages erhalten, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung des 
Vergleichsindex am Ende einer Abrechnungsperiode übersteigt (Outperformance über den 
Vergleichsindex, d.h. positive Abweichung der Anteilwertentwicklung von der Benchmark-
entwicklung, nachfolgend auch „Positive Benchmark-Abweichung“ genannt), jedoch 
höchstens bis zu 3,0 % p.a. des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des OGAW-
Sondervermögens in der Abrechnungsperiode, der aus den bewertungstäglich ermittelten 
Werten errechnet wird.  

Die dem OGAW-Sondervermögen belasteten Kosten dürfen vor dem Vergleich nicht von 
der Entwicklung des Vergleichsindex abgezogen werden. 

Unterschreitet die Anteilwertentwicklung am Ende einer Abrechnungsperiode die Entwick-
lung des Vergleichsindex (Underperformance zum Vergleichsindex, d.h. negative Abwei-

http://www.metzler.com/
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chung der Anteilwertentwicklung von der Benchmarkentwicklung, nachfolgend auch „Ne-
gative Benchmark-Abweichung“ genannt), so erhält die Gesellschaft keine erfolgsabhän-
gige Vergütung. 

Entsprechend der Berechnung der erfolgsabhängigen Vergütung bei Positiver Benchmark-
Abweichung wird nun auf Basis der Negativen Benchmark-Abweichung ein Underperfor-
mancebetrag pro Anteilwert errechnet und in die nächste Abrechnungsperiode als negati-
ver Vortrag vorgetragen („Negativer Vortrag“). Der Negative Vortrag wird nicht durch einen 
Höchstbetrag begrenzt. 

Für die nachfolgende Abrechnungsperiode erhält die Gesellschaft nur dann eine erfolgsab-
hängige Vergütung, wenn der aus Positiver Benchmark-Abweichung errechnete Betrag am 
Ende dieser Abrechnungsperiode den Negativen Vortrag aus der vorangegangenen Abrech-
nungsperiode übersteigt. In diesem Fall errechnet sich der Vergütungsanspruch aus der 
Differenz beider Beträge. 

Übersteigt der aus Positiver Benchmark-Abweichung errechnete Betrag den Negativen Vor-
trag aus der vorangegangenen Abrechnungsperiode nicht, werden beide Beträge verrech-
net. 

Der verbleibende Underperformancebetrag pro Anteilwert wird wieder in die nächste Ab-
rechnungsperiode als neuer „Negativer Vortrag“ vorgetragen. Ergibt sich am Ende der 
nächsten Abrechnungsperiode erneut eine Negative Benchmark-Abweichung, so wird der 
vorhandene Negative Vortrag um den aus dieser Negativen Benchmark-Abweichung er-
rechneten Underperformancebetrag erhöht. Bei der jährlichen Berechnung des Vergü-
tungsanspruchs werden etwaige Underperformancebeträge der jeweils vier vorangegange-
nen Abrechnungsperioden berücksichtigt. 

Existieren für das Sondervermögen weniger als vier vorangegangene Abrechnungsperio-
den, so werden alle vorangegangenen Abrechnungsperioden berücksichtigt. 

Ergänzend zu Vorstehendem richtet sich die Berücksichtigung der Anteilwertentwicklung 
nach der unter § 6 b) ff) der BABen getroffenen Vereinbarung. 

aa) Definition der Abrechnungsperiode 

Die Abrechnungsperiode beginnt am 1. November und endet am 31. Oktober eines Kalen-
derjahres. 

Die Auszahlung der erfolgsabhängigen Vergütung erfolgt jeweils spätestens drei Monate 
nach Ende der Abrechnungsperiode 

bb) Vergleichsindex 

Als Vergleichsindex wird 50 % MDAX / 50 % SDAX festgelegt. 

Falls der Vergleichsindex ganz oder teilweise entfallen sollte, wird die Gesellschaft einen 
angemessenen Index festlegen, der an die Stelle des genannten Index tritt. 

cc) Berechnung der Anteilwertentwicklung 

Die Anteilwertentwicklung ist nach der BVI-Methode zu berechnen. 

Die Wertentwicklungsberechnung nach der BVI-Methode beruht auf der „time weighted 
rate of return“-Methode. Diese international anerkannte Standard-Methode ermöglicht eine 
einfache, nachvollziehbare und exakte Berechnung. Die Wertentwicklung der Anlage ist die 
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prozentuale Veränderung zwischen dem angelegten Vermögen zu Beginn des Anlagezeit-
raumes und seinem Wert am Ende des Anlagezeitraumes. Ausschüttungen werden rech-
nerisch umgehend in neue Fondsanteile investiert. So ist die Vergleichbarkeit der Wertent-
wicklungen ausschüttender und thesaurierender Fonds sichergestellt. Die Wertentwicklung 
wird auf Basis der bewertungstäglich ermittelten Anteilwerte berechnet. (Quelle: BVI) 

dd) Rückstellung 

Entsprechend dem Ergebnis eines täglichen Vergleichs wird eine rechnerisch angefallene 
erfolgsabhängige Vergütung im OGAW-Sondervermögen je ausgegebenen Anteil zurück-
gestellt oder eine bereits gebuchte Rückstellung entsprechend aufgelöst. Aufgelöste Rück-
stellungen fallen dem OGAW-Sondervermögen zu. Eine erfolgsabhängige Vergütung kann 
nur entnommen werden, soweit entsprechende Rückstellungen gebildet wurden. 

ee) Berücksichtigung der Anteilwertentwicklung 

Die erfolgsabhängige Vergütung kann auch dann entnommen werden, wenn der Anteilwert 
am Ende der Abrechnungsperiode den Anteilwert zu Beginn der Abrechnungsperiode un-
terschreitet („Negative Anteilwertentwicklung“). 

d) Die Gesellschaft erhält für die Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von Wertpapierdar-
lehensgeschäften und Wertpapierpensionsgeschäften für Rechnung des OGAW-
Sondervermögens eine marktübliche Vergütung in Höhe von maximal einem Drittel der Bruttoer-
träge aus diesen Geschäften. Die im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung von 
solchen Geschäften entstandenen Kosten einschließlich der an Dritte zu zahlenden Vergütungen 
trägt die Gesellschaft. 

e) Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen eine jährliche Pauschalgebühr in Höhe von 
0,10 % p.a. des jährlichen durchschnittlichen Nettoinventarwertes des Sondervermögens, der aus 
den Tageswerten errechnet wird. Sie ist berechtigt, hierauf (z.B. monatlich) anteilige Vorschüsse 
zu erheben. Die Pauschalgebühr deckt folgende Vergütungen und Kosten ab, die dem Sonder-
vermögen nicht separat belastet werden: Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder 
–dienstleistungen durch Dritte in Bezug auf ein oder mehrere Finanzinstrumente oder sonstige 
Vermögenswerte oder in Bezug auf die Emittenten oder potenziellen Emittenten von Finanzin-
strumenten oder im engen Zusammenhang mit einer bestimmten Branche oder einem bestimm-
ten Markt. 

Für die erfolgsabhängige Vergütung der Gesellschaft („Performance Fee“) nach Maßgabe der Besonde-
ren Anlagebedingungen (ab Seite 89 dieses Verkaufsprospektes) wird als Vergleichsindex der 50 % 
MDAX / 50 % SDAX festgelegt. Falls der Vergleichsindex entfallen sollte, wird die Gesellschaft einen 
angemessenen anderen Index festlegen, der an die Stelle des genannten Index tritt. 

Die Methode zur Berechnung der SDAX und MDAX Indexes wird auf der Internetseite www.deutsche-
boerse.com beschrieben. Diese Indices sind mit den ökologischen oder sozialen Merkmalen des Fonds 
nicht vereinbar. 

Die Gesellschaft hat robuste schriftliche Pläne aufgestellt, in denen sie Maßnahmen dargelegt hat, die sie 
ergreifen würde, wenn der Vergleichsindex sich wesentlich ändert oder nicht mehr bereitgestellt wird. 

Nach Maßgabe der Besonderen Anlagebedingungen (ab Seite 89 dieses Verkaufsprospektes) folgen bei-
spielhafte Beschreibungen des Berechnungsverfahrens für die erfolgsabhängige Vergütung 

– Beispiel 1: 

Der Fonds hat in der Abrechnungsperiode einen Wertzuwachs von 20 % erzielt. Der Wertzu-
wachs des zugrundeliegenden Vergleichsindex beträgt im Vergleichszeitraum hingegen nur 
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15 %. Die Gesellschaft hat Anspruch auf 25 % der Outperformance des Fonds gegenüber der 
Benchmark. Unter Berücksichtigung dieser Annahmen ergibt sich die nachfolgende Berech-
nung: 

Berechnung der Outperformance: 

Wertentwicklung des Fonds   20 % 
abzüglich Wertentwicklung der Benchmark 15 % 
= Outperformance des Fonds    5 % 

Anrechnung eines bestehenden Verlustvortrags: 

Der Verlustvortrag aus den vorangegangenen vier Jahren beträgt beispielhaft 1,2 %. Die un-
ter a) berechnete Outperformance des Fonds im Vergleichszeitraum wird um den beispiel-
haften Verlustvortrag angepasst, so dass sich eine verbleibende Outperformance von 3,74 % 
errechnet: 

Berechnung verbleibende Outperformance: 3,74 % = [((1 + 5,0 %)*(1-1,2 %))-1] 

Berechnung des prozentualen Anteils an der erfolgsbezogenen Vergütung: 

Verbleibende Outperformance     3,74 % 
Entnahmesatz erfolgsabhängige Vergütung 25 % = 0,94 % 

Berücksichtigung der vereinbarten Obergrenze: 

Die Obergrenze der erfolgsabhängigen Vergütung liegt bei 3,0 %. Im Beispiel liegt der unter 
c) ermittelte Prozentwert in Höhe von 0,94 % unterhalb der vereinbarten Obergrenze von 
3,0 % und kann dem Fondsvermögen entnommen werden. 

– Beispiel 2: 

Eine erfolgsabhängige Vergütung kann auch entnommen werden, wenn der Fonds eine ne-
gative Wertentwicklung aufweist, diese Wertentwicklung aber weniger negativ ist als die 
Wertentwicklung seiner Benchmark („Outperformance“). 

Berechnung der Outperformance: 

Wertentwicklung des Fonds   – 12 % 
abzüglich Wertentwicklung der Benchmark – 16 % 
= Outperformance des Fonds    4 % 

Anrechnung eines bestehenden Verlustvortrags: 

Der Verlustvortrag aus den vorangegangenen vier Jahren beträgt beispielhaft 1,2 %. Die un-
ter a) berechnete Outperformance des Fonds im Vergleichszeitraum wird um den beispiel-
haften Verlustvortrag angepasst, so dass sich eine verbleibende Outperformance von 2,75 % 
errechnet: 

Berechnung verbleibende Outperformance: 2,75 % = [((1 + 4,0 %)*(1-1,2 %))-1] 

Berechnung des prozentualen Anteils an der erfolgsbezogenen Vergütung: 

Die Berechnung des Anteils an der erfolgsabhängigen Vergütung sowie die Berücksichtigung 
der vereinbarten Obergrenze erfolgen wie in Beispiel 1. 
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Zur Klarstellung: Die Outperformance wird abzüglich aller Kosten berechnet. 

Vergütung Verwahrstelle 

Die tägliche Vergütung für die Verwahrstelle beträgt 1/365 (in Schaltjahren 1/366) von bis zu 0,12 % p.a. 
des Wertes des OGAW-Sondervermögens auf Basis des bewertungstäglich ermittelten Nettoinventar-
wertes. Die Abrechnung der Verwahrstellenvergütung und die Belastung des OGAW-Sondervermögens 
erfolgen monatlich nachträglich. 

Aufwendungen und Transaktionskosten 

1) Neben den vorgenannten Vergütungen gehen die folgenden Aufwendungen zu Lasten des 
OGAW-Sondervermögens: 

a) bankübliche Depot- und Kontogebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Ver-
wahrung ausländischer Vermögensgegenstände im Ausland; 

b) Kosten für den Druck und Versand der für die Anleger bestimmten gesetzlich vorgeschriebenen 
Verkaufsunterlagen (Jahres- und Halbjahresberichte, Verkaufsprospekt, Basisinformationsblatt); 

c) Kosten der Bekanntmachung der Jahres- und Halbjahresberichte, der Ausgabe- und Rücknahme-
preise und ggf. der Ausschüttungen oder Thesaurierungen und des Auflösungsberichtes;  

d) Kosten der Erstellung und Verwendung eines vertraglich oder gesetzlich vorgesehenen dauerhaf-
ten Datenträgers, außer im Fall der Informationen über Verschmelzungen von Investmentvermö-
gen und außer im Fall der Informationen über Maßnahmen im Zusammenhang mit Anlagegrenz-
verletzungen oder Berechnungsfehlern bei der Anteilwertermittlung; 

e) Kosten für die Prüfung des OGAW-Sondervermögens durch den Abschlussprüfer des OGAW-
Sondervermögens; 

f) Kosten für die Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen und der Bescheinigung, dass die 
steuerlichen Angaben nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden; 

g) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen durch die Gesellschaft 
für Rechnung des OGAW-Sondervermögens sowie der Abwehr von gegen die Gesellschaft zu 
Lasten des OGAW-Sondervermögens erhobenen Ansprüchen; 

h) Gebühren und Kosten, die von staatlichen Stellen in Bezug auf das OGAW-Sondervermögen er-
hoben werden; 

i) Kosten für Rechts- und Steuerberatung im Hinblick auf das OGAW-Sondervermögen; 

j) Kosten sowie jegliche Entgelte, die mit dem Erwerb und / oder der Verwendung bzw. Nennung 
eines Vergleichsmaßstabes oder Finanzindizes anfallen können; 

k) Kosten für die Beauftragung von Stimmrechtsbevollmächtigten; 

l) Kosten für die Analyse des Anlageerfolges des OGAW-Sondervermögens durch Dritte; 

m) Steuern, insbesondere Umsatzsteuer, die anfallen im Zusammenhang mit den an die Gesellschaft, 
die Verwahrstelle und Dritte zu zahlenden Vergütungen, im Zusammenhang mit den vorstehend 
in Buchstaben a) bis l) sowie in der nachfolgenden Ziffer 2 genannten und von dem OGAW-
Sondervermögen zu ersetzenden Aufwendungen und im Zusammenhang mit der Verwaltung und 
Verwahrung. 
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2) Neben den vorgenannten Vergütungen und Aufwendungen werden dem OGAW-
Sondervermögen die in Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögens-
gegenständen entstehenden Kosten belastet. 

14.c Besonderheiten beim Erwerb von Investmentanteilen 

Neben der Vergütung zur Verwaltung des Fonds wird eine Verwaltungsvergütung für die im Fonds ge-
haltenen Anteile an Zielfonds berechnet. 

Wenn der Fonds einen Anteil seines Vermögens in Investmentanteile anlegt, werden bei der Berechnung 
der Gesamtkostenquote sämtliche Verwaltungsvergütungen berücksichtigt. 

Sämtliche Arten von Gebühren, Kosten, Steuern, Provisionen und sonstigen Aufwendungen, sind mittel-
bar oder unmittelbar von den Anlegern des Fonds zu tragen. Im Jahres- und Halbjahresbericht werden 
die Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge offengelegt, die dem Fonds im Berichtszeitraum für 
den Erwerb und die Rücknahme von Anteilen an Zielfonds berechnet worden sind. Ferner wird die Ver-
gütung offengelegt, die dem Fonds von einer in- oder ausländischen Gesellschaft oder einer Gesellschaft, 
mit der die Gesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, 
als Verwaltungsvergütung für die im Fonds gehaltenen Zielfondsanteile berechnet wurde. 

14.d Angabe einer Gesamtkostenquote 

Im Jahresbericht werden die im Geschäftsjahr zu Lasten des Fonds angefallenen Verwaltungskosten of-
fengelegt und als Quote des durchschnittlichen Fondsvolumens ausgewiesen („Gesamtkostenquote“). 
Die Verwaltungskosten setzen sich zusammen aus der Vergütung für die Verwaltung des Fonds ein-
schließlich der erfolgsabhängigen Vergütung, der Vergütung der Verwahrstelle sowie den Aufwendun-
gen, die dem Fonds zusätzlich belastet werden können (siehe oben in diesem Abschnitt). Da der Fonds 
einen Anteil seines Vermögens in andere offene Investmentvermögen anlegt, wird darüber hinaus die 
Gesamtkostenquote dieser Zielfonds berücksichtigt. Die Gesamtkostenquote beinhaltet keine Nebenkos-
ten und Kosten, die beim Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehen (Trans-
aktionskosten). 

Die Gesellschaft hat geeignete Verfahren eingerichtet, um die Anleger vor überhöhten Transakti-
onskosten sowie unnötigen Handelsaktivitäten zu schützen. Details zu den eingerichteten Verfah-
ren sind auf Nachfrage bei der Gesellschaft erhältlich. 

14.e Abweichender Kostenausweis durch Vertriebsstellen 

Wird der Anleger beim Erwerb von Anteilen durch Dritte beraten oder vermitteln diese den Kauf, weisen 
sie ihm gegebenenfalls Kosten oder Kostenquoten aus, die nicht mit den Kostenangaben in diesem Pros-
pekt und im Basisinformationsblatt deckungsgleich sind und die hier beschriebene Gesamtkostenquote 
übersteigen können. Grund dafür kann insbesondere sein, dass der Dritte die Kosten seiner eigenen Tä-
tigkeit (z.B. Vermittlung, Beratung oder Depotführung) zusätzlich berücksichtigt. Darüber hinaus berück-
sichtigt er gegebenenfalls auch einmalige Kosten wie Ausgabeaufschläge und benutzt in der Regel an-
dere Berechnungsmethoden oder auch Schätzungen für die auf Fondsebene anfallenden Kosten, die ins-
besondere die Transaktionskosten des Fonds mit umfassen. 

Abweichungen im Kostenausweis können sich sowohl bei Informationen vor Vertragsschluss ergeben als 
auch bei regelmäßigen Kosteninformationen über die bestehende Fondsanlage im Rahmen einer dauer-
haften Kundenbeziehung. 
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15. Vergütungspolitik 
Die Metzler-Vergütungssystematik beschränkt sich auf die Gewährung von fixen (Grundvergütung) und 
variablen (Boni oder Sonderzahlungen) Vergütungskomponenten. Die Grundvergütung stellt die Grund-
versorgung der Mitarbeiter sicher und hat eine langfristige Bindung der Mitarbeiter an Metzler zum Ziel. 
Eine signifikante Abhängigkeit der Mitarbeiter von variabler Vergütung ist daher ausgeschlossen, und 
Anreize für das Eingehen unverhältnismäßig hoher Risiken werden damit vermieden. Das ist auch Ergeb-
nis einer in jeder Hinsicht flexiblen Vergütungspolitik bei Metzler, die unter bestimmten Umständen auch 
eine Reduktion der variablen Vergütung auf null beinhaltet. Die variable Vergütung bei Metzler besteht 
ausschließlich aus Sonderzahlungen und Boni. Vergütungsparameter sind dabei sowohl die individuelle 
Zielerreichung (d. h. die Beurteilung der qualitativen und quantitativen Zielerreichung durch die direkte 
Führungskraft) als auch das Geschäftsergebnis der Gesamtbank sowie des jeweiligen Geschäftsberei-
ches. Über die endgültige Höhe der Sonderzahlungen und Boni wird jedoch rein diskretionär durch den 
Partnerkreis entschieden. Die Obergrenze der variablen Vergütung wird grundsätzlich mit maximal 100 % 
des jährlichen Grundgehaltes festgelegt. Dies gilt für alle Bereiche und Gesellschaften der Metzler-
Gruppe. 

Weitere Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik der Gesellschaft sind im Internet unter www.metz-
ler.com veröffentlicht. Hierzu zählen eine Beschreibung des Zustandekommens von Vergütungen und 
Zuwendungen, sowie die Angabe der für die Zuteilung zuständigen Personen. Auf Verlangen werden die 
Informationen von der Gesellschaft kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt. 

16. Wertentwicklung, Ermittlung und Verwendung der Erträge, Geschäftsjahr 
16.a Wertentwicklung 

Wertentwicklungen in der Vergangenheit geben keine Auskunft über die zukünftige Wertentwicklung 
des Fonds. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass in der Vergangenheit erreichte Wertent-
wicklungen auch für die Zukunft erreicht werden. 

Die nachfolgende Grafik spiegelt die Wertentwicklung des Fonds in der Vergangenheit wider, errechnet 
nach der BVI-Methode, ohne Berücksichtigung sonstiger Kosten. Ausgabeaufschläge sind in der Berech-
nung nicht enthalten. 
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Angaben zur aktuellen Wertentwicklung werden in den Jahres- und Halbjahresberichten und unter  
www.metzler.com/de/metzler/asset-management/fondspreise-und-dokumente veröffentlicht. 

Die historische Wertentwicklung des Fonds ermöglicht keine Prognose für die zukünftige Wertentwick-
lung. 

16.b Ermittlung der Erträge, Ertragsausgleichsverfahren 

Der Fonds erzielt Erträge in Form der während des Geschäftsjahres angefallenen und nicht zur Kostende-
ckung verwendeten Zinsen, Dividenden und Erträgen aus Investmentanteilen. Hinzu kommen Entgelte 
aus Darlehens- und Pensionsgeschäften. Weitere Erträge können aus der Veräußerung von für Rechnung 
des Fonds gehaltenen Vermögensgegenständen resultieren. 

Die Gesellschaft wendet für den Fonds ein sogenannte Ertragsausgleichsverfahren an. Dieses verhindert, 
dass der Anteil der ausschüttungsfähigen Erträge am Anteilpreis infolge Mittelzu- und -abflüssen 
schwankt. Anderenfalls würde jeder Mittelzufluss in den Fonds während des Geschäftsjahres dazu füh-
ren, dass an den Ausschüttungsterminen pro Anteil weniger Erträge zur Ausschüttung zur Verfügung 
stehen, als dies bei einer konstanten Anzahl umlaufender Anteile der Fall wäre. Mittelabflüsse hingegen 
würden dazu führen, dass pro Anteil mehr Erträge zur Ausschüttung zur Verfügung stünden, als dies bei 
einer konstanten Anzahl umlaufender Anteile der Fall wäre. 

Um das zu verhindern, werden während des Geschäftsjahres die ausschüttungsfähigen Erträge, die der 
Anteilerwerber als Teil des Ausgabepreises bezahlen muss und der Verkäufer von Anteilen als Teil des 
Rücknahmepreises vergütet erhält, fortlaufend berechnet und als ausschüttungsfähige Position in der 
Ertragsrechnung eingestellt. Dabei wird in Kauf genommen, dass Anleger, die beispielsweise kurz vor 
dem Ausschüttungstermin Anteile erwerben, den auf Erträge entfallenden Teil des Ausgabepreises in 
Form einer Ausschüttung zurückerhalten, obwohl ihr eingezahltes Kapital an dem Entstehen der Erträge 
nicht mitgewirkt hat. 

16.c Ertragsverwendung und Geschäftsjahr 

Die Gesellschaft schüttet grundsätzlich die während des Geschäftsjahres für Rechnung des Fonds ange-
fallenen und nicht zur Kostendeckung verwendeten Zinsen, Dividenden und Erträge aus Investmentan-
teilen sowie Entgelte aus Darlehens- und Pensionsgeschäften – unter Berücksichtigung des zugehörigen 
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Ertragsausgleichs – jedes Jahr innerhalb von vier Monaten nach Geschäftsjahresende an die Anleger aus. 
Realisierte Veräußerungsgewinne und sonstige Erträge – unter Berücksichtigung des zugehörigen Er-
tragsausgleichs – können ebenfalls zur Ausschüttung herangezogen werden. 

Soweit die Anteile in einem Depot bei der Verwahrstelle verwahrt werden, schreiben deren Geschäfts-
stellen die Ausschüttungen kostenfrei gut. Soweit das Depot bei anderen Banken oder Sparkassen ge-
führt wird, können zusätzliche Kosten entstehen. 

Das Geschäftsjahr des Fonds endet am 31. Oktober. 

17. Auflösung, Übertragung und Verschmelzung des Fonds 
17.a Voraussetzungen für die Auflösung des Fonds 

Die Anleger sind nicht berechtigt, die Auflösung des Fonds zu verlangen. Die Gesellschaft kann ihr Recht 
zur Verwaltung des Fonds kündigen unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von mindestens sechs Mo-
naten durch Bekanntgabe im Bundesanzeiger und darüber hinaus im Jahresbericht oder Halbjahresbe-
richt. Über die Kündigung werden die Anleger außerdem über ihre depotführenden Stellen per dauerhaf-
tem Datenträger, etwa in Papierform oder elektronischer Form informiert. Mit dem Wirksamwerden der 
Kündigung erlischt das Recht der Gesellschaft, den Fonds zu verwalten. 

Des Weiteren endet das Verwaltungsrecht der Gesellschaft, wenn das Insolvenzverfahren über ihr Ver-
mögen eröffnet wird oder mit der Rechtskraft des Gerichtsbeschlusses, durch den der Antrag auf die 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse abgewiesen wird. 

Mit Erlöschen des Verwaltungsrechts der Gesellschaft geht das Verfügungsrecht über den Fonds auf die 
Verwahrstelle über, die den Fonds abwickelt und den Erlös an die Anleger verteilt oder die Verwaltung 
wird mit Genehmigung der BaFin auf eine andere Kapitalverwaltungsgesellschaft übertragen. 

17.b Verfahren bei Auflösung des Fonds 

Mit dem Übergang des Verfügungsrechts über den Fonds auf die Verwahrstelle wird die Ausgabe und 
Rücknahme von Anteilen eingestellt und der Fonds abgewickelt. 

Der Erlös aus der Veräußerung der Vermögenswerte des Fonds abzüglich der noch durch den Fonds zu 
tragenden Kosten und der durch die Auflösung verursachten Kosten werden an die Anleger verteilt, wobei 
diese in Höhe ihrer jeweiligen Anteile am Fonds Ansprüche auf Auszahlung des Liquidationserlöses ha-
ben. 

Die Gesellschaft erstellt auf den Tag, an dem ihr Verwaltungsrecht erlischt, einen Auflösungsbericht, der 
den Anforderungen an einen Jahresbericht entspricht. Spätestens drei Monate nach dem Stichtag der 
Auflösung des Fonds wird der Auflösungsbericht im Bundesanzeiger bekannt gemacht. Während die 
Verwahrstelle den Fonds abwickelt, erstellt sie jährlich sowie auf den Tag, an dem die Abwicklung been-
det ist, einen Bericht, der den Anforderungen an einen Jahresbericht entspricht. Diese Berichte sind eben-
falls spätestens drei Monate nach dem Stichtag im Bundesanzeiger bekannt zu machen. 

17.c Übertragung des Fonds 

Die Gesellschaft kann das Verwaltungs- und Verfügungsrecht über den Fonds auf eine andere Kapitalver-
waltungsgesellschaft übertragen. Die Übertragung bedarf der vorherigen Genehmigung durch die BaFin. 
Die genehmigte Übertragung wird im Bundesanzeiger und darüber hinaus im Jahresbericht oder Halb-
jahresbericht des Fonds sowie den in diesem Verkaufsprospekt bezeichneten elektronischen Informati-
onsmedien bekannt gemacht. Der Zeitpunkt, zu dem die Übertragung wirksam wird, bestimmt sich nach 
den vertraglichen Vereinbarungen zwischen der Gesellschaft und der aufnehmenden Kapitalverwaltungs-
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gesellschaft. Die Übertragung darf jedoch frühestens drei Monate nach ihrer Bekanntmachung im Bun-
desanzeiger wirksam werden. Sämtliche Rechte und Pflichten der Gesellschaft in Bezug auf den Fonds 
gehen dann auf die aufnehmende Kapitalverwaltungsgesellschaft über. 

17.d Voraussetzungen für die Verschmelzung des Fonds 

Alle Vermögensgegenstände dieses Fonds dürfen mit Genehmigung der BaFin auf ein anderes bestehen-
des oder durch die Verschmelzung neu gegründetes Publikumsinvestmentvermögen übertragen werden, 
welches die Anforderungen an einen OGAW erfüllen muss, der in Deutschland oder in einem anderen 
EU- oder EWR-Staat aufgelegt wurde. 

Die Übertragung wird zum Geschäftsjahresende des übertragenden Publikumsinvestmentvermögens 
(Übertragungsstichtag) wirksam, sofern kein anderer Übertragungsstichtag bestimmt wird. 

17.e Rechte der Anleger bei der Verschmelzung des Fonds 

Die Anleger haben bis fünf Arbeitstage vor dem geplanten Übertragungsstichtag entweder die Möglich-
keit, ihre Anteile ohne weitere Kosten zurückzugeben, mit Ausnahme der Kosten zur Deckung der Auflö-
sung des Fonds, oder ihre Anteile gegen Anteile eines anderen offenen Publikumsinvestmentvermögens 
umzutauschen, das ebenfalls von der Gesellschaft oder einem Unternehmen desselben Konzerns verwal-
tet wird und dessen Anlagegrundsätze mit denen des Fonds vergleichbar sind. 

Die Gesellschaft hat die Anleger des Fonds vor dem geplanten Übertragungsstichtag per dauerhaftem 
Datenträger, etwa in Papierform oder elektronischer Form über die Gründe für die Verschmelzung, die 
potenziellen Auswirkungen für die Anleger, deren Rechte in Zusammenhang mit der Verschmelzung so-
wie über maßgebliche Verfahrensaspekte zu informieren. Den Anlegern ist zudem das Basisinformations-
blatt für das Investmentvermögen zu übermitteln, auf das die Vermögensgegenstände des Fonds über-
tragen werden. Der Anleger muss die vorgenannten Informationen mindestens 30 Tage vor Ablauf der 
Frist zur Rückgabe oder Umtausch seiner Anteile erhalten. 

Am Übertragungsstichtag werden die Nettoinventarwerte des Fonds und des übernehmenden Publi-
kumsinvestmentvermögens berechnet, das Umtauschverhältnis wird festgelegt und der gesamte Um-
tauschvorgang wird vom Abschlussprüfer geprüft. Das Umtauschverhältnis ermittelt sich nach dem Ver-
hältnis der Nettoinventarwerte je Anteil des Fonds und des übernehmenden Publikumsinvestmentvermö-
gens zum Zeitpunkt der Übernahme. Der Anleger erhält die Anzahl von Anteilen an dem übernehmenden 
Publikumsinvestmentvermögen, die dem Wert seiner Anteile an dem Fonds entspricht. 

Sofern die Anleger von ihrem Rückgabe- oder Umtauschrecht keinen Gebrauch machen, werden sie am 
Übertragungsstichtag Anleger des übernehmenden Publikumsinvestmentvermögens. Die Gesellschaft 
kann gegebenenfalls auch mit der Verwaltungsgesellschaft des übernehmenden Publikumsinvestment-
vermögens festlegen, dass den Anlegern des Fonds bis zu 10 % des Wertes ihrer Anteile in bar ausgezahlt 
werden. Mit der Übertragung aller Vermögenswerte erlischt der Fonds. Findet die Übertragung während 
des laufenden Geschäftsjahres des Fonds statt, muss die Gesellschaft auf den Übertragungsstichtag ei-
nen Bericht erstellen, der den Anforderungen an einen Jahresbericht entspricht. 

Die Gesellschaft macht im Bundesanzeiger und darüber hinaus auf der Homepage im Internet unter 
www.metzler.com bekannt, wenn der Fonds auf ein anderes von der Gesellschaft verwaltetes Publikums-
investmentvermögen verschmolzen wurde und die Verschmelzung wirksam geworden ist. Sollte der 
Fonds auf ein anderes Publikumsinvestmentvermögen verschmolzen werden, das nicht von der Gesell-
schaft verwaltet wird, so übernimmt die Verwaltungsgesellschaft die Bekanntmachung des Wirksamwer-
dens der Verschmelzung, die das übernehmende oder neu gegründete Publikumsinvestmentvermögen 
verwaltet. 

http://www.metzler.com/
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18. Auslagerung 
Die Gesellschaft hat die folgenden Tätigkeiten ausgelagert: 

◼ Compliance, Geldwäsche und Betrugsprävention, EDV-spezifische Dienstleistungen, interne Re-
vision, internes Controlling, Risikomanagement auf Gesellschaftsebene, Rechnungsabwicklung, 
Rechnungswesen und Steuern, Abwicklung des KWG-Meldewesens, Datenschutz, Rechtsbera-
tung und Personalwesen an die B. Metzler seel. Sohn & Co. AG, Untermainanlage 1, 60329 
Frankfurt am Main. 

◼ Fondsbuchhaltung, Fondspreisberechnung, Collateral Management und das regulatorische Mel-
dewesen (EMIR-Transaktionsregistermeldungen, Portfoliodatenabgleich) an die Universal-In-
vestment-Gesellschaft mbH, Europa-Allee 92-96, 60486 Frankfurt am Main. 

Folgende Interessenkonflikte könnten sich aus der Auslagerung ergeben: 

◼ B. Metzler seel. Sohn & Co. AG ist ein mit der Gesellschaft verbundenes Unternehmen. 

19. Interessenkonflikte 
Bei der Gesellschaft können folgende Interessenkonflikte entstehen: 

Die Interessen des Anlegers können mit folgenden Interessen kollidieren: 

◼ Interessen der Gesellschaft und der mit dieser verbundenen Unternehmen, 

◼ Interessen der Mitarbeiter der Gesellschaft oder 

◼ Interessen anderer Anleger in diesem oder anderen durch die Gesellschaft verwalteten Fonds. 

Umstände oder Beziehungen, die Interessenkonflikte begründen können, umfassen insbesondere: 

◼ Anreizsysteme für Mitarbeiter der Gesellschaft, 

◼ Mitarbeitergeschäfte, 

◼ Zuwendungen an Mitarbeiter der Gesellschaft, 

◼ Umschichtungen im Fonds, 

◼ Stichtagsbezogene Aufbesserung der Fondsperformance („window dressing“), 

◼ Geschäfte zwischen der Gesellschaft und den von ihr verwalteten Investmentvermögen oder In-
dividualportfolios bzw. 

◼ Geschäfte zwischen von der Gesellschaft verwalteten Investmentvermögen und/oder Individual-
portfolios, 

◼ Zusammenfassung mehrerer Orders („block trades“), 

◼ Beauftragung von verbundenen Unternehmen und Personen, 

◼ Auslagerung an verbundene Unternehmen und Personen, 

◼ Beauftragung einer Verwahrstelle, die ein mit der Gesellschaft verbundenes Unternehmen ist, 
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◼ Einzelanlagen von erheblichem Umfang, 

◼ Wenn nach einer Überzeichnung im Rahmen einer Aktienemission die Gesellschaft die Papiere 
für mehrere Investmentvermögen oder Individualportfolios gezeichnet hat („IPO-Zuteilungen“), 

◼ Transaktionen nach Handelsschluss zum bereits bekannten Schlusskurs des laufenden Tages, 
sogenanntes Late Trading. 

Der Gesellschaft können im Zusammenhang mit Geschäften für Rechnung des Fonds geldwerte Vorteile 
(Broker Research, Finanzanalysen, Markt- und Kursinformationssysteme) entstehen, die im Interesse der 
Anleger bei den Anlageentscheidungen verwendet werden. 

Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Fonds an die Verwahrstelle und an Dritte 
geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen zu. 

Aus der Verwaltungsvergütung, welche die Gesellschaft dem Fonds entnimmt und aus dem Ausgabe-
aufschlag können Vertriebs- und Vertriebsfolgeprovisionen an Dritte abgeführt werden. 

Zum Umgang mit Interessenkonflikten setzt die Gesellschaft folgende organisatorische Maßnahmen ein, 
um Interessenkonflikte zu ermitteln, ihnen vorzubeugen, sie zu steuern, zu beobachten und sie offenzu-
legen: 

◼ Bestehen einer Compliance-Abteilung, die die Einhaltung von Gesetzen und Regeln überwacht 
und an die Interessenkonflikte gemeldet werden müssen, 

◼ Pflichten zur Offenlegung, 

◼ Organisatorische Maßnahmen wie 

◼ die Einrichtung von Vertraulichkeitsbereichen für einzelne Abteilungen, um dem Missbrauch von 
vertraulichen Informationen vorzubeugen, 

◼ Zuordnung von Zuständigkeiten, um unsachgemäße Einflussnahme zu verhindern, 

◼ die Trennung von Eigenhandel und Kundenhandel, 

◼ Verhaltensregeln für Mitarbeiter in Bezug auf Mitarbeitergeschäfte, Verpflichtungen zur Einhal-
tung des Insiderrechts, 

◼ Einrichtung von geeigneten Vergütungssystemen, 

◼ Grundsätze zur Berücksichtigung von Kundeninteressen und zur anleger- und anlagegerechten 
Beratung bzw. Beachtung der vereinbarten Anlagerichtlinien, 

◼ Grundsätze zur bestmöglichen Ausführung beim Erwerb bzw. Veräußerung von Finanzinstru-
menten, 

◼ Einrichten von Orderannahmezeiten (Cut-off Zeiten), 

◼ Tägliche Abgrenzung von Gebühren im Fonds, 

◼ Vorhalten einer stets aktuellen Interessenkonflikt-Policy, auf welche die Mitarbeiter im Rahmen 
von Compliance-Schulungen hingewiesen werden. 
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20. Kurzangaben über steuerrechtliche Vorschriften 
Die Aussagen zu den steuerlichen Vorschriften gelten nur für Anleger, die in Deutschland unbeschränkt 
steuerpflichtig sind. Unbeschränkt steuerpflichtige Anleger werden nachfolgend auch als Steuerinländer 
bezeichnet. Dem ausländischen Anleger empfehlen wir, sich vor Erwerb von Anteilen an dem in diesem 
Verkaufsprospekt beschriebenen Fonds mit seinem Steuerberater in Verbindung zu setzen und mögliche 
steuerliche Konsequenzen aus dem Anteilserwerb in seinem Heimatland individuell zu klären. Ausländi-
sche Anleger sind Anleger, die nicht unbeschränkt steuerpflichtig sind. Diese werden nachfolgend auch 
als Steuerausländer bezeichnet. 

Der Fonds ist als Zweckvermögen grundsätzlich von der Körperschaft- und Gewerbesteuer befreit. Er ist 
jedoch partiell körperschaftsteuerpflichtig mit seinen inländischen Beteiligungseinnahmen und sonstigen 
inländischen Einkünften im Sinne der beschränkten Einkommensteuerpflicht mit Ausnahme von Gewin-
nen aus dem Verkauf von Anteilen an Kapitalgesellschaften. Der Steuersatz beträgt 15 %. Soweit die 
steuerpflichtigen Einkünfte im Wege des Kapitalertragsteuerabzugs erhoben werden, umfasst der Steu-
ersatz von 15 % bereits den Solidaritätszuschlag. 

Die Investmenterträge werden jedoch beim Privatanleger als Einkünfte aus Kapitalvermögen der Einkom-
mensteuer unterworfen, soweit diese zusammen mit sonstigen Kapitalerträgen den Sparer-Pauschbetrag 
von jährlich 1.000,– Euro (für Alleinstehende oder getrennt veranlagte Ehegatten) bzw. 2.000,– Euro (für 
zusammen veranlagte Ehegatten) übersteigen. 

Einkünfte aus Kapitalvermögen unterliegen grundsätzlich einem Steuerabzug von 25 % (zuzüglich Soli-
daritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer). Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen gehören 
auch die Erträge aus Investmentfonds (Investmenterträge), d. h. die Ausschüttungen des Fonds, die Vor-
abpauschalen und die Gewinne aus der Veräußerung der Anteile. 

Unter bestimmten Voraussetzungen können die Anleger einen pauschalen Teil dieser Investmenterträge 
steuerfrei erhalten (sogenannte Teilfreistellung). 

Der Steuerabzug hat für den Privatanleger grundsätzlich Abgeltungswirkung (sogenannte Abgeltungs-
teuer), so dass die Einkünfte aus Kapitalvermögen regelmäßig nicht in der Einkommensteuererklärung 
anzugeben sind. Bei der Vornahme des Steuerabzugs werden durch die depotführende Stelle grundsätz-
lich bereits Verlustverrechnungen vorgenommen und aus der Direktanlage stammende ausländische 
Quellensteuern angerechnet. 

Der Steuerabzug hat u. a. aber dann keine Abgeltungswirkung, wenn der persönliche Steuersatz geringer 
ist als der Abgeltungssatz von 25 %. In diesem Fall können die Einkünfte aus Kapitalvermögen in der 
Einkommensteuererklärung angegeben werden. Das Finanzamt setzt dann den niedrigeren persönlichen 
Steuersatz an und rechnet auf die persönliche Steuerschuld den vorgenommenen Steuerabzug an (soge-
nannte Günstigerprüfung). 

Sofern Einkünfte aus Kapitalvermögen keinem Steuerabzug unterlegen haben (weil z.B. ein Gewinn aus 
der Veräußerung von Fondsanteilen in einem ausländischen Depot erzielt wird), sind diese in der Steuer-
erklärung anzugeben. Im Rahmen der Veranlagung unterliegen die Einkünfte aus Kapitalvermögen dann 
ebenfalls dem Abgeltungssatz von 25 % oder dem niedrigeren persönlichen Steuersatz. 

Sofern sich die Anteile im Betriebsvermögen befinden, werden die Erträge als Betriebseinnahmen steu-
erlich erfasst. 

20.a Anteile im Privatvermögen (Steuerinländer) 

Ausschüttungen 

Ausschüttungen des Fonds sind grundsätzlich steuerpflichtig. 
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Die steuerpflichtigen Ausschüttungen unterliegen i. d. R. dem Steuerabzug von 25 % (zuzüglich Solidari-
tätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer). 

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds im Sinne der Teilfreistellung, 
sind 30 % der Ausschüttungen steuerfrei. Aktienfonds sind Investmentfonds, die gemäß den Anlagebe-
dingungen fortlaufend mehr als 50 % ihres Wertes bzw. ihres Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen 
anlegen. 

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds im Sinne der Teilfreistellung, 
sind 15 % der Ausschüttungen steuerfrei. Mischfonds sind Investmentfonds, die gemäß den Anlagebe-
dingungen fortlaufend mindestens 25 % ihres Wertes bzw. ihres Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen 
anlegen. 

Erfüllt der Fonds weder die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktien- noch für einen Mischfonds, 
ist auf die Ausschüttungen keine Teilfreistellung anzuwenden. 

Eine steuerliche Klassifikation für Zwecke der Teilfreistellung des oder der Fonds bzw. Teilfonds ist dem 
Anhang zu diesen Kurzangaben über die für deutsche Anleger bedeutsamen steuerlichen Vorschriften zu 
entnehmen. Sie kann sich für die Zukunft ändern. In einem solchen Fall gilt der Fondsanteil als veräußert 
und an dem Folgetag mit einer neuen steuerlichen Klassifikation für die Zwecke der Teilfreistellung als 
angeschafft; allerdings ist ein daraus resultierender fiktiver Veräußerungsgewinn erst zu berücksichtigen, 
sobald die Anteile tatsächlich veräußert werden. 

Vom Steuerabzug kann Abstand genommen werden, wenn der Anleger Steuerinländer ist und einen Frei-
stellungsauftrag vorlegt, sofern die steuerpflichtigen Ertragsteile 1.000,– Euro bei Einzelveranlagung bzw. 
2.000,– Euro bei Zusammenveranlagung von Ehegatten nicht übersteigen. 

Entsprechendes gilt auch bei Vorlage einer Bescheinigung für Personen, die voraussichtlich nicht zur 
Einkommensteuer veranlagt werden (sogenannte Nichtveranlagungsbescheinigung, nachfolgend („NV-
Bescheinigung“). 

Verwahrt der inländische Anleger die Anteile in einem inländischen Depot, so nimmt die depotführende 
Stelle als Zahlstelle vom Steuerabzug Abstand, wenn ihr vor dem festgelegten Ausschüttungstermin ein 
in ausreichender Höhe ausgestellter Freistellungsauftrag nach amtlichem Muster oder eine NV-
Bescheinigung, die vom Finanzamt für die Dauer von maximal drei Jahren erteilt wird, vorgelegt wird. In 
diesem Fall erhält der Anleger die gesamte Ausschüttung ungekürzt gutgeschrieben. 

Vorabpauschalen 

Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die Ausschüttungen des Fonds innerhalb eines Kalenderjahrs 
den Basisertrag für dieses Kalenderjahr unterschreiten. Der Basisertrag wird durch Multiplikation des 
Rücknahmepreises des Anteils zu Beginn eines Kalenderjahrs mit 70 % des Basiszinses, der aus der lang-
fristig erzielbaren Rendite öffentlicher Anleihen abgeleitet wird, ermittelt. Der Basisertrag ist auf den 
Mehrbetrag begrenzt, der sich zwischen dem ersten und dem letzten im Kalenderjahr festgesetzten Rück-
nahmepreis zuzüglich der Ausschüttungen innerhalb des Kalenderjahrs ergibt. Im Jahr des Erwerbs der 
Anteile vermindert sich die Vorabpauschale um ein Zwölftel für jeden vollen Monat, der dem Monat des 
Erwerbs vorangeht. Die Vorabpauschale gilt am ersten Werktag des folgenden Kalenderjahres als zuge-
flossen. 

Vorabpauschalen sind grundsätzlich steuerpflichtig. 

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds im Sinne der Teilfreistellung, 
sind 30 % der Vorabpauschalen steuerfrei. Aktienfonds sind Investmentfonds, die gemäß den Anlagebe-
dingungen fortlaufend mehr als 50 % ihres Wertes bzw. ihres Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen 
anlegen. 
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Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds im Sinne der Teilfreistellung, 
sind 15 % der Vorabpauschalen steuerfrei. Mischfonds sind Investmentfonds, die gemäß den Anlagebe-
dingungen fortlaufend mindestens 25 % ihres Wertes bzw. ihres Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen 
anlegen. 

Die steuerpflichtigen Vorabpauschalen unterliegen in der Regel dem Steuerabzug von 25 % (zuzüglich 
Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer). 

Erfüllt der Fonds weder die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktien- noch für einen Mischfonds, 
ist auf die Vorabpauschale keine Teilfreistellung anzuwenden. 

Eine steuerliche Klassifikation für Zwecke der Teilfreistellung des oder der Fonds bzw. Teilfonds ist dem 
Anhang zu diesen Kurzangaben über die für deutsche Anleger bedeutsamen steuerlichen Vorschriften zu 
entnehmen. Sie kann sich für die Zukunft ändern. In einem solchen Fall gilt der Fondsanteil als veräußert 
und an dem Folgetag mit einer neuen steuerlichen Klassifikation für die Zwecke der Teilfreistellung als 
angeschafft; allerdings ist ein daraus resultierender fiktiver Veräußerungsgewinn erst zu berücksichtigen, 
sobald die Anteile tatsächlich veräußert werden. 

Vom Steuerabzug kann Abstand genommen werden, wenn der Anleger Steuerinländer ist und einen Frei-
stellungsauftrag vorlegt, sofern die steuerpflichtigen Ertragsteile 1.000,– Euro bei Einzelveranlagung bzw. 
2.000,– Euro bei Zusammenveranlagung von Ehegatten nicht übersteigen. 

Entsprechendes gilt auch bei Vorlage einer Bescheinigung für Personen, die voraussichtlich nicht zur 
Einkommensteuer veranlagt werden (sogenannte Nichtveranlagungsbescheinigung, nachfolgend „NV-
Bescheinigung“). 

Verwahrt der inländische Anleger die Anteile in einem inländischen Depot, so nimmt die depotführende 
Stelle als Zahlstelle vom Steuerabzug Abstand, wenn ihr vor dem Zuflusszeitpunkt ein in ausreichender 
Höhe ausgestellter Freistellungsauftrag nach amtlichem Muster oder eine NV-Bescheinigung, die vom 
Finanzamt für die Dauer von maximal drei Jahren erteilt wird, vorgelegt wird. In diesem Fall wird keine 
Steuer abgeführt. Andernfalls hat der Anleger der inländischen depotführenden Stelle den Betrag der 
abzuführenden Steuer zur Verfügung zu stellen. Zu diesem Zweck darf die depotführende Stelle den Be-
trag der abzuführenden Steuer von einem bei ihr unterhaltenen und auf den Namen des Anlegers lauten-
den Kontos ohne Einwilligung des Anlegers einziehen. Soweit der Anleger nicht vor Zufluss der Vorab-
pauschale widerspricht, darf die depotführende Stelle auch insoweit den Betrag der abzuführenden 
Steuer von einem auf den Namen des Anlegers lautenden Konto einziehen, wie ein mit dem Anleger 
vereinbarter Kontokorrentkredit für dieses Konto nicht in Anspruch genommen wurde. Soweit der Anle-
ger seiner Verpflichtung, den Betrag der abzuführenden Steuer der inländischen depotführenden Stelle 
zur Verfügung zu stellen, nicht nachkommt, hat die depotführende Stelle dies dem für sie zuständigen 
Finanzamt anzuzeigen. Der Anleger muss in diesem Fall die Vorabpauschale insoweit in seiner Einkom-
mensteuererklärung angeben. 

Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene 

Werden Anteile an dem Fonds veräußert, unterliegt der Veräußerungsgewinn dem Abgeltungssatz von 
25 %. 

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds im Sinne der Teilfreistellung, 
sind 30 % der Veräußerungsgewinne steuerfrei. Aktienfonds sind Investmentfonds, die gemäß den An-
lagebedingungen fortlaufend mehr als 50 % ihres Wertes bzw. Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen 
anlegen. 

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds im Sinne der Teilfreistellung, 
sind 15 % der Veräußerungsgewinne steuerfrei. Mischfonds sind Investmentfonds, die gemäß den Anla-
gebedingungen fortlaufend mindestens 25 % ihres Wertes bzw. Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen 
anlegen. 
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Erfüllt der Fonds weder die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktien- noch für einen Mischfonds, 
ist auf die Veräußerungsgewinne keine Teilfreistellung anzuwenden. 

Eine steuerliche Klassifikation für Zwecke der Teilfreistellung des oder der Fonds bzw. Teilfonds ist dem 
Anhang zu diesen Kurzangaben über die für deutsche Anleger bedeutsamen steuerlichen Vorschriften zu 
entnehmen. Sie kann sich für die Zukunft ändern. In einem solchen Fall gilt der Fondsanteil als veräußert 
und an dem Folgetag mit einer neuen steuerlichen Klassifikation für die Zwecke der Teilfreistellung als 
angeschafft; allerdings ist ein daraus resultierender fiktiver Veräußerungsgewinn erst zu berücksichtigen, 
sobald die Anteile tatsächlich veräußert werden. 

Sofern die Anteile in einem inländischen Depot verwahrt werden, nimmt die depotführende Stelle den 
Steuerabzug unter Berücksichtigung etwaiger Teilfreistellungen vor. Der Steuerabzug von 25 % (zuzüg-
lich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer) kann durch die Vorlage eines ausreichenden 
Freistellungsauftrags bzw. einer NV-Bescheinigung vermieden werden. Werden solche Anteile von einem 
Privatanleger mit Verlust veräußert, dann ist der Verlust – gegebenenfalls reduziert aufgrund einer Teil-
freistellung – mit anderen positiven Einkünften aus Kapitalvermögen verrechenbar. Sofern die Anteile in 
einem inländischen Depot verwahrt werden und bei derselben depotführenden Stelle im selben Kalen-
derjahr positive Einkünfte aus Kapitalvermögen erzielt wurden, nimmt die depotführende Stelle die Ver-
lustverrechnung vor. 

Bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns ist der Gewinn um die während der Besitzzeit angesetzten 
Vorabpauschalen zu mindern. 

20.b Anteile im Betriebsvermögen (Steuerinländer) 

Steuerbefreite Anteilklasse 

Eine Anteilklasse ist steuerbefreit, soweit die Anteile an einer Anteilklasse nur von solchen steuerbegüns-
tigten Anlegern erworben bzw. gehalten werden dürfen, die eine inländische Körperschaft, Personenver-
einigung oder Vermögensmasse, die nach der Satzung, dem Stiftungsgeschäft oder der sonstigen Ver-
fassung und nach der tatsächlichen Geschäftsführung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen, 
mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dient oder eine Stiftung des öffentlichen Rechts, die ausschließlich 
und unmittelbar gemeinnützigen oder mildtätigen Zwecken dient, oder eine juristische Person des öffent-
lichen Rechts, die ausschließlich und unmittelbar kirchlichen Zwecken dient, sind; dies gilt nicht, wenn 
die Anteile in einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gehalten werden. Dasselbe gilt für vergleichbare 
ausländische Anleger mit Sitz und Geschäftsleitung in einem Amts- und Beitreibungshilfe leistenden aus-
ländischen Staat. 

Eine Anteilklasse ist ebenfalls steuerbefreit, soweit die Anteile hieran nur oder neben den oben genannten 
steuerbegünstigten Anlegern im Rahmen von Altersvorsorge- oder Basisrentenverträgen gehalten wer-
den, die nach dem Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetz zertifiziert wurden. 

Voraussetzungen für die steuerliche Befreiung einer Anteilklasse sind, dass die Anleger gegenüber dem 
Fonds ihre Steuerbefreiung entsprechend nachweisen und dass die Anlagebedingungen nur eine Rück-
gabe von Anteilen an einer solchen Anteilklasse an den Investmentfonds zulassen und die Übertragung 
von Anteilen an einer solchen Anteilklasse ausgeschlossen ist. 

Ferner setzt die Befreiung von der auf der Fondsebene grundsätzlich anfallenden Körperschaftsteuer auf 
deutsche Dividenden und Erträge aus deutschen eigenkapitalähnlichen Genussrechten im Wesentlichen 
voraus, dass deutsche Aktien und deutsche eigenkapitalähnliche Genussrechte vom Fonds als wirtschaft-
lichem Eigentümer ununterbrochen 45 Tage innerhalb von 45 Tagen vor und nach dem Fälligkeitszeit-
punkt der Kapitalerträge gehalten wurden und in diesen 45 Tagen ununterbrochen Mindestwertände-
rungsrisiken i. H. v. 70 % bestanden. 
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Steuerliche Befreiungsbeträge1, die die Gesellschaft im Zusammenhang mit der Verwaltung des Fonds 
erhält und die auf Erträge oben beschriebener Anteilklassen entfallen, sind grundsätzlich den Anlegern 
dieser Anteilklassen auszuzahlen. Abweichend hiervon ist die Gesellschaft berechtigt, die Befreiungsbe-
träge unmittelbar dem Fonds zugunsten der Anleger dieser Anteilklasse zuzuführen; aufgrund dieser Zu-
führung werden keine neuen Anteile ausgegeben. 

Erstattung der Körperschaftsteuer des Fonds 

Die auf Fondsebene angefallene Körperschaftsteuer kann dem Fonds zur Weiterleitung an einen Anleger 
erstattet werden, soweit dieser Anleger eine inländische Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermö-
gensmasse ist, die nach der Satzung, dem Stiftungsgeschäft oder der sonstigen Verfassung und nach 
der tatsächlichen Geschäftsführung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen, mildtätigen oder 
kirchlichen Zwecken dient oder eine Stiftung des öffentlichen Rechts, die ausschließlich und unmittelbar 
gemeinnützigen oder mildtätigen Zwecken dient, oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts ist, 
die ausschließlich und unmittelbar kirchlichen Zwecken dient; dies gilt nicht, wenn die Anteile in einem 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gehalten werden. Dasselbe gilt für vergleichbare ausländische Anleger 
mit Sitz und Geschäftsleitung in einem Amts- und Beitreibungshilfe leistenden ausländischen Staat. 

Voraussetzung hierfür ist, dass ein solcher Anleger einen entsprechenden Antrag stellt und die angefal-
lene Körperschaftsteuer anteilig auf seine Besitzzeit entfällt. Zudem muss der Anleger seit mindestens 
drei Monaten vor dem Zufluss der körperschaftsteuerpflichtigen Erträge des Fonds zivilrechtlicher und 
wirtschaftlicher Eigentümer der Anteile sein, ohne dass eine Verpflichtung zur Übertragung der Anteile 
auf eine andere Person besteht. Ferner setzt die Erstattung im Hinblick auf die auf der Fondsebene ange-
fallene Körperschaftsteuer auf deutsche Dividenden und Erträge aus deutschen eigenkapitalähnlichen 
Genussrechten im Wesentlichen voraus, dass deutsche Aktien und deutsche eigenkapitalähnliche Ge-
nussrechte vom Fonds als wirtschaftlichem Eigentümer ununterbrochen 45 Tage innerhalb von 45 Tagen 
vor und nach dem Fälligkeitszeitpunkt der Kapitalerträge gehalten wurden und in diesen 45 Tagen unun-
terbrochen Mindestwertänderungsrisiken i. H. v. 70 % bestanden (sogenannte 45-Tage-Regelung). 

Dem Antrag sind Nachweise über die Steuerbefreiung und ein von der depotführenden Stelle ausgestell-
ter Investmentanteil-Bestandsnachweis beizufügen. Der Investmentanteil-Bestandsnachweis ist eine 
nach amtlichem Muster erstellte Bescheinigung über den Umfang der durchgehend während des Kalen-
derjahres vom Anleger gehaltenen Anteile sowie den Zeitpunkt und Umfang des Erwerbs und der Veräu-
ßerung von Anteilen während des Kalenderjahres. 

Die auf Fondsebene angefallene Körperschaftsteuer kann dem Fonds ebenfalls zur Weiterleitung an einen 
Anleger erstattet werden, soweit die Anteile an dem Fonds im Rahmen von Altersvorsorge- oder Basis-
rentenverträgen gehalten werden, die nach dem Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetz zertifiziert 
wurden. Dies setzt voraus, dass der Anbieter eines Altersvorsorge- oder Basisrentenvertrags dem Fonds 
innerhalb eines Monats nach dessen Geschäftsjahresende mitteilt, zu welchen Zeitpunkten und in wel-
chem Umfang Anteile erworben oder veräußert wurden. Zudem ist die o. g. 45-Tage-Regelung zu be-
rücksichtigen. 

Eine Verpflichtung des Fonds bzw. der Gesellschaft, sich die entsprechende Körperschaftsteuer zur Wei-
terleitung an den Anleger erstatten zu lassen, besteht nicht. 

Aufgrund der hohen Komplexität der Regelung erscheint die Hinzuziehung eines steuerlichen Beraters 
sinnvoll. 

 

1 § 12 Absatz 1 InvStG. 
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Ausschüttungen 

Ausschüttungen des Fonds sind grundsätzlich einkommen- bzw. körperschaftsteuer- und gewerbesteu-
erpflichtig. 

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds im Sinne der Teilfreistellung, 
sind 60 % der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 30 % für Zwecke der 
Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für 
steuerpflichtige Körperschaften sind generell 80 % der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Kör-
perschaftsteuer und 40 % für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Kranken-
versicherungsunternehmen bzw. Pensionsfonds sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzu-
rechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbestand im Sinne des 
§ 340e Absatz 3 HGB zuzuordnen oder zum Zeitpunkt des Zugangs zum Betriebsvermögen als Umlauf-
vermögen auszuweisen sind, sind 30 % der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer 
und 15 % für Zwecke der Gewerbesteuer. Aktienfonds sind Investmentfonds, die gemäß den Anlagebe-
dingungen fortlaufend mehr als 50 % ihres Wertes bzw. ihres Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen 
anlegen. 

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds im Sinne der Teilfreistellung, 
sind 30 % der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 15 % für Zwecke der 
Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für 
steuerpflichtige Körperschaften sind generell 40 % der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Kör-
perschaftsteuer und 20 % für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Kranken-
versicherungsunternehmen bzw. Pensionsfonds sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzu-
rechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbestand im Sinne des 
§ 340e Absatz 3 HGB zuzuordnen oder zum Zeitpunkt des Zugangs zum Betriebsvermögen als Umlauf-
vermögen auszuweisen sind, sind 15 % der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer 
und 7,5 % für Zwecke der Gewerbesteuer. Mischfonds sind Investmentfonds, die gemäß den Anlagebe-
dingungen fortlaufend mindestens 25 % ihres Wertes bzw. ihres Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen 
anlegen. 

Erfüllt der Fonds weder die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktien- noch für einen Mischfonds, 
ist auf die Ausschüttungen keine Teilfreistellung anzuwenden. 

Eine steuerliche Klassifikation für Zwecke der Teilfreistellung des oder der Fonds bzw. Teilfonds ist dem 
Anhang zu diesen Kurzangaben über die für deutsche Anleger bedeutsamen steuerlichen Vorschriften zu 
entnehmen. Sie kann sich für die Zukunft ändern. In einem solchen Fall gilt der Fondsanteil als veräußert 
und an dem Folgetag mit einer neuen steuerlichen Klassifikation für die Zwecke der Teilfreistellung als 
angeschafft; allerdings ist ein daraus resultierender fiktiver Veräußerungsgewinn erst zu berücksichtigen, 
sobald die Anteile tatsächlich veräußert werden. 

Die Ausschüttungen unterliegen i. d. R. dem Steuerabzug von 25 % (zuzüglich Solidaritätszuschlag). 

Für Zwecke des Steuerabzugs wird, sofern die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktien- oder 
Mischfonds erfüllt werden, einheitlich der für Privatanleger geltende Teilfreistellungssatz angewendet, 
d. h. im Falle eines Aktienfonds in Höhe von 30 %, im Falle eines Mischfonds in Höhe von 15 %. 

Vorabpauschalen 

Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die Ausschüttungen des Fonds innerhalb eines Kalenderjahrs 
den Basisertrag für dieses Kalenderjahr unterschreiten. Der Basisertrag wird durch Multiplikation des 
Rücknahmepreises des Anteils zu Beginn eines Kalenderjahrs mit 70 % des Basiszinses, der aus der lang-
fristig erzielbaren Rendite öffentlicher Anleihen abgeleitet wird, ermittelt. Der Basisertrag ist auf den 
Mehrbetrag begrenzt, der sich zwischen dem ersten und dem letzten im Kalenderjahr festgesetzten Rück-
nahmepreis zuzüglich der Ausschüttungen innerhalb des Kalenderjahrs ergibt. Im Jahr des Erwerbs der 
Anteile vermindert sich die Vorabpauschale um ein Zwölftel für jeden vollen Monat, der dem Monat des 
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Erwerbs vorangeht. Die Vorabpauschale gilt am ersten Werktag des folgenden Kalenderjahres als zuge-
flossen. 

Vorabpauschalen sind grundsätzlich einkommen- bzw. körperschaftsteuer- und gewerbesteuerpflichtig. 

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds im Sinne der Teilfreistellung, 
sind 60 % der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 30 % für Zwecke der 
Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für 
steuerpflichtige Körperschaften sind generell 80 % der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Kör-
perschaftsteuer und 40 % für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Kranken-
versicherungsunternehmen bzw. Pensionsfonds sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzu-
rechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbestand im Sinne des 
§ 340e Absatz 3 HGB zuzuordnen oder zum Zeitpunkt des Zugangs zum Betriebsvermögen als Umlauf-
vermögen auszuweisen sind, sind 30 % der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Körperschafts-
teuer und 15 % für Zwecke der Gewerbesteuer. Aktienfonds sind Investmentfonds, die gemäß den Anla-
gebedingungen fortlaufend mehr als 50 % ihres Wertes bzw. ihres Aktivvermögens in Kapitalbeteiligun-
gen anlegen. 

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds im Sinne der Teilfreistellung, 
sind 30 % der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 15 % für Zwecke der 
Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für 
steuerpflichtige Körperschaften sind generell 40 % der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Kör-
perschaftsteuer und 20 % für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Kranken-
versicherungsunternehmen bzw. Pensionsfonds sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzu-
rechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbestand im Sinne des 
§ 340e Absatz 3 HGB zuzuordnen oder zum Zeitpunkt des Zugangs zum Betriebsvermögen als Umlauf-
vermögen auszuweisen sind, sind 15 % der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Körperschafts-
teuer und 7,5 % für Zwecke der Gewerbesteuer. Mischfonds sind Investmentfonds, die gemäß den An-
lagebedingungen fortlaufend mindestens 25 % ihres Wertes bzw. Aktivvermögens in Kapitalbeteiligun-
gen anlegen. 

Erfüllt der Fonds weder die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktien- noch für einen Mischfonds, 
ist auf die Vorabpauschale keine Teilfreistellung anzuwenden. 

Eine steuerliche Klassifikation für Zwecke der Teilfreistellung des oder der Fonds bzw. Teilfonds ist dem 
Anhang zu diesen Kurzangaben über die für deutsche Anleger bedeutsamen steuerlichen Vorschriften zu 
entnehmen. Sie kann sich für die Zukunft ändern. In einem solchen Fall gilt der Fondsanteil als veräußert 
und an dem Folgetag mit einer neuen steuerlichen Klassifikation für die Zwecke der Teilfreistellung als 
angeschafft; allerdings ist ein daraus resultierender fiktiver Veräußerungsgewinn erst zu berücksichtigen, 
sobald die Anteile tatsächlich veräußert werden. 

Die Vorabpauschalen unterliegen i. d. R. dem Steuerabzug von 25 % (zuzüglich Solidaritätszuschlag). 

Für Zwecke des Steuerabzugs wird, sofern die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktien- oder 
Mischfonds erfüllt werden, einheitlich der für Privatanleger geltende Teilfreistellungssatz angewendet, 
d. h. im Falle eines Aktienfonds in Höhe von 30 %, im Falle eines Mischfonds in Höhe von 15 %. 

Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene 

Gewinne aus der Veräußerung der Anteile unterliegen grundsätzlich der Einkommen- bzw. Körperschafts-
teuer und der Gewerbesteuer. Bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns ist der Gewinn um die wäh-
rend der Besitzzeit angesetzten Vorabpauschalen zu mindern. 

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds im Sinne der Teilfreistellung, 
sind 60 % der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 30 % für Zwecke 
der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. 
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Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 80 % der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke 
der Körperschaftsteuer und 40 % für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder 
Krankenversicherungsunternehmen bzw. Pensionsfonds sind und bei denen die Anteile den Kapitalanla-
gen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbestand im 
Sinne des § 340e Absatz 3 HGB zuzuordnen oder zum Zeitpunkt des Zugangs zum Betriebsvermögen als 
Umlaufvermögen auszuweisen sind, sind 30 % der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Kör-
perschaftsteuer und 15 % für Zwecke der Gewerbesteuer. Aktienfonds sind Investmentfonds, die gemäß 
den Anlagebedingungen fortlaufend mehr als 50 % ihres Wertes bzw. Aktivvermögens in Kapitalbeteili-
gungen anlegen. 

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds im Sinne der Teilfreistellung, 
sind 30 % der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 15 % für Zwecke 
der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. 
Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 40 % der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke 
der Körperschaftsteuer und 20 % für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder 
Krankenversicherungsunternehmen bzw. Pensionsfonds sind und bei denen die Anteile den Kapitalanla-
gen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbestand im 
Sinne des § 340e Absatz 3 HGB zuzuordnen oder zum Zeitpunkt des Zugangs zum Betriebsvermögen als 
Umlaufvermögen auszuweisen sind, sind 15 % der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Kör-
perschaftsteuer und 7,5 % für Zwecke der Gewerbesteuer. Mischfonds sind Investmentfonds, die gemäß 
den Anlagebedingungen fortlaufend mindestens 25 % ihres Wertes bzw. Aktivvermögens in Kapitalbe-
teiligungen anlegen. 

Im Falle eines Veräußerungsverlustes ist der Verlust in Höhe der jeweils anzuwendenden Teilfreistellung 
auf Anlegerebene nicht abzugsfähig. 

Erfüllt der Fonds weder die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktien- noch für einen Mischfonds, 
ist auf den Veräußerungsgewinn keine Teilfreistellung anzuwenden. 

Eine steuerliche Klassifikation für Zwecke der Teilfreistellung des oder der Fonds bzw. Teilfonds ist dem 
Anhang zu diesen Kurzangaben über die für deutsche Anleger bedeutsamen steuerlichen Vorschriften zu 
entnehmen. Sie kann sich für die Zukunft ändern. In einem solchen Fall gilt der Fondsanteil als veräußert 
und an dem Folgetag mit einer neuen steuerlichen Klassifikation für die Zwecke der Teilfreistellung als 
angeschafft; allerdings ist ein daraus resultierender fiktiver Veräußerungsgewinn erst zu berücksichtigen, 
sobald die Anteile tatsächlich veräußert werden. 

Der Gewinn aus der fiktiven Veräußerung ist für Anteile, die dem Betriebsvermögen eines Anlegers zu-
zurechnen sind, gesondert festzustellen. 

Die Gewinne aus der Veräußerung der Anteile unterliegen i. d. R. keinem Kapitalertragsteuerabzug. 

Negative steuerliche Erträge 

Eine Zurechnung negativer steuerlicher Erträge des Fonds an den Anleger ist nicht möglich. 

Abwicklungsbesteuerung 

Während der Abwicklung des Fonds gelten Ausschüttungen eines Kalenderjahres insoweit als steuerfreie 
Kapitalrückzahlung, wie der letzte in diesem Kalenderjahr festgesetzte Rücknahmepreis die fortgeführten 
Anschaffungskosten unterschreitet. 

Zusammenfassende Übersicht für die Besteuerung bei üblichen betrieblichen Anlegergruppen 

 Ausschüttungen Vorabpauschalen Veräußerungsge-
winne 
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Inländische Anleger 

Einzelunternehmer Kapitalertragsteuer: 
25 % (die Teilfreistellung für Aktienfonds i. H. v. 30 % bzw. 
für Mischfonds i. H. v. 15 % wird berücksichtigt) 

Kapitalertragsteuer: 
Abstandnahme 

materielle Besteuerung: 
Einkommensteuer und Gewerbesteuer gegebenenfalls unter Berücksichtigung von Teil-
freistellungen (Aktienfonds 60 % für Einkommensteuer / 30 % für Gewerbesteuer; 
Mischfonds 30 % für Einkommensteuer / 15 % für Gewerbesteuer) 

Regelbesteuerte Körperschaften 
(typischerweise Industrieunterneh-
men; Banken, sofern Anteile nicht 
im Handelsbestand gehalten wer-
den; Sachversicherer) 

Kapitalertragsteuer: 
Abstandnahme bei Banken, ansonsten 25 % (die Teilfreistel-
lung für Aktienfonds i. H. v. 30 % bzw. für Mischfonds i. H. 
v. 15 % wird berücksichtigt) 

Kapitalertragsteuer:  
Abstandnahme 

materielle Besteuerung: 
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer gegebenenfalls unter Berücksichtigung von 
Teilfreistellungen (Aktienfonds 80 % für Körperschaftsteuer / 40 % für Gewerbesteuer; 
Mischfonds 40 % für Körperschaftsteuer / 20 % für Gewerbesteuer) 

Lebens- und Krankenversiche-
rungsunternehmen und Pensions-
fonds, bei denen die Fondsanteile 
den Kapitalanlagen zuzurechnen 
sind 

Kapitalertragsteuer: 
Abstandnahme 

materielle Besteuerung: 
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer, soweit handelsbilanziell keine Rückstellung für 
Beitragsrückerstattungen (RfB) aufgebaut wird, die auch steuerlich anzuerkennen ist 
gegebenenfalls unter Berücksichtigung von Teilfreistellungen (Aktienfonds 30 % für 
Körperschaftsteuer / 15 % für Gewerbesteuer; Mischfonds 15 % für Körperschaftsteuer 
/ 7,5 % für Gewerbesteuer) 

Banken, die die Fondsanteile im 
Handelsbestand halten 

Kapitalertragsteuer: 
Abstandnahme 

materielle Besteuerung: 
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer gegebenenfalls unter Berücksichtigung von 
Teilfreistellungen (Aktienfonds 30 % für Körperschaftsteuer / 15 % für Gewerbesteuer; 
Mischfonds 15 % für Körperschaftsteuer / 7,5 % für Gewerbesteuer) 

Steuerbefreite gemeinnützige, mild-
tätige oder kirchliche Anleger  
(insbesondere Kirchen, gemeinnüt-
zige Stiftungen) 

Kapitalertragsteuer: 
Abstandnahme 

materielle Besteuerung:  
Steuerfrei – zusätzlich kann die auf der Fondsebene angefallene Körperschaftsteuer un-
ter bestimmten Voraussetzungen auf Antrag erstattet werden 

Andere steuerbefreite Anleger  
(insbesondere Pensionskassen, 
Sterbekassen und Unterstützungs-
kassen,  
sofern die im Körperschaftsteuerge-
setz geregelten Voraussetzungen 
erfüllt sind) 

Kapitalertragsteuer: 
Abstandnahme 

materielle Besteuerung:  
Steuerfrei 

Unterstellt ist eine inländische Depotverwahrung. Auf die Kapitalertragsteuer, Einkommensteuer und Kör-
perschaftsteuer wird ein Solidaritätszuschlag als Ergänzungsabgabe erhoben. Für die Abstandnahme 
vom Kapitalertragsteuerabzug kann es erforderlich sein, dass Bescheinigungen rechtzeitig der depotfüh-
renden Stelle vorgelegt werden. 

20.c Steuerausländer 

Verwahrt ein Steuerausländer die Fondsanteile im Depot bei einer inländischen depotführenden Stelle, 
wird vom Steuerabzug auf Ausschüttungen, Vorabpauschalen und Gewinne aus der Veräußerung der 
Anteile Abstand genommen, sofern er seine steuerliche Ausländereigenschaft nachweist. Sofern die Aus-
ländereigenschaft der depotführenden Stelle nicht bekannt bzw. nicht rechtzeitig nachgewiesen wird, ist 
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der ausländische Anleger gezwungen, die Erstattung des Steuerabzugs entsprechend der Abgabenord-
nung2 zu beantragen. Zuständig ist das für die depotführende Stelle zuständige Finanzamt. 

20.d Solidaritätszuschlag 

Auf den auf Ausschüttungen, Vorabpauschalen und Gewinnen aus der Veräußerung von Anteilen abzu-
führenden Steuerabzug ist ein Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5 % zu erheben.  

20.e Kirchensteuer 

Soweit die Einkommensteuer bereits von einer inländischen depotführenden Stelle (Abzugsverpflichteter) 
durch den Steuerabzug erhoben wird, wird die darauf entfallende Kirchensteuer nach dem Kirchensteu-
ersatz der Religionsgemeinschaft, der der Kirchensteuerpflichtige angehört, regelmäßig als Zuschlag zum 
Steuerabzug erhoben. Die Abzugsfähigkeit der Kirchensteuer als Sonderausgabe wird bereits beim Steu-
erabzug mindernd berücksichtigt. 

20.f Ausländische Quellensteuer 

Auf die ausländischen Erträge des Fonds wird teilweise in den Herkunftsländern Quellensteuer einbehal-
ten. Diese Quellensteuer kann bei den Anlegern nicht steuermindernd berücksichtigt werden. 

20.g Folgen der Verschmelzung von Investmentfonds 

In den Fällen der Verschmelzung eines inländischen Investmentfonds auf einen anderen inländischen 
Investmentfonds, bei denen derselbe Teilfreistellungssatz zur Anwendung kommt, kommt es weder auf 
der Ebene der Anleger noch auf der Ebene der beteiligten Investmentfonds zu einer Aufdeckung von 
stillen Reserven, d. h. dieser Vorgang ist steuerneutral. Erhalten die Anleger des übertragenden Invest-
mentfonds eine im Verschmelzungsplan vorgesehene Barzahlung3, ist diese wie eine Ausschüttung zu 
behandeln. 

Weicht der anzuwendende Teilfreistellungssatz des übertragenden von demjenigen des übernehmenden 
Investmentfonds ab, dann gilt der Investmentanteil des übertragenden Investmentfonds als veräußert 
und der Investmentanteil des übernehmenden Investmentfonds als angeschafft. Der Gewinn aus der fik-
tiven Veräußerung gilt erst als zugeflossen, sobald der Investmentanteil des übernehmenden Investment-
fonds tatsächlich veräußert wird. 

20.h Automatischer Informationsaustausch in Steuersachen 

Die Bedeutung des automatischen Austauschs von Informationen zur Bekämpfung von grenzüberschrei-
tendem Steuerbetrug und grenzüberschreitender Steuerhinterziehung hat auf internationaler Ebene in 
den letzten Jahren stark zugenommen. Die OECD hat hierfür unter anderem einen globalen Standard für 
den automatischen Informationsaustausch über Finanzkonten in Steuersachen veröffentlicht (Common 
Reporting Standard, im Folgenden „CRS“). Der CRS wurde Ende 2014 mit der Richtlinie 2014/107/EU des 
Rates vom 9. Dezember 2014 in die Richtlinie 2011/16/EU bezüglich der Verpflichtung zum automati-
schen Austausch von Informationen im Bereich der Besteuerung integriert. Die teilnehmenden Staaten 
(alle Mitgliedstaaten der EU sowie etliche Drittstaaten) wenden den CRS mittlerweile an. Deutschland hat 
den CRS mit dem Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz vom 21. Dezember 2015 in deutsches 
Recht umgesetzt. 

Mit dem CRS werden meldende Finanzinstitute (im Wesentlichen Kreditinstitute) dazu verpflichtet, be-
stimmte Informationen über ihre Kunden einzuholen. Handelt es sich bei den Kunden (natürliche Perso-
nen oder Rechtsträger) um in anderen teilnehmenden Staaten ansässige meldepflichtige Personen (dazu 

 

2 § 37 Absatz 2 AO. 
3 § 190 Absatz 2 Nr. 2 KAGB. 
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zählen nicht z.B. börsennotierte Kapitalgesellschaften oder Finanzinstitute), werden deren Konten und 
Depots als meldepflichtige Konten eingestuft. Die meldenden Finanzinstitute werden dann für jedes mel-
depflichtige Konto bestimmte Informationen an ihre Heimatsteuerbehörde übermitteln. Diese übermittelt 
die Informationen dann an die Heimatsteuerbehörde des Kunden. 

Bei den zu übermittelnden Informationen handelt es sich im Wesentlichen um die persönlichen Daten 
des meldepflichtigen Kunden (Name; Anschrift; Steueridentifikationsnummer; Geburtsdatum und Ge-
burtsort (bei natürlichen Personen); Ansässigkeitsstaat) sowie um Informationen zu den Konten und De-
pots (z.B. Kontonummer; Kontosaldo oder Kontowert; Gesamtbruttobetrag der Erträge wie Zinsen, Divi-
denden oder Ausschüttungen von Investmentfonds); Gesamtbruttoerlöse aus der Veräußerung oder 
Rückgabe von Finanzvermögen (einschließlich Fondsanteilen). 

Konkret betroffen sind folglich meldepflichtige Anleger, die ein Konto und/oder Depot bei einem Kredit-
institut unterhalten, das in einem teilnehmenden Staat ansässig ist. Daher werden deutsche Kreditinsti-
tute Informationen über Anleger, die in anderen teilnehmenden Staaten ansässig sind, an das Bundes-
zentralamt für Steuern melden, das die Informationen an die jeweiligen Steuerbehörden der Ansässig-
keitsstaaten der Anleger weiterleiten. Entsprechend werden Kreditinstitute in anderen teilnehmenden 
Staaten Informationen über Anleger, die in Deutschland ansässig sind, an ihre jeweilige Heimatsteuerbe-
hörde melden, die die Informationen an das Bundeszentralamt für Steuern weiterleiten. Zuletzt ist es 
denkbar, dass in anderen teilnehmenden Staaten ansässige Kreditinstitute Informationen über Anleger, 
die in wiederum anderen teilnehmenden Staaten ansässig sind, an ihre jeweilige Heimatsteuerbehörde 
melden, die die Informationen an die jeweiligen Steuerbehörden der Ansässigkeitsstaaten der Anleger 
weiterleiten. 

20.i Allgemeiner Hinweis 

Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus. Sie richten sich an in 
Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige 
Personen. Es kann jedoch keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich die steuerliche Beurteilung 
durch Gesetzgebung, Rechtsprechung oder Erlasse der Finanzverwaltung nicht ändert. 

21. Wirtschaftsprüfer 
Mit der Prüfung des Fonds und des Jahresberichts ist die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Europa-Allee 91, 60486 Frankfurt am Main, beauftragt. 

Der Wirtschaftsprüfer prüft den Jahresbericht des Fonds. Das Ergebnis der Prüfung hat der Wirtschafts-
prüfer in einem besonderen Vermerk zusammenzufassen; der Vermerk ist in vollem Wortlaut im Jahres-
bericht wiederzugeben. Bei der Prüfung hat der Wirtschaftsprüfer auch festzustellen, ob bei der Verwal-
tung des Fonds die Vorschriften des KAGB sowie die Bestimmungen der Anlagebedingungen beachtet 
worden sind. Der Wirtschaftsprüfer hat den Bericht über die Prüfung des Fonds bei der BaFin einzu-
reichen. 

22. Dienstleister 
Unternehmen, die von der Gesellschaft ausgelagerte Funktionen übernehmen, sind unter Gliederungs-
punkt „Auslagerung“ dargestellt. Darüber hinaus hat die Gesellschaft keine für die Fondsverwaltung re-
levante Dienstleister beauftragt. 
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23. Zahlungen an die Anleger / Verbreitung der Berichte und sonstigen  
Informationen 

Durch die Beauftragung der Verwahrstelle ist sichergestellt, dass die Anleger die Ausschüttungen erhal-
ten und dass Anteile zurückgenommen werden. Die in diesem Verkaufsprospekt erwähnten Anlegerin-
formationen können auf dem im Abschnitt „Grundlagen – Verkaufsunterlagen und Offenlegung von In-
formationen„ angegebenen Wege bezogen werden. Darüber hinaus sind diese Unterlagen auch bei der 
Verwahrstelle und unter www.metzler.com zu erhalten. 

24. Zusätzliche Informationen für Anleger in der Republik Österreich 
Kontakt- und Informationsstelle in der Republik Österreich gemäß den Bestimmungen nach EU-Richtlinie 
2019/1160 Art. 92: 

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG 
Am Belvedere 1 
1100 Wien 
Österreich 

E-Mail: foreignfunds0540@erstebank.at 

Bei der Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG sind folgende Unterlagen für Anteilseigner kos-
tenfrei erhältlich bzw. können in den Geschäftsräumen der Kontaktstelle an der oben angegebenen Ad-
resse eingesehen werden: 

◼ Basisinformationsblatt 

◼ Verkaufsprospekt mit der geltenden Fassung der Anlagebedingungen 

◼ Letzter Jahresbericht 

◼ Halbjahresbericht 

◼ Sonstige Angaben und Unterlagen 

Dort können auch der Ausgabe- und Rücknahmepreis angefragt werden. 

Folgende Fonds der Gesellschaft sind zum öffentlichen Vertrieb in Österreich zugelassen: 

◼ Metzler Corporate Bonds A ISIN DE000A0RBZB5 

◼ Metzler Corporate Bonds C ISIN DE000A40MT47 

◼ Metzler German Smaller Companies A ISIN DE0009752238 

◼ Metzler German Smaller Companies B ISIN DE000A1C6919 

◼ Metzler Global Growth Sustainability ISIN DE0009752253 

◼ Metzler Wertsicherungsfonds 93 A ISIN DE000A0MY0U9 

◼ Metzler Wertsicherungsfonds 93 B ISIN DE000A1JSXR5 

http://www.metzler.com/
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◼ Metzler Wertsicherungsfonds 93 C ISIN DE000A0H1AG2 

◼ Metzler Wertsicherungsfonds 96 TR ISIN DE000A0YJMR8 

◼ Metzler Wertsicherungsfonds 96 B ISIN DE000A1T6KX0 

◼ Metzler Wertsicherungsfonds 96 C ISIN DE000A1T6KY8 

◼ Metzler Multi Asset Defensive A ISIN DE000A1J16U3 

◼ Metzler Multi Asset Defensive B ISIN DE000A1T6K09 

◼ Metzler Multi Asset A ISIN DE000A1J16W9 

◼ Metzler Multi Asset B ISIN DE000A1T6K17 

◼ Metzler Multi Asset Dynamic A ISIN DE000A1J16Y5 

◼ Metzler Multi Asset Dynamic B ISIN DE000A1T6K25 

◼ Metzler Global Ethical Values A ISIN DE000A2QGBH0 

◼ Metzler Premium Aktien Global A ISIN DE000A0Q2TS4 

◼ Metzler Premium Aktien Global B ISIN DE000A0Q2TT2 

◼ Metzler Premium Aktien Global C ISIN DE000A0Q2TU0 

◼ Metzler Premium Aktien Global D ISIN DE000A2DR3Q9 

◼ Metzler Premium Aktien Global E ISIN DE 000A40MT21 

◼ Metzler Premium Aktien Global ESG B ISIN DE000A2QMS32 

◼ Metzler Premium Aktien Global ESG C ISIN DE000A2QMS40 

◼ Metzler Premium Aktien Global ESG D ISIN DE000A2QMS57 

◼ Metzler Premium Aktien Global ESG E ISIN DE000A2QMS65 

◼ Metzler Premium Aktien Global ESG F ISIN DE000A2QMS73 

◼ Metzler Premium Aktien Global ESG G ISIN DE000A2QMS81 

◼ Metzler Premium Aktien Global ESG H ISIN DE000A2QMS99 

◼ Metzler Premium Aktien Global ESG I ISIN DE000A2QMXA7 

◼ Metzler Premium Aktien Global ESG J ISIN DE000A2QMXB5 

25. Weitere von der Gesellschaft verwaltete Investmentvermögen 
Von der Gesellschaft werden noch folgende Publikumsinvestmentvermögen verwaltet, die nicht Inhalt 
dieses Verkaufsprospekts sind: 
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Aktienfonds 

◼ Metzler European Equities 

◼ Metzler Global Ethical Values 

◼ Metzler Global Growth Sustainability 

◼ Metzler Premium Aktien Global 

◼ Metzler Premium Aktien Global ESG 

◼ Metzler Premium Aktien Global Kirche 

◼ RWS-Aktienfonds 

◼ RWS-DYNAMIK 

Rentenfonds 

◼ Metzler Basisportfolio 1 

◼ Metzler Basisportfolio 2 

◼ Metzler Basisportfolio 3 

◼ Metzler Corporate Bonds  

◼ Metzler Euro Renten Defensiv 

Wertsicherungsfonds 

◼ Metzler Wertsicherungsfonds 93 

◼ Metzler Wertsicherungsfonds 96 

Mischfonds 

◼ Argentum Dynamic Future 

◼ Argentum Performance Navigator 

◼ Argentum Stabilitäts-Portfolio 

◼ Metzler Multi Asset Defensive 

◼ Metzler Multi Asset Dynamic 

◼ Metzler Multi Asset  

◼ United Investment MultiAsset Dynamic 

◼ RWS-ERTRAG 

Die Gesellschaft verwaltet zudem eine dreistellige Anzahl von Spezial-AIF mit festen Anlagebedingungen 
nach deutschem Recht. 
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26. Allgemeine Anlagebedingungen 
Allgemeine Anlagebedingungen zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen den Anlegern und der 
Metzler Asset Management GmbH, (Frankfurt am Main), (nachstehend „Gesellschaft“ genannt) für die 
von der Gesellschaft verwalteten Sondervermögen gemäß der OGAW-Richtlinie, die nur in Verbindung 
mit den für das jeweilige OGAW-Sondervermögen aufgestellten „Besonderen Anlagebedingungen“ gel-
ten. 

§ 1 Grundlagen 

1. Die Gesellschaft ist eine OGAW-Kapitalverwaltungsgesellschaft und unterliegt den Vorschriften des 
Kapitalanlagegesetzbuchs („KAGB“). 

2. Die Gesellschaft legt das bei ihr eingelegte Geld im eigenen Namen für gemeinschaftliche Rechnung 
der Anleger nach dem Grundsatz der Risikomischung in den nach dem KAGB zugelassenen Vermö-
gensgegenständen gesondert vom eigenen Vermögen in Form eines OGAW-Sondervermögens an. 

3. Der Geschäftszweck des OGAW-Sondervermögens ist auf die Kapitalanlage gemäß einer festgeleg-
ten Anlagestrategie im Rahmen einer kollektiven Vermögensverwaltung mittels der bei ihm eingeleg-
ten Mittel beschränkt; eine operative Tätigkeit und eine aktive unternehmerische Bewirtschaftung der 
gehaltenen Vermögensgegenstände ist ausgeschlossen. 

4. Das Rechtsverhältnis zwischen Gesellschaft und dem Anleger richtet sich nach den Allgemeinen An-
lagebedingungen („AABen“) und Besonderen Anlagebedingungen („BABen“) des OGAW-
Sondervermögens und dem KAGB. 

§ 2 Verwahrstelle 

1. Die Gesellschaft bestellt für das OGAW-Sondervermögen ein Kreditinstitut als Verwahrstelle; die Ver-
wahrstelle handelt unabhängig von der Gesellschaft und ausschließlich im Interesse der Anleger. 

2. Die Aufgaben und Pflichten der Verwahrstelle richten sich nach dem mit der Gesellschaft geschlos-
senen Verwahrstellenvertrag, nach dem KAGB und den Anlagebedingungen.  

3. Die Verwahrstelle kann Verwahraufgaben nach Maßgabe des § 73 KAGB auf ein anderes Unterneh-
men („Unterverwahrer“) auslagern. Näheres hierzu enthält der Verkaufsprospekt.  

4. Die Verwahrstelle haftet gegenüber dem OGAW-Sondervermögen oder gegenüber den Anlegern für 
das Abhandenkommen eines verwahrten Finanzinstrumentes im Sinne des § 72 Absatz 1 Nr. 1 KAGB 
durch die Verwahrstelle oder durch einen Unterverwahrer, dem die Verwahrung von Finanzinstru-
menten nach § 73 Absatz 1 KAGB übertragen wurde. Die Verwahrstelle haftet nicht, wenn sie nach-
weisen kann, dass das Abhandenkommen auf äußere Ereignisse zurückzuführen ist, deren Konse-
quenzen trotz aller angemessenen Gegenmaßnahmen unabwendbar waren. Weitergehende Ansprü-
che, die sich aus den Vorschriften des bürgerlichen Rechts auf Grund von Verträgen oder unerlaubten 
Handlungen ergeben, bleiben unberührt. Die Verwahrstelle haftet auch gegenüber dem OGAW-
Sondervermögen oder den Anlegern für sämtliche sonstigen Verluste, die diese dadurch erleiden, 
dass die Verwahrstelle fahrlässig oder vorsätzlich ihre Verpflichtungen nach den Vorschriften des 
KAGB nicht erfüllt. Die Haftung der Verwahrstelle bleibt von einer etwaigen Übertragung der Ver-
wahraufgaben nach Absatz 3 Satz 1 unberührt. 

§ 3 Fondsverwaltung 

1. Die Gesellschaft erwirbt und verwaltet die Vermögensgegenstände im eigenen Namen für gemein-
schaftliche Rechnung der Anleger mit der gebotenen Sachkenntnis, Redlichkeit, Sorgfalt und Gewis-
senhaftigkeit. Sie handelt bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben unabhängig von der Verwahrstelle 
und ausschließlich im Interesse der Anleger. 
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2. Die Gesellschaft ist berechtigt, mit dem von den Anlegern eingelegten Geld die Vermögensgegen-
stände zu erwerben, diese wieder zu veräußern und den Erlös anderweitig anzulegen; sie ist ferner 
ermächtigt, alle sich aus der Verwaltung der Vermögensgegenstände ergebenden sonstigen Rechts-
handlungen vorzunehmen. 

3. Die Gesellschaft darf für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger weder Gelddarlehen gewähren 
noch Verpflichtungen aus einem Bürgschafts- oder einem Garantievertrag eingehen; sie darf keine 
Vermögensgegenstände nach Maßgabe der §§ 193, 194 und 196 KAGB verkaufen, die im Zeitpunkt 
des Geschäftsabschlusses nicht zum OGAW-Sondervermögen gehören. § 197 KAGB bleibt unbe-
rührt. 

§ 4 Anlagegrundsätze 

Das OGAW-Sondervermögen wird unmittelbar oder mittelbar nach dem Grundsatz der Risikomischung 
angelegt. Die Gesellschaft soll für das OGAW-Sondervermögen nur solche Vermögensgegenstände er-
werben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Sie bestimmt in den BABen, welche Vermö-
gensgegenstände für das OGAW-Sondervermögen erworben werden dürfen. 

§ 5 Wertpapiere 

1. Sofern die BABen keine weiteren Einschränkungen vorsehen, darf die Gesellschaft vorbehaltlich des 
§ 198 KAGB für Rechnung des OGAW-Sondervermögens Wertpapiere nur erwerben, wenn: 

a) sie an einer Börse in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zum Handel zugelassen oder 
in einem dieser Staaten an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbe-
zogen sind, 

b) sie ausschließlich an einer Börse außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder au-
ßerhalb der anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
zum Handel zugelassen oder in einem dieser Staaten an einem anderen organisierten Markt zu-
gelassen oder in diesen einbezogen sind, sofern die Wahl dieser Börse oder dieses organisierten 
Marktes von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („Bundesanstalt“) zugelassen 
ist4,  

c) ihre Zulassung an einer Börse in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem an-
deren Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zum Handel oder 
ihre Zulassung an einem organisierten Markt oder ihre Einbeziehung in diesen Markt in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum nach den Ausgabebedingungen zu beantragen ist, sofern die 
Zulassung oder Einbeziehung dieser Wertpapiere innerhalb eines Jahres nach ihrer Ausgabe er-
folgt, 

d) ihre Zulassung an einer Börse zum Handel oder ihre Zulassung an einem organisierten Markt oder 
die Einbeziehung in diesen Markt außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder 
außerhalb der anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
nach den Ausgabebedingungen zu beantragen ist, sofern die Wahl dieser Börse oder dieses or-
ganisierten Marktes von der Bundesanstalt zugelassen ist und die Zulassung oder Einbeziehung 
dieser Wertpapiere innerhalb eines Jahres nach ihrer Ausgabe erfolgt, 

e) sie Aktien sind, die dem OGAW-Sondervermögen bei einer Kapitalerhöhung aus Gesellschafts-
mitteln zustehen, 

 

4  Die „Liste der zugelassenen Börsen und der anderen organisierten Märkte gemäß § 193 Absatz 1 Nr. 2 und 4 
KAGB“ wird auf der Internetseite der Bundesanstalt veröffentlicht (http://www.bafin.de). 
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f) sie in Ausübung von Bezugsrechten, die zum OGAW-Sondervermögen gehören, erworben wer-
den, 

g) sie Anteile an geschlossenen Fonds sind, die die in § 193 Absatz 1 Satz 1 Nr. 7 KAGB genannten 
Kriterien erfüllen, 

h) sie Finanzinstrumente sind, die die in § 193 Absatz 1 Satz 1 Nr. 8 KAGB genannten Kriterien er-
füllen. 

2. Der Erwerb von Wertpapieren nach Satz 1 Buchstaben a) bis d) darf nur erfolgen, wenn zusätzlich die 
Voraussetzungen des § 193 Absatz 1 Satz 2 KAGB erfüllt sind. Erwerbbar sind auch Bezugsrechte, 
die aus Wertpapieren herrühren, welche ihrerseits nach diesem § 5 erwerbbar sind. 

§ 6 Geldmarktinstrumente 

1. Sofern die BABen keine weiteren Einschränkungen vorsehen, darf die Gesellschaft vorbehaltlich des 
§ 198 KAGB für Rechnung des OGAW-Sondervermögens Instrumente, die üblicherweise auf dem 
Geldmarkt gehandelt werden, sowie verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs für 
das OGAW-Sondervermögen eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen haben, deren Verzin-
sung nach den Ausgabebedingungen während ihrer gesamten Laufzeit regelmäßig, mindestens aber 
einmal in 397 Tagen, marktgerecht angepasst wird oder deren Risikoprofil dem Risikoprofil solcher 
Wertpapiere entspricht („Geldmarktinstrumente“), erwerben. Geldmarktinstrumente dürfen für das 
OGAW-Sondervermögen nur erworben werden, wenn sie 

a) an einer Börse in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertrags-
staat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zum Handel zugelassen oder dort 
an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, 

b) ausschließlich an einer Börse außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder außer-
halb der anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zum 
Handel zugelassen oder dort an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen 
einbezogen sind, sofern die Wahl dieser Börse oder dieses organisierten Marktes von der Bun-
desanstalt zugelassen ist5, 

c) von der Europäischen Union, dem Bund, einem Sondervermögen des Bundes, einem Land, einem 
anderen Mitgliedstaat oder einer anderen zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen Gebietskör-
perschaft oder der Zentralbank eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, der Europäischen 
Zentralbank oder der Europäischen Investitionsbank, einem Drittstaat oder, sofern dieser ein Bun-
desstaat ist, einem Gliedstaat dieses Bundesstaates oder von einer internationalen öffentlich-
rechtlichen Einrichtung, der mindestens ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehört, be-
geben oder garantiert werden,  

d) von einem Unternehmen begeben werden, dessen Wertpapiere auf den unter den Buchstaben a) 
und b) bezeichneten Märkten gehandelt werden,  

e) von einem Kreditinstitut, das nach den im Recht der Europäischen Union festgelegten Kriterien 
einer Aufsicht unterstellt ist, oder einem Kreditinstitut, das Aufsichtsbestimmungen, die nach Auf-
fassung der Bundesanstalt denjenigen des Rechts der Europäischen Union gleichwertig sind, un-
terliegt und diese einhält, begeben oder garantiert werden, oder 

f) von anderen Emittenten begeben werden und diese den Anforderungen des § 194 Absatz 1 
Satz 1 Nr. 6 KAGB entsprechen. 

 

5  Siehe Fußnote 1. 
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2. Geldmarktinstrumente im Sinne des Absatzes 1 dürfen nur erworben werden, wenn sie die jeweiligen 
Voraussetzungen des § 194 Absatz 2 und 3 KAGB erfüllen. 

§ 7 Bankguthaben 

Die Gesellschaft darf für Rechnung des OGAW-Sondervermögens Bankguthaben halten, die eine Laufzeit 
von höchstens zwölf Monaten haben. Die auf Sperrkonten zu führenden Guthaben können bei einem 
Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat 
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum unterhalten werden; die Guthaben können 
auch bei einem Kreditinstitut mit Sitz in einem Drittstaat, dessen Aufsichtsbestimmungen nach Auffas-
sung der Bundesanstalt denjenigen des Rechts der Europäischen Union gleichwertig sind, gehalten wer-
den. Sofern in den BABen nichts anderes bestimmt ist, können die Bankguthaben auch auf Fremdwäh-
rung lauten. 

§ 8 Investmentanteile 

1. Sofern in den BABen nichts Anderweitiges bestimmt ist, kann die Gesellschaft für Rechnung des 
OGAW-Sondervermögens Anteile an Investmentvermögen gemäß der Richtlinie 2009/65/EG (OGAW) 
erwerben. Anteile an anderen inländischen Sondervermögen und Investmentaktiengesellschaften mit 
veränderlichem Kapital sowie Anteile an offenen EU-AIF und ausländischen offenen AIF, können er-
worben werden, sofern sie die Anforderungen des § 196 Absatz 1 Satz 2 KAGB erfüllen. 

2. Anteile an inländischen Sondervermögen und Investmentaktiengesellschaften mit veränderlichem 
Kapital, an EU-OGAW, an offenen EU-AIF und an ausländischen offenen AIF, darf die Gesellschaft 
nur erwerben, wenn nach den Anlagebedingungen oder der Satzung der Kapitalverwaltungsgesell-
schaft, der Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital, des EU-Investmentvermögens, 
der EU-Verwaltungsgesellschaft, des ausländischen AIF oder der ausländischen AIF-
Verwaltungsgesellschaft insgesamt höchstens 10 % des Wertes ihres Vermögens in Anteilen an an-
deren inländischen Sondervermögen, Investmentaktiengesellschaften mit veränderlichem Kapital, of-
fenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen AIF angelegt werden dürfen. 

§ 9 Derivate 

1. Sofern in den BABen nichts Anderweitiges bestimmt ist, kann die Gesellschaft im Rahmen der Ver-
waltung des OGAW-Sondervermögens Derivate gemäß § 197 Absatz 1 Satz 1 KAGB und Finanzin-
strumente mit derivativer Komponente gemäß § 197 Absatz 1 Satz 2 KAGB einsetzen. Sie darf – der 
Art und dem Umfang der eingesetzten Derivate und Finanzinstrumente mit derivativer Komponente 
entsprechend – zur Ermittlung der Auslastung der nach § 197 Absatz 2 KAGB festgesetzten Marktri-
sikogrenze für den Einsatz von Derivaten und Finanzinstrumenten mit derivativer Komponente ent-
weder den einfachen oder den qualifizierten Ansatz im Sinne der gemäß § 197 Absatz 3 KAGB erlas-
senen „Verordnung über Risikomanagement und Risikomessung beim Einsatz von Derivaten, Wert-
papier-Darlehen und Pensionsgeschäften in Investmentvermögen nach dem Kapitalanlagegesetz-
buch“ („DerivateV“) nutzen; das Nähere regelt der Verkaufsprospekt. 

2. Sofern die Gesellschaft den einfachen Ansatz nutzt, darf sie regelmäßig nur Grundformen von Deri-
vaten und Finanzinstrumenten mit derivativer Komponente oder Kombinationen aus diesen Deriva-
ten, Finanzinstrumenten mit derivativer Komponente sowie gemäß § 197 Absatz 1 Satz 1 KAGB zu-
lässigen Basiswerten im OGAW-Sondervermögen einsetzen. Komplexe Derivate mit gemäß § 197 
Absatz 1 Satz 1 KAGB zulässigen Basiswerten dürfen nur zu einem vernachlässigbaren Anteil einge-
setzt werden. Der nach Maßgabe von § 16 DerivateV zu ermittelnde Anrechnungsbetrag des OGAW-
Sondervermögens für das Marktrisiko darf zu keinem Zeitpunkt den Wert des Sondervermögens 
übersteigen. Grundformen von Derivaten sind: 

a) Terminkontrakte auf die Basiswerte nach § 197 Absatz 1 KAGB mit der Ausnahme von Invest-
mentanteilen nach § 196 KAGB; 



 

Metzler German Smaller Companies  Seite 81 

 

b) Optionen oder Optionsscheine auf die Basiswerte nach § 197 Absatz 1 KAGB mit der Ausnahme 
von Investmentanteilen nach § 196 KAGB und auf Terminkontrakte nach Buchstabe a), wenn sie 
die folgenden Eigenschaften aufweisen: 

aa) eine Ausübung ist entweder während der gesamten Laufzeit oder zum Ende der Laufzeit mög-
lich und 

bb) der Optionswert hängt zum Ausübungszeitpunkt linear von der positiven oder negativen Dif-
ferenz zwischen Basispreis und Marktpreis des Basiswerts ab und wird null, wenn die Diffe-
renz das andere Vorzeichen hat; 

c) Zinsswaps, Währungsswaps oder Zins-Währungsswaps; 

d) Optionen auf Swaps nach Buchstabe c), sofern sie die in Buchstabe b) unter Buchstaben aa) und 
bb) beschriebenen Eigenschaften aufweisen („Swaptions“); 

e) Credit Default Swaps, die sich auf einen einzelnen Basiswert beziehen (Single Name Credit Default 
Swaps). 

3. Sofern die Gesellschaft den qualifizierten Ansatz nutzt, darf sie – vorbehaltlich eines geeigneten Risi-
komanagementsystems – in jegliche Finanzinstrumente mit derivativer Komponente oder Derivate 
investieren, die von einem gemäß § 197 Absatz 1 Satz 1 KAGB zulässigen Basiswert abgeleitet sind. 
Hierbei darf der dem OGAW-Sondervermögen zuzuordnende potenzielle Risikobetrag für das Markt-
risiko („Risikobetrag“) zu keinem Zeitpunkt das Zweifache des potenziellen Risikobetrags für das 
Marktrisiko des zugehörigen Vergleichsvermögens gemäß § 9 der DerivateV übersteigen.  

4. Unter keinen Umständen darf die Gesellschaft bei diesen Geschäften von den in den Anlagebedin-
gungen oder von den im Verkaufsprospekt genannten Anlagegrundsätzen und -grenzen abweichen.  

5. Die Gesellschaft wird Derivate und Finanzinstrumente mit derivativer Komponente zum Zwecke der 
Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen einsetzen, 
wenn und soweit sie dies im Interesse der Anleger für geboten hält. 

6. Bei der Ermittlung der Marktrisikogrenze für den Einsatz von Derivaten und Finanzinstrumenten mit 
derivativer Komponente darf die Gesellschaft jederzeit gemäß § 6 Satz 3 der DerivateV zwischen dem 
einfachen und dem qualifizierten Ansatz wechseln. Der Wechsel bedarf nicht der Genehmigung durch 
die Bundesanstalt, die Gesellschaft hat den Wechsel jedoch unverzüglich der Bundesanstalt anzuzei-
gen und im nächstfolgenden Halbjahres- oder Jahresbericht bekannt zu machen. 

7. Beim Einsatz von Derivaten und Finanzinstrumenten mit derivativer Komponente wird die Gesell-
schaft die DerivateV beachten. 

§ 10 Sonstige Anlageinstrumente 

Sofern in den BABen nichts Anderweitiges bestimmt ist, kann die Gesellschaft für Rechnung des OGAW-
Sondervermögens bis zu 10 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens in Sonstige Anlageinstrumente 
gemäß § 198 KAGB anlegen. 

§ 11 Emittentengrenzen und Anlagegrenzen  

1. Bei der Verwaltung hat die Gesellschaft die im KAGB, in der DerivateV und in den Anlagebedingungen 
festgelegten Grenzen und Beschränkungen zu beachten. 

2. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente einschließlich der in Pension genommenen Wertpapiere und 
Geldmarktinstrumente desselben Emittenten dürfen bis zu 5 % des Wertes des OGAW-
Sondervermögens erworben werden; in diesen Werten dürfen jedoch bis zu 10 % des Wertes des 
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OGAW-Sondervermögens angelegt werden, wenn dies in den BABen vorgesehen ist und der Ge-
samtwert der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dieser Emittenten 40 % des Wertes des 
OGAW-Sondervermögens nicht übersteigt. Die Emittenten von Wertpapieren und Geldmarktinstru-
menten sind auch dann im Rahmen der in Satz 1 genannten Grenzen zu berücksichtigen, wenn die 
von diesen emittierten Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mittelbar über andere im OGAW ent-
haltenen Wertpapiere, die an deren Wertentwicklung gekoppelt sind, erworben werden. 

3. Die Gesellschaft darf in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente, 
die vom Bund, einem Land, der Europäischen Union, einem Mitgliedstaat der Europäischen Union 
oder seinen Gebietskörperschaften, einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europä-
ischen Wirtschaftsraum, einem Drittstaat oder von einer internationalen Organisation, der mindestens 
ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehört, ausgegeben oder garantiert worden sind, jeweils 
bis zu 35 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens anlegen. 

4. In Pfandbriefen und Kommunalschuldverschreibungen sowie Schuldverschreibungen, die von Kredit-
instituten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat 
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ausgegeben worden sind, darf die Gesell-
schaft jeweils bis zu 25 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens anlegen, wenn die Kreditinsti-
tute aufgrund gesetzlicher Vorschriften zum Schutz der Inhaber dieser Schuldverschreibungen einer 
besonderen öffentlichen Aufsicht unterliegen und die mit der Ausgabe der Schuldverschreibungen 
aufgenommenen Mittel nach den gesetzlichen Vorschriften in Vermögenswerten angelegt werden, 
die während der gesamten Laufzeit der Schuldverschreibungen die sich aus ihnen ergebenden Ver-
bindlichkeiten ausreichend decken und die bei einem Ausfall des Emittenten vorrangig für die fällig 
werdenden Rückzahlungen und die Zahlung der Zinsen bestimmt sind. Legt die Gesellschaft mehr als 
5 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens in Schuldverschreibungen desselben Emittenten nach 
Satz 1 an, so darf der Gesamtwert dieser Schuldverschreibungen 80 % des Wertes des OGAW-
Sondervermögens nicht übersteigen. 

5. Die Grenze in Absatz 3 darf für Wertpapiere und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten nach 
Maßgabe von § 206 Absatz 2 KAGB überschritten werden, sofern die BABen dies unter Angabe der 
betreffenden Emittenten vorsehen. In diesen Fällen müssen die für Rechnung des OGAW-
Sondervermögens gehaltenen Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aus mindestens sechs ver-
schiedenen Emissionen stammen, wobei nicht mehr als 30 % des Wertes des OGAW-
Sondervermögens in einer Emission gehalten werden dürfen. 

6. Die Gesellschaft darf nur bis zu 20 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens in Bankguthaben 
nach Maßgabe des § 195 KAGB bei demselben Kreditinstitut anlegen. 

7. Die Gesellschaft hat sicherzustellen, dass eine Kombination aus: 

a) Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten, die von ein und derselben Einrichtung begeben wer-
den, 

b) Einlagen bei dieser Einrichtung und 

c) Anrechnungsbeträgen für das Kontrahentenrisiko der mit dieser Einrichtung eingegangenen Ge-
schäfte,  

20 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens nicht übersteigt. Satz 1 gilt für die in Absatz 3 und 4 
genannten Emittenten und Garantiegeber mit der Maßgabe, dass die Gesellschaft sicherzustellen hat, 
dass eine Kombination der in Satz 1 genannten Vermögensgegenstände und Anrechnungsbeträge 
35 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens nicht übersteigt. Die jeweiligen Einzelobergrenzen 
bleiben in beiden Fällen unberührt. 
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8. Die in Absatz 3 und 4 genannten Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktin-
strumente werden bei der Anwendung der in Absatz 2 genannten Grenzen von 40 % nicht berück-
sichtigt. Die in den Absätzen 2 bis 4 und Absätzen 6 bis 7 genannten Grenzen dürfen abweichend 
von der Regelung in Absatz 7 nicht kumuliert werden. 

9. Die Gesellschaft darf in Anteilen an einem einzigen Investmentvermögen nach Maßgabe des § 196 
Absatz 1 KAGB nur bis zu 20 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens anlegen. In Anteilen an 
Investmentvermögen nach Maßgabe des § 196 Absatz 1 Satz 2 KAGB darf die Gesellschaft insgesamt 
nur bis zu 30 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens anlegen. Die Gesellschaft darf für Rech-
nung des OGAW-Sondervermögens nicht mehr als 25 % der ausgegebenen Anteile eines anderen 
offenen inländischen, EU- oder ausländischen Investmentvermögens, das nach dem Grundsatz der 
Risikomischung in Vermögensgegenstände im Sinne der §§ 192 bis 198 KAGB angelegt ist, erwer-
ben. 

§ 12 Verschmelzung 

1. Die Gesellschaft darf nach Maßgabe der §§ 181 bis 191 KAGB 

a) sämtliche Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten dieses OGAW-Sondervermögens auf 
ein anderes bestehendes oder ein neues, dadurch gegründetes OGAW-Sondervermögen oder ei-
nen EU-OGAW oder eine OGAW-Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital über-
tragen;  

b) sämtliche Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten eines anderen offenen Publikumsin-
vestmentvermögens in dieses OGAW-Sondervermögen aufnehmen.  

2. Die Verschmelzung bedarf der Genehmigung der jeweils zuständigen Aufsichtsbehörde. Die Einzel-
heiten des Verfahrens ergeben sich aus den §§ 182 bis 191 KAGB. 

3. Das OGAW-Sondervermögen darf nur mit einem Publikumsinvestmentvermögen verschmolzen wer-
den, das kein OGAW ist, wenn das übernehmende oder neugegründete Investmentvermögen weiter-
hin ein OGAW ist. Verschmelzungen eines EU-OGAW auf das OGAW-Sondervermögen können dar-
über hinaus gemäß den Vorgaben des Artikels 2 Absatz 1 Buchstabe p Ziffer iii der Richtlinie 
2009/65/EG erfolgen. 

§ 13 Wertpapier-Darlehen 

1. Die Gesellschaft darf für Rechnung des OGAW-Sondervermögens einem Wertpapier-Darlehensneh-
mer gegen ein marktgerechtes Entgelt nach Übertragung ausreichender Sicherheiten gemäß § 200 
Absatz 2 KAGB ein jederzeit kündbares Wertpapier-Darlehen gewähren. Der Kurswert der zu übertra-
genden Wertpapiere darf zusammen mit dem Kurswert der für Rechnung des OGAW-
Sondervermögens demselben Wertpapier-Darlehensnehmer einschließlich konzernangehöriger Un-
ternehmen im Sinne des § 290 HGB bereits als Wertpapier-Darlehen übertragenen Wertpapiere 10 % 
des Wertes des OGAW-Sondervermögens nicht übersteigen.  

2. Werden die Sicherheiten für die übertragenen Wertpapiere vom Wertpapier-Darlehensnehmer in Gut-
haben erbracht, müssen die Guthaben auf Sperrkonten gemäß § 200 Absatz 2 Satz 3 Nr. 1 KAGB 
unterhalten werden. Alternativ darf die Gesellschaft von der Möglichkeit Gebrauch machen, diese 
Guthaben in der Währung des Guthabens in folgende Vermögensgegenstände anzulegen: 

a) in Schuldverschreibungen, die eine hohe Qualität aufweisen und die vom Bund, einem Land, der 
Europäischen Union, einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörper-
schaften, einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
oder einem Drittstaat ausgegeben worden sind, 
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b) in Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur entsprechend den von der Bundesanstalt auf 
Grundlage von § 4 Absatz 2 KAGB erlassenen Richtlinien oder 

c) im Wege eines umgekehrten Pensionsgeschäftes mit einem Kreditinstitut, das die jederzeitige 
Rückforderung des aufgelaufenen Guthabens gewährleistet. 

Die Erträge aus der Anlage der Sicherheiten stehen dem OGAW-Sondervermögen zu. 

3. Die Gesellschaft kann sich auch eines von einer Wertpapiersammelbank organisierten Systems zur 
Vermittlung und Abwicklung der Wertpapier-Darlehen bedienen, das von den Anforderungen nach 
§ 200 Absatz 1 Satz 3 KAGB abweicht, wenn von dem jederzeitigen Kündigungsrecht nach Absatz 1 
nicht abgewichen wird. 

4. Sofern in den BABen nichts Anderweitiges bestimmt ist, darf die Gesellschaft Wertpapier-Darlehen 
auch in Bezug auf Geldmarktinstrumente und Investmentanteile gewähren, sofern diese Vermögens-
gegenstände für das OGAW-Sondervermögen erwerbbar sind. Die Regelungen der Absätze 1 bis 3 
gelten hierfür sinngemäß. 

§ 14 Pensionsgeschäfte 

1. Die Gesellschaft darf für Rechnung des OGAW-Sondervermögens jederzeit kündbare Wertpapier-
Pensionsgeschäfte im Sinne von § 340b Absatz 2 Handelsgesetzbuch gegen Entgelt mit Kreditinsti-
tuten oder Finanzdienstleistungsinstituten auf der Grundlage standardisierter Rahmenverträge ab-
schließen. 

2. Die Pensionsgeschäfte müssen Wertpapiere zum Gegenstand haben, die nach den Anlagebedingun-
gen für das OGAW-Sondervermögen erworben werden dürfen. 

3. Die Pensionsgeschäfte dürfen höchstens eine Laufzeit von 12 Monaten haben. 

4. Sofern in den BABen nichts Anderweitiges bestimmt ist, darf die Gesellschaft Pensionsgeschäfte 
auch in Bezug auf Geldmarktinstrumente und Investmentanteile abschließen, sofern diese Vermö-
gensgegenstände für das OGAW-Sondervermögen erwerbbar sind. Die Regelungen der Absätze 1 
bis 3 gelten hierfür sinngemäß. 

§ 15 Kreditaufnahme 

Die Gesellschaft darf für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger kurzfristige Kredite bis zur Höhe von 
10 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens aufnehmen, wenn die Bedingungen der Kreditaufnahme 
marktüblich sind und die Verwahrstelle der Kreditaufnahme zustimmt.  

§ 16 Anteile 

1. Die Anteile am Sondervermögen lauten auf den Inhaber und werden in Anteilscheinen verbrieft oder 
als elektronische Anteilscheine begeben. 

2. Verbriefte Anteilscheine werden in einer Sammelurkunde verbrieft; die Ausgabe von Einzelurkunden 
ist ausgeschlossen. Mit dem Erwerb eines Anteils am Sondervermögen erwirbt der Anleger einen 
Miteigentumsanteil an der Sammelurkunde. Dieser ist übertragbar, soweit in den BABen nichts Ab-
weichendes geregelt ist. 

3. Die Anteile können verschiedene Ausgestaltungsmerkmale, insbesondere hinsichtlich der Ertragsver-
wendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahmeabschlags, der Währung des Anteilwertes, der 
Verwaltungsvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale (Anteil-
klassen) haben. Die Einzelheiten sind in den BABen festgelegt. 



 

Metzler German Smaller Companies  Seite 85 

 

§ 17 Ausgabe und Rücknahme von Anteilen, Beschränkung und Aussetzung der Rücknahme 

1. Die Anzahl der ausgegebenen Anteile ist grundsätzlich nicht beschränkt. Die Gesellschaft behält sich 
vor, die Ausgabe von Anteilen vorübergehend oder vollständig einzustellen. 

2. Die Anteile können bei der Gesellschaft, der Verwahrstelle oder durch Vermittlung Dritter erworben 
werden. Die BABen können vorsehen, dass Anteile nur von bestimmten Anlegern erworben und ge-
halten werden dürfen. 

3. Die Anleger können von der Gesellschaft jederzeit die Rücknahme der Anteile verlangen. Die BABen 
können Rückgabefristen vorsehen. Die Gesellschaft ist verpflichtet, die Anteile zum jeweils geltenden 
Rücknahmepreis für Rechnung des OGAW-Sondervermögens zurückzunehmen. Rücknahmestelle ist 
die Verwahrstelle. 

4. Soweit in den BABen nichts Abweichendes geregelt ist, bleibt der Gesellschaft jedoch vorbehalten, 
die Rücknahme von Anteilen für bis zu 15 Arbeitstage zu beschränken, wenn die Rückgabeverlangen 
der Anleger einen Schwellenwert erreichen, ab dem die Rückgabeverlangen aufgrund der Liquiditäts-
situation der Vermögensgegenstände des Sondervermögens nicht mehr im Interesse der Gesamtheit 
der Anleger ausgeführt werden können. Der Schwellenwert ist in den BABen festgelegt. Er beschreibt 
das Rückgabeverlangen prozentual zum Nettoinventarwert des Sondervermögens. In diesem Fall 
wird die Gesellschaft dem Rückgabeverlangen je Anleger nur anteilig entsprechen, im Übrigen entfällt 
die Rücknahmepflicht. Dies bedeutet, dass jede Rücknahmeorder nur anteilig ausgeführt wird. Der 
nicht ausgeführte Teil der Order (Restorder) wird von der Gesellschaft auch nicht zu einem späteren 
Zeitpunkt ausgeführt, sondern verfällt (Pro-Rata-Ansatz mit Verfall der Restorder). Weitere Einzelhei-
ten zum Verfahrensablauf der Rücknahmebeschränkung sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen. 
Die Gesellschaft hat die Beschränkung der Rücknahme der Anteile sowie deren Aufhebung unver-
züglich auf ihrer Internetseite zu veröffentlichen. 

5. Der Gesellschaft bleibt zudem vorbehalten, die Rücknahme der Anteile gemäß § 98 Absatz 2 KAGB 
auszusetzen, wenn außergewöhnliche Umstände vorliegen, die eine Aussetzung unter Berücksichti-
gung der Interessen der Anleger erforderlich erscheinen lassen. 

6. Die Gesellschaft hat die Anleger durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger und darüber hinaus in 
einer hinreichend verbreiteten Wirtschafts- oder Tageszeitung oder in den in dem Verkaufsprospekt 
bezeichneten elektronischen Informationsmedien über die Aussetzung gemäß Absatz 5 und die Wie-
deraufnahme der Rücknahme zu unterrichten. Die Anleger sind über die Aussetzung und Wiederauf-
nahme der Rücknahme der Anteile unverzüglich nach der Bekanntmachung im Bundesanzeiger mit-
tels eines dauerhaften Datenträgers zu unterrichten. 

§ 18 Ausgabe- und Rücknahmepreise, Nettoinventarwert 

1. Soweit in den BABen nichts Abweichendes geregelt ist, werden zur Berechnung des Ausgabe- und 
Rücknahmepreises der Anteile der Nettoinventarwert ermittelt und durch die Zahl der umlaufenden 
Anteile geteilt („Anteilwert“). Der Nettoinventarwert ist die Summe der Verkehrswerte der zu dem 
OGAW-Sondervermögen gehörenden Vermögensgegenstände abzüglich der aufgenommenen Kre-
dite und sonstigen Verbindlichkeiten („Nettoinventarwert“). Werden gemäß § 16 Absatz 3 unter-
schiedliche Anteilklassen für das OGAW-Sondervermögen eingeführt, ist der Anteilwert sowie der 
Ausgabe- und Rücknahmepreis für jede Anteilklasse gesondert zu ermitteln. 

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt gemäß §§ 168 und 169 KAGB und der Kapitalan-
lage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung („KARBV“). 

2. Der Ausgabepreis entspricht dem Anteilwert am OGAW-Sondervermögen, gegebenenfalls zuzüglich 
eines in den BABen festzusetzenden Ausgabeaufschlags gemäß § 165 Absatz 2 Nr. 8 KAGB. Der 
Rücknahmepreis entspricht dem Anteilwert am OGAW-Sondervermögen, gegebenenfalls abzüglich 
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eines in den BABen festzusetzenden Rücknahmeabschlags, ebenfalls gemäß § 165 Absatz 2 Nr. 8 
KAGB. 

3. Der Abrechnungsstichtag für Anteilabrufe und Rücknahmeaufträge ist spätestens der auf den Ein-
gang des Anteilsabrufs- bzw. Rücknahmeauftrags folgende Wertermittlungstag, soweit in den BABen 
nichts anderes bestimmt ist. 

4. Der Nettoinventarwert und die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden an jedem Bankarbeitstag 
ermittelt. Ein Bankarbeitstag ist jeder Kalendertag, der nicht auf einen Samstag, einen Sonntag oder 
auf einen Bankfeiertag in Frankfurt am Main fällt. Sofern es für die Ermittlung des Nettoinventarwer-
tes auf eine tägliche Wertbestimmung ankommt, wird für jeden Tag, der kein Bankarbeitstag ist, der 
Wert des letzten, diesem Tag vorangegangenen Bankarbeitstages herangezogen. Näheres und Ab-
weichungen hiervon können im Verkaufsprospekt geregelt werden. Die anzuwendenden Bankfeier-
tage werden im Voraus im Verkaufsprospekt festgehalten. 

§ 19 Kosten 

In den BABen werden die Aufwendungen und die der Gesellschaft, der Verwahrstelle und Dritten zu-
stehenden Vergütungen, die dem OGAW-Sondervermögen belastet werden können, genannt. Für Ver-
gütungen im Sinne von Satz 1 ist in den BABen darüber hinaus anzugeben, nach welcher Methode, in 
welcher Höhe und aufgrund welcher Berechnung sie zu leisten sind. 

§ 20 Rechnungslegung 

1. Spätestens vier Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres des OGAW-Sondervermögens macht die 
Gesellschaft einen Jahresbericht einschließlich Ertrags- und Aufwandsrechnung gemäß § 101 Ab-
satz 1, 2 und 4 KAGB bekannt. 

2. Spätestens zwei Monate nach der Mitte des Geschäftsjahres macht die Gesellschaft einen Halbjah-
resbericht gemäß § 103 KAGB bekannt. 

3. Wird das Recht zur Verwaltung des OGAW-Sondervermögens während des Geschäftsjahres auf eine 
andere Kapitalverwaltungsgesellschaft übertragen oder das OGAW-Sondervermögen während des 
Geschäftsjahres auf ein anderes OGAW-Sondervermögen, eine OGAW-Investmentaktiengesellschaft 
mit veränderlichem Kapital oder einen EU-OGAW verschmolzen, so hat die Gesellschaft auf den Über-
tragungsstichtag einen Zwischenbericht zu erstellen, der den Anforderungen an einen Jahresbericht 
gemäß Absatz 1 entspricht. 

4. Wird das OGAW-Sondervermögen abgewickelt, hat die Verwahrstelle jährlich sowie auf den Tag, an 
dem die Abwicklung beendet ist, einen Abwicklungsbericht zu erstellen, der den Anforderungen an 
einen Jahresbericht gemäß Absatz 1 entspricht. 

5. Die Berichte sind bei der Gesellschaft und der Verwahrstelle und weiteren Stellen, die im Verkaufs-
prospekt und im Basisinformationsblatt anzugeben sind, erhältlich; sie werden ferner im Bundesan-
zeiger bekannt gemacht. 

§ 21 Kündigung und Abwicklung des OGAW-Sondervermögens 

1. Die Gesellschaft kann die Verwaltung des OGAW-Sondervermögens mit einer Frist von mindestens 
sechs Monaten durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger und darüber hinaus im Jahresbericht 
oder Halbjahresbericht kündigen. Die Anleger sind über eine nach Satz 1 bekannt gemachte Kündi-
gung mittels eines dauerhaften Datenträgers unverzüglich zu unterrichten. 

2. Mit dem Wirksamwerden der Kündigung erlischt das Recht der Gesellschaft, das OGAW-Sonder-
vermögen zu verwalten. In diesem Falle geht das OGAW-Sondervermögen bzw. das Verfügungsrecht 
über das OGAW-Sondervermögen auf die Verwahrstelle über, die es abzuwickeln und an die Anleger 
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zu verteilen hat. Für die Zeit der Abwicklung hat die Verwahrstelle einen Anspruch auf Vergütung 
ihrer Abwicklungstätigkeit sowie auf Ersatz ihrer Aufwendungen, die für die Abwicklung erforderlich 
sind. Mit Genehmigung der Bundesanstalt kann die Verwahrstelle von der Abwicklung und Verteilung 
absehen und einer anderen Kapitalverwaltungsgesellschaft die Verwaltung des OGAW-
Sondervermögens nach Maßgabe der bisherigen Anlagebedingungen übertragen. 

3. Die Gesellschaft hat auf den Tag, an dem ihr Verwaltungsrecht nach Maßgabe des § 99 KAGB er-
lischt, einen Auflösungsbericht zu erstellen, der den Anforderungen an einen Jahresbericht nach § 20 
Absatz 1 entspricht. 

§ 22 Wechsel der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle 

1. Die Gesellschaft kann das Verwaltungs- und Verfügungsrecht über das OGAW-Sondervermögen auf 
eine andere Kapitalverwaltungsgesellschaft übertragen. Die Übertragung bedarf der vorherigen Ge-
nehmigung durch die Bundesanstalt. 

2. Die genehmigte Übertragung wird im Bundesanzeiger und darüber hinaus im Jahresbericht oder 
Halbjahresbericht sowie in den in dem Verkaufsprospekt bezeichneten elektronischen Informations-
medien bekannt gemacht. Die Übertragung wird frühestens drei Monate nach ihrer Bekanntmachung 
im Bundesanzeiger wirksam. 

3. Die Gesellschaft kann die Verwahrstelle für das OGAW-Sondervermögen wechseln. Der Wechsel be-
darf der Genehmigung der Bundesanstalt. 

§ 23 Änderungen der Anlagebedingungen 

1. Die Gesellschaft kann die Anlagebedingungen ändern. 

2. Änderungen der Anlagebedingungen bedürfen der vorherigen Genehmigung durch die Bundesan-
stalt. 

3. Sämtliche vorgesehenen Änderungen werden im Bundesanzeiger und darüber hinaus in einer hinrei-
chend verbreiteten Wirtschafts- oder Tageszeitung oder in den im Verkaufsprospekt bezeichneten 
elektronischen Informationsmedien bekannt gemacht. In einer Veröffentlichung nach Satz 1 ist auf 
die vorgesehenen Änderungen und ihr Inkrafttreten hinzuweisen. Im Falle von anlegerbenachteiligen-
den Kostenänderungen im Sinne des § 162 Absatz 2 Nr. 11 KAGB oder anlegerbenachteiligenden 
Änderungen in Bezug auf wesentliche Anlegerrechte sowie im Falle von Änderungen der Anlage-
grundsätze des OGAW-Sondervermögens im Sinne des § 163 Absatz 3 KAGB sind den Anlegern zeit-
gleich mit der Bekanntmachung nach Satz 1 die wesentlichen Inhalte der vorgesehenen Änderungen 
der Anlagebedingungen und ihre Hintergründe in einer verständlichen Art und Weise mittels eines 
dauerhaften Datenträgers zu übermitteln. Im Falle von Änderungen der bisherigen Anlagegrundsätze 
sind die Anleger zusätzlich über ihre Rechte nach § 163 Absatz 3 KAGB zu informieren. 

4. Die Änderungen treten frühestens am Tag nach ihrer Bekanntmachung im Bundesanzeiger in Kraft, 
im Falle von Änderungen der Kosten und der Anlagegrundsätze jedoch nicht vor Ablauf von vier Wo-
chen nach der entsprechenden Bekanntmachung. 

§ 24 Erfüllungsort 

Erfüllungsort ist der Sitz der Gesellschaft. 

§ 25 Streitbeilegungsverfahren 

Die Gesellschaft hat sich zur Teilnahme an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungs-
stelle verpflichtet. Bei Streitigkeiten können Verbraucher die Ombudsstelle für Investmentfonds des BVI 
Bundesverband Investment und Asset Management e.V. als zuständige Verbraucherschlichtungsstelle 
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anrufen. Die Gesellschaft nimmt an Streitbeilegungsverfahren vor dieser Schlichtungsstelle teil. Die Kon-
taktdaten sind dem aktuellen Verkaufsprospekt zu entnehmen. 
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27. Besondere Anlagebedingungen 
Besondere Anlagebedingungen zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen den Anlegern und der 
Metzler Asset Management GmbH (Frankfurt am Main), (nachstehend „Gesellschaft“ genannt) für das 
von der Gesellschaft verwaltete Sondervermögen gemäß der OGAW-Richtlinie Metzler German Smaller 
Companies, die nur in Verbindung mit den für dieses Sondervermögen von der Gesellschaft aufgestellten 
„Allgemeinen Anlagebedingungen“ (nachstehend „AABen“ genannt, oben ab Seite 77) gelten. 

(gültig ab 1. November 2025)  

ANLAGEGRUNDSÄTZE UND ANLAGEGRENZEN 

§ 1 Vermögensgegenstände 

Die Gesellschaft darf für das OGAW-Sondervermögen folgende Vermögensgegenstände erwerben: 

1. Wertpapiere gemäß § 5 der AABen,  

2. Geldmarktinstrumente gemäß § 6 der AABen, 

3. Bankguthaben gemäß § 7 der AABen, 

4. Investmentanteile gemäß § 8 der AABen,  

5. Derivate gemäß § 9 der AABen, 

6. Sonstige Anlageinstrumente gemäß § 10 der AABen.  

§ 2 Anlagegrenzen  

1. Es dürfen bis zu 100 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens in Aktien, Aktien gleichwertige 
Papiere und Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes bzw. in OGAW-Sondervermögen, die zu mindes-
tens 51 % in Aktien investieren (Aktienfonds), investiert werden. Das OGAW-Sondervermögen ist 
stets überwiegend (mindestens 51 %) in Aktien oder Aktien gleichwertige Wertpapiere kleiner und 
mittlerer Emittenten investiert. 

Das OGAW-Sondervermögen ist stets überwiegend (mindestens 51 %) in Aktien oder Aktien gleich-
wertige Wertpapiere investiert, die den Anforderungen der Nachhaltigkeit entsprechen. Das bedeu-
tet, dass im Rahmen der Auswahl der Vermögensgegenstände insbesondere so genannte ESG Krite-
rien berücksichtigt werden. Weitere Einzelheiten werden im Verkaufsprospekt beschrieben. 

2. Mehr als 50 % des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert 
der Vermögensgegenstände des Investmentfonds ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) des 
OGAW-Sondervermögens werden in solche Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteu-
ergesetz angelegt, die nach diesen Anlagebedingungen für das OGAW-Sondervermögen erworben 
werden können. Bei Ziel-Investmentfonds ist dabei gemäß § 2 Abs. 6 S. 2 und S. 3 Investmentsteu-
ergesetz auf die bewertungstäglich veröffentlichten tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten abzu-
stellen, soweit sie verfügbar sind.  

3. Die in Pension genommenen Wertpapiere sind auf die Anlagegrenzen des § 206 Absatz 1 bis 3 KAGB 
anzurechnen. 

4. Bis zu 49 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten gemäß § 6 
der AABen gehalten werden. Es dürfen jedoch nur auf Euro lautende Geldmarktinstrumente erworben 
werden. 
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5. Die in Pension genommenen Geldmarktinstrumente sind auf die Anlagegrenzen des § 206 Absatz 1 
bis 3 KAGB anzurechnen. 

6. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten dürfen über 5 % hinaus bis zu 10 % 
des Wertes des OGAW-Sondervermögens erworben werden, wenn der Gesamtwert der Wertpapiere 
und Geldmarktinstrumente dieser Emittenten 40 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens nicht 
übersteigt. 

7. Bis zu 49 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Bankguthaben nach Maßgabe des 
§ 7 Satz 1 der AABen gehalten werden. Die Bankguthaben dürfen abweichend von § 7 Satz 3 der 
AABen nicht auf Fremdwährung lauten. 

8. Investmentanteile 

Der Erwerb von Anteilen an Investmentvermögen gemäß § 8 Absatz 1 der AABen ist wie folgt einge-
schränkt: 

Die Gesellschaft darf bis zu 10 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens in Anteilen an anderen In-
vestmentvermögen investieren. 

Insbesondere darf in folgende inländische Sondervermögen investiert werden: 

- Sondervermögen, die zu mindestens 51 % in Aktien investieren (Aktienfonds) 

- Sondervermögen, die zu mindestens 51 % in verzinsliche Wertpapiere investieren (Rentenfonds) 

- Sondervermögen, die in Aktien und verzinsliche Wertpapiere investieren (gemischte Wertpapier-
fonds) 

- EUSondervermögen, die zu mindestens 85 % in Bankguthaben und Geldmarktinstrumente inves-
tieren (Geldmarktfonds) 

- Anteile an Investmentaktiengesellschaften im Sinne des § 110 Absatz 2 KAGB. 

9. Die in Pension genommenen Investmentanteile sind auf die Anlagegrenzen der §§ 207 und 210 Ab-
satz 3 KAGB anzurechnen. 

10. Derivate 

Derivate auf Wechselkurse oder Währungen sind unzulässig. 

11. Ausschlusskriterien 

Ausgeschlossen werden Investitionen in Wertpapiere, wenn sie von Emittenten stammen: 

◼ die relevante ESG-Risiken und Aspekte der guten Unternehmensführung unzureichend berück-
sichtigen. Ausgeschlossen werden alle Wertpapiere von Emittenten mit einem ESG-Rating ge-
mäß MSCI ESG Research LLC von „CCC“. Hinsichtlich Emittenten, für die kein ESG-Rating durch 
MSCI ESG Research LLC vorliegt, wird die Berücksichtigung von ESG-Risiken und Aspekte der 
guten Unternehmensführung durch die Gesellschaft bewertet; 

◼  die sich in den folgenden kontroversen Geschäftsfeldern engagieren: 

– Aktivitäten im Zusammenhang mit umstrittenen Waffen, beispielsweise die Produktion oder 
der Vertrieb von Landminen und Massenvernichtungswaffen; 
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– Anbau und Produktion von Tabak; 

– 5 % oder mehr des Umsatzes mit der Exploration, dem Abbau, der Förderung, dem Vertrieb 
oder der Veredelung von Stein- und Braunkohle erzielen; 

– 25 % oder mehr ihres Umsatzes mit der Stromgewinnung aus thermaler Kohle erzielen; 

– 5 % oder mehr des Umsatzes durch die Förderung von Erdöl und Erdgas mittels nicht-kon-
ventioneller Methoden (Fracking, Ölsande) erzielen; 

– 100 Millionen Megawattstunden pro Jahr oder mehr an elektrischer Energie durch das Ver-
brennen von Kohle erzeugen; 

◼ die nach den Prüfungsergebnissen von MSCI ESG Research LLC gegen die Grundsätze der Initi-
ative „Global Compact“ der Vereinten Nationen (UNGC) oder die Leitsätze der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen ver-
stoßen; 

◼ von staatlichen Emittenten stammen, 

– die einer bestimmten Gruppe von Menschen oder der Bevölkerung im Allgemeinen, keinen 
freien Zugang zu politischen Rechten und bürgerlichen Freiheiten ermöglichen; 

– deren Friedensstatus als sehr niedrig einzustufen ist; 

– die in einem hohen Zusammenhang mit Geldwäschevorfällen stehen; 

Es sind ferner nur Investitionen in Investmentanteile zulässig, 

◼ die gemäß Artikel 8 Absatz 1 oder Artikel 9 Absatz 1 bis 3 der Offenlegungsverordnung einzu-
ordnen sind; und 

◼ die mit den oben genannten Ausschlusskriterien für Investitionen in Wertpapieren übereinstim-
men. 

Ein Verstoß gegen die Ausschlusskriterien liegt unmittelbar vor, wenn ein unzulässiges Wertpapier oder 
ein unzulässiger Investmentanteil erworben wird. In einem solchen Fall wird die Investition innerhalb von 
zehn Arbeitstagen veräußert. Die Einhaltung der Ausschlusskriterien wird durch die Gesellschaft auf Basis 
von Informationen von MSCI ESG Research LLC und mithilfe von Ausschlusslisten gewährleistet. 

ANTEILKLASSEN 

§ 3 Anteilklassen 

1. Für das OGAW-Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Absatz 3 der AABen gebil-
det werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungs-
vergütung, der Mindestanlagesumme, des Vertriebswegs oder einer Kombination dieser Merkmale 
unterscheiden. Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesell-
schaft. Der Erwerb der einzelnen Anteilklassen ist an die im Verkaufsprospekt genannten Erwerbsvo-
raussetzungen gebunden. 

2. Der Anteilwert wird für jede Anteilklasse gesondert errechnet, indem die Kosten der Auflegung neuer 
Anteilklassen, die Ausschüttungen (einschließlich der aus dem Fondsvermögen ggf. abzuführenden 
Steuern) und die Verwaltungsvergütung, die auf eine bestimmte Anteilklasse entfallen, gegebenen-
falls einschließlich Ertragsausgleich, ausschließlich dieser Anteilklasse zugeordnet werden. 
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3. Die bestehenden Anteilklassen werden sowohl im Verkaufsprospekt als auch im Jahres- und Halb-
jahresbericht einzeln aufgezählt. Die die Anteilklassen kennzeichnenden Ausgestaltungsmerkmale Er-
tragsverwendung, Ausgabeaufschlag, Verwaltungsvergütung, Mindestanlagesumme sowie Ver-
triebsweg oder eine Kombination dieser Merkmale werden im Verkaufsprospekt und im Jahres- und 
Halbjahresbericht im Einzelnen beschrieben. 

ANTEILE, AUSGABEPREIS, RÜCKNAHMEPREIS, RÜCKNAHME VON ANTEILEN UND KOSTEN 

§ 4 Anteile 

Die Anleger sind an den jeweiligen Vermögensgegenständen des OGAW-Sondervermögens in Höhe ihrer 
Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt. 

§ 5 Ausgabe- und Rücknahmepreis6 

1. Der Ausgabeaufschlag beträgt bis zu 5,0 % des Anteilwerts . Es steht der Gesellschaft frei, für eine 
oder mehrere Anteilklassen einen niedrigeren Ausgabeaufschlag zu berechnen oder von der Berech-
nung eines Ausgabeaufschlags abzusehen. 

2. Ein Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben. 

§ 6 Kosten7 

1. Vergütungen, die an die Gesellschaft zu zahlen sind 

a) Die Gesellschaft erhält für die Verwaltung des OGAW-Sondervermögens eine tägliche Vergütung 
in Höhe von 1/365 (in Schaltjahren 1/366) von bis zu 1,5 % p.a. des Wertes des OGAW-
Sondervermögens auf Basis des bewertungstäglich ermittelten Nettoinventarwertes. Die Abrech-
nung der Verwaltungsvergütung und die Belastung des OGAW-Sondervermögens erfolgen mo-
natlich nachträglich. Es steht der Gesellschaft frei, für eine oder mehrere Anteilklassen eine nied-
rigere Verwaltungsvergütung zu berechnen oder von der Berechnung einer Verwaltungsvergü-
tung abzusehen. 

b) Zusätzlich zu der oben genannten Vergütung erhält die Gesellschaft eine erfolgsabhängige Ver-
gütung („Performance Fee“). 

aa) Definition der erfolgsabhängigen Vergütung 

Die Gesellschaft kann für die Verwaltung des OGAW-Sondervermögens zusätzlich zu der 
Vergütung gem. § 6 Ziffer 1 a) je ausgegebenem Anteil eine erfolgsabhängige Vergütung 
in Höhe von bis zu 25 % des Betrages erhalten, um den die Anteilwertentwicklung die Ent-
wicklung des Vergleichsindex am Ende einer Abrechnungsperiode übersteigt (Outperfor-
mance über den Vergleichsindex, d.h. positive Abweichung der Anteilwertentwicklung von 
der Benchmarkentwicklung, nachfolgend auch „Positive Benchmark-Abweichung“ ge-
nannt), jedoch höchstens bis zu 3,0 % p.a. des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des 
OGAW-Sondervermögens in der Abrechnungsperiode, der aus den bewertungstäglich er-
mittelten Werten errechnet wird. 

Die dem OGAW-Sondervermögen belasteten Kosten dürfen vor dem Vergleich nicht von 
der Entwicklung des Vergleichsindex abgezogen werden. 

 

6 Den aktuellen Ausgabeaufschlag entnehmen Sie bitte dem Datenblatt „Der Fonds im Überblick“ abgedruckt am Be-
ginn des Verkaufsprospektes. 

7 Die aktuellen Kosten entnehmen Sie bitte dem Datenblatt „Der Fonds im Überblick“ abgedruckt am Beginn des Ver-
kaufsprospektes. 
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Unterschreitet die Anteilwertentwicklung am Ende einer Abrechnungsperiode die Entwick-
lung des Vergleichsindex (Underperformance zum Vergleichsindex, d.h. negative Abwei-
chung der Anteilwertentwicklung von der Benchmarkentwicklung, nachfolgend auch „Ne-
gative Benchmark-Abweichung“ genannt), so erhält die Gesellschaft keine erfolgsabhän-
gige Vergütung. 

Entsprechend der Berechnung der erfolgsabhängigen Vergütung bei Positiver Benchmark-
Abweichung wird nun auf Basis der Negativen Benchmark-Abweichung ein Underperfor-
mancebetrag pro Anteilwert errechnet und in die nächste Abrechnungsperiode als negati-
ver Vortrag vorgetragen („Negativer Vortrag“). Der Negative Vortrag wird nicht durch einen 
Höchstbetrag begrenzt. 

Für die nachfolgende Abrechnungsperiode erhält die Gesellschaft nur dann eine erfolgsab-
hängige Vergütung, wenn der aus Positiver Benchmark-Abweichung errechnete Betrag am 
Ende dieser Abrechnungsperiode den Negativen Vortrag aus der vorangegangenen Abrech-
nungsperiode übersteigt. In diesem Fall errechnet sich der Vergütungsanspruch aus der 
Differenz beider Beträge. 

Übersteigt der aus Positiver Benchmark-Abweichung errechnete Betrag den Negativen Vor-
trag aus der vorangegangenen Abrechnungsperiode nicht, werden beide Beträge verrech-
net. 

Der verbleibende Underperformancebetrag pro Anteilwert wird wieder in die nächste Ab-
rechnungsperiode als neuer „Negativer Vortrag“ vorgetragen. Ergibt sich am Ende der 
nächsten Abrechnungsperiode erneut eine Negative Benchmark-Abweichung, so wird der 
vorhandene Negative Vortrag um den aus dieser Negativen Benchmark-Abweichung er-
rechneten Underperformancebetrag erhöht. Bei der jährlichen Berechnung des Vergü-
tungsanspruchs werden etwaige Underperformancebeträge der jeweils vier vorangegange-
nen Abrechnungsperioden berücksichtigt. 

Existieren für das Sondervermögen weniger als vier vorangegangene Abrechnungsperio-
den, so werden alle vorangegangenen Abrechnungsperioden berücksichtigt. 

Ergänzend zu Vorstehendem richtet sich die Berücksichtigung der Anteilwertentwicklung 
nach der unter § 6 b) ff) getroffenen Vereinbarung. 

bb) Definition der Abrechnungsperiode 

Die Abrechnungsperiode beginnt am 1. November und endet am 31. Oktober eines Kalen-
derjahres. 

Die Auszahlung der erfolgsabhängigen Vergütung erfolgt jeweils nach Ende der Abrech-
nungsperiode. 

cc) Vergleichsindex 

Als Vergleichsindex wird 50 % MDAX / 50 % SDAX festgelegt. 

Falls der Vergleichsindex ganz oder teilweise entfallen sollte, wird die Gesellschaft einen 
angemessenen Index festlegen, der an die Stelle des genannten Index tritt.  

dd) Berechnung der Anteilwertentwicklung  

Die Anteilwertentwicklung ist nach der BVI-Methode zu berechnen. 



 

Metzler German Smaller Companies  Seite 94 

 

Die Wertentwicklungsberechnung nach der BVI-Methode beruht auf der „time weighted 
rate of return“-Methode. Diese international anerkannte Standard-Methode ermöglicht eine 
einfache, nachvollziehbare und exakte Berechnung. Die Wertentwicklung der Anlage ist die 
prozentuale Veränderung zwischen dem angelegten Vermögen zu Beginn des Anlagezeit-
raumes und seinem Wert am Ende des Anlagezeitraumes. Ausschüttungen werden rech-
nerisch umgehend in neue Fondsanteile investiert. So ist die Vergleichbarkeit der Wertent-
wicklungen ausschüttender und thesaurierender Fonds sichergestellt. Die Wertentwicklung 
wird auf Basis der bewertungstäglich ermittelten Anteilwerte berechnet. (Quelle: BVI) 

ee) Rückstellung 

Entsprechend dem Ergebnis eines täglichen Vergleichs wird eine rechnerisch angefallene 
erfolgsabhängige Vergütung im OGAW-Sondervermögen je ausgegebenem Anteil zurück-
gestellt oder eine bereits gebuchte Rückstellung entsprechend aufgelöst. Aufgelöste Rück-
stellungen fallen dem OGAW-Sondervermögen zu. Eine erfolgsabhängige Vergütung kann 
nur entnommen werden, soweit entsprechende Rückstellungen gebildet wurden. 

ff) Berücksichtigung der Anteilwertentwicklung  

Die erfolgsabhängige Vergütung kann auch dann entnommen werden, wenn der Anteilwert 
am Ende der Abrechnungsperiode den Anteilwert zu Beginn der Abrechnungsperiode un-
terschreitet („Negative Anteilwertentwicklung“). 

c) Die Gesellschaft erhält für die Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von Wertpapierdar-
lehensgeschäften und Wertpapierpensionsgeschäften für Rechnung des OGAW-
Sondervermögens eine marktübliche Vergütung in Höhe von maximal einem Drittel der Bruttoer-
träge aus diesen Geschäften. Die im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung von 
solchen Geschäften entstandenen Kosten einschließlich der an Dritte zu zahlenden Vergütungen 
trägt die Gesellschaft. 

d) Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen eine jährliche Pauschalgebühr in Höhe von 
0,10 % p.a. des jährlichen durchschnittlichen Nettoinventarwertes des Sondervermögens, der aus 
den Tageswerten errechnet wird. Sie ist berechtigt, hierauf (z.B. monatlich) anteilige Vorschüsse 
zu erheben. Die Pauschalgebühr deckt folgende Vergütungen und Kosten ab, die dem Sonder-
vermögen nicht separat belastet werden: Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder 
–dienstleistungen durch Dritte in Bezug auf ein oder mehrere Finanzinstrumente oder sonstige 
Vermögenswerte oder in Bezug auf die Emittenten oder potenziellen Emittenten von Finanzin-
strumenten oder im engen Zusammenhang mit einer bestimmten Branche oder einem bestimm-
ten Markt. 

2. Vergütung für die Verwahrstelle 

Die tägliche Vergütung für die Verwahrstelle beträgt 1/365 (in Schaltjahren 1/366) von bis zu 
0,12 % p.a. des Wertes des OGAW-Sondervermögens auf Basis des bewertungstäglich ermittelten 
Nettoinventarwertes. Die Abrechnung der Verwahrstellenvergütung und die Belastung des OGAW-
Sondervermögens erfolgen monatlich nachträglich. 

3. Der Betrag, der jährlich aus dem OGAW-Sondervermögen nach der vorstehenden Ziffer 1.a) und d) 
und Ziffer 2. als Vergütungen entnommen wird, kann insgesamt bis zu 1,72 % des durchschnittlichen 
Nettoinventarwertes des OGAW-Sondervermögens in der Abrechnungsperiode betragen. 

4. Neben den vorgenannten Vergütungen gehen die folgenden Aufwendungen zu Lasten des OGAW-
Sondervermögens: 

a) bankübliche Depot- und Kontogebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Ver-
wahrung ausländischer Vermögensgegenstände im Ausland; 
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b) Kosten für den Druck und Versand der für die Anleger bestimmten gesetzlich vorgeschriebenen 
Verkaufsunterlagen (Jahres- und Halbjahresberichte, Verkaufsprospekt, Basisinformationsblatt); 

c) Kosten der Bekanntmachung der Jahres- und Halbjahresberichte, der Ausgabe- und Rücknahme-
preise und ggf. der Ausschüttungen oder Thesaurierungen und des Auflösungsberichtes; 

d) Kosten der Erstellung und Verwendung eines vertraglich oder gesetzlich vorgesehenen dauerhaf-
ten Datenträgers, außer im Fall der Informationen über Verschmelzungen von Investmentvermö-
gen und außer im Fall der Informationen über Maßnahmen im Zusammenhang mit Anlagegrenz-
verletzungen oder Berechnungsfehlern bei der Anteilwertermittlung; 

e) Kosten für die Prüfung des OGAW-Sondervermögens durch den Abschlussprüfer des OGAW-
Sondervermögens; 

f) Kosten für die Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen und der Bescheinigung, dass die 
steuerlichen Angaben nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden; 

g) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen durch die Gesellschaft 
für Rechnung des OGAW-Sondervermögens sowie der Abwehr von gegen die Gesellschaft zu 
Lasten des OGAW-Sondervermögens erhobenen Ansprüchen; 

h) Gebühren und Kosten, die von staatlichen Stellen in Bezug auf das OGAW-Sondervermögen er-
hoben werden; 

i) Kosten für Rechts- und Steuerberatung im Hinblick auf das OGAW-Sondervermögen; 

j) Kosten sowie jegliche Entgelte, die mit dem Erwerb und / oder der Verwendung bzw. Nennung 
eines Vergleichsmaßstabes oder Finanzindizes anfallen können; 

k) Kosten für die Beauftragung von Stimmrechtsbevollmächtigten; 

l) Kosten für die Analyse des Anlageerfolges des OGAW-Sondervermögens durch Dritte; 

m) Steuern, insbesondere Umsatzsteuer, die anfallen im Zusammenhang mit den an die Gesellschaft, 
die Verwahrstelle und Dritte zu zahlenden Vergütungen, im Zusammenhang mit den vorstehend 
in Buchstaben a) bis l) sowie in dem nachfolgendem Absatz 5 genannten und von dem OGAW-
Sondervermögen zu ersetzende Aufwendungen und im Zusammenhang mit der Verwaltung und 
Verwahrung. 

5. Transaktionskosten 

Neben den vorgenannten Vergütungen und Aufwendungen werden dem OGAW-Sondervermögen 
die in Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entste-
henden Kosten belastet. 

6. Abrechnungsperiode  

Die Abrechnungsperiode beginnt am 1. November und endet am 31. Oktober eines Kalenderjahres. 

7. Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im Halbjahresbericht den Betrag der Ausgabeaufschläge 
und Rücknahmeabschläge offen zu legen, die dem OGAW-Sondervermögen im Berichtszeitraum für 
den Erwerb und die Rücknahme von Anteilen im Sinne des § 196 KAGB berechnet worden sind. Beim 
Erwerb von Anteilen, die direkt oder indirekt von der Gesellschaft selbst oder einer anderen Gesell-
schaft verwaltet werden, mit der die Gesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare 
Beteiligung verbunden ist, darf die Gesellschaft oder die andere Gesellschaft für den Erwerb und die 
Rücknahme keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge berechnen. Die Gesellschaft hat im 
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Jahresbericht und im Halbjahresbericht die Vergütung offen zu legen, die dem OGAW-
Sondervermögen von der Gesellschaft selbst, von einer anderen Kapitalverwaltungsgesellschaft oder 
einer anderen Gesellschaft, mit der die Gesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittel-
bare Beteiligung verbunden ist als Verwaltungsvergütung für die im OGAW-Sondervermögen gehal-
tenen Anteile berechnet wurde. 

8. Die Gesellschaft gibt für jede Anteilklasse im Verkaufsprospekt und im Jahres- und Halbjahresbericht 
die erhobene Verwaltungsvergütung an.  

ERTRAGSVERWENDUNG UND GESCHÄFTSJAHR 

§ 7 Ausschüttung und Thesaurierung 

1. Für die ausschüttenden Anteilklassen schüttet die Gesellschaft grundsätzlich die während des Ge-
schäftsjahres für Rechnung des OGAW-Sondervermögens angefallenen und nicht zur Kostendeckung 
verwendeten anteiligen Zinsen, Dividenden und sonstige Erträge - unter Berücksichtigung des zuge-
hörigen Ertragsausgleichs - aus. Realisierte Veräußerungsgewinne - unter Berücksichtigung des zu-
gehörigen Ertragsausgleichs - können anteilig ebenfalls zur Ausschüttung herangezogen werden. 

2. Ausschüttbare Erträge gemäß Absatz 1 können zur Ausschüttung in späteren Geschäftsjahren inso-
weit vorgetragen werden, als die Summe der vorgetragenen Erträge 15 % des jeweiligen Wertes des 
OGAW-Sondervermögens zum Ende des Geschäftsjahres nicht übersteigt. Erträge aus Rumpfge-
schäftsjahren können vollständig vorgetragen werden. 

3. Im Interesse der Substanzerhaltung können anteilige Erträge teilweise, in Sonderfällen auch vollstän-
dig zur Wiederanlage im OGAW-Sondervermögen bestimmt werden. 

4. Die Ausschüttung erfolgt jährlich innerhalb von vier Monaten nach Schluss des Geschäftsjahres. 

5. Für die thesaurierenden Anteilklassen legt die Gesellschaft die während des Geschäftsjahres für Rech-
nung des OGAW-Sondervermögens angefallenen und nicht zur Kostendeckung verwendeten anteili-
gen Zinsen, Dividenden und sonstigen Erträge – unter Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsaus-
gleichs – sowie die realisierten Veräußerungsgewinne im OGAW-Sondervermögen anteilig wieder an. 

§ 8 Geschäftsjahr 

Das Geschäftsjahr des OGAW-Sondervermögens beginnt am 1. November und endet am 31. Oktober. 

§ 9 Rückgabebeschränkung 

Die Gesellschaft kann die Rücknahme beschränken, wenn die Rückgabeverlangen der Anleger mindes-
tens 15 % des Nettoinventarwertes erreichen (Schwellenwert). 
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28. Vorvertragliche Informationen 
 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Ver-
ordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 

genannten Finanzprodukten 

Name des Produkts: Metzler German Smaller Companies  
Unternehmenskennung (LEI-Code): 5299009OKHU4IP73JE97 

Ökologische und / oder soziale Merkmale 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanz-

produkt beworben? 

Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale.  

Das Fondsvermögen wird in Wertpapiere von Emittenten angelegt, die systematisch ökologische, 

soziale und verantwortungsvolle Praktiken fördern und anteilig zur Erreichung der nachhaltiger In-

vestitionsziele beitragen. 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?  

Ja Nein 

Es wird damit ein Mindestanteil 

an nachhaltigen Investitionen 

mit einem Umweltziel getätigt: 

___% 
 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie nicht 

als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

 

Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, 
enthält es einen Mindestanteil von 5% an 
nachhaltigen Investitionen 
  

mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-

Taxonomie als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-
Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 
 
mit einem sozialen Ziel 

 
Es wird damit ein Mindestanteil 

an nachhaltigen Investitionen 

mit einem sozialen Ziel getätigt: 

___% 

Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber keine 
nachhaltigen Investitionen getätigt. 

 

Eine nachhaltige Investi-
tion ist eine Investition in 
eine Wirtschaftstätigkeit,  
die zur Erreichung  
eines Umweltziels oder 
sozialen Ziels beiträgt, 
vorausgesetzt, dass  
diese Investition keine 
Umweltziele oder sozia-
len Ziele erheblich beein-
trächtigt und die Unter-
nehmen, in die investiert 
wird, Verfahrensweisen  
einer guten Unterneh-
mensführung anwenden. 

 

 

 

 

 

 

Die EU-Taxonomie ist 
ein Klassifikations-sys-
tem, das in der Verord-
nung  
(EU) 2020/852  
festgelegt ist und ein 
Verzeichnis von ökolo-
gisch nachhaltigen Wirt-
schaftstätigkeiten ent-
hält. Diese Verordnung 
umfasst kein Verzeichnis 
der sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkeiten. 
Nachhaltige Investitio-
nen mit einem Umwelt-
ziel können taxonomie-
konform sein oder nicht. 
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Jeder Emittent wird vor dem Erwerb einer umfassenden Nachhaltigkeitsanalyse unterzogen. Dabei 

wird die ESG-Leistung (Environment, Social, Governance) eines Emittenten systematisch anhand ver-

schiedener ökologischer und sozialer Merkmale und Informationen zur Unternehmensführung des 

Emittenten bewertet. 

Diese Merkmale beziehen sich beispielsweise auf die folgenden Themen: 

Umweltmerkmale 

• Eindämmung des Klimawandels 

• Vermeidung von Eingriffen in Ökosysteme und des Verlustes der Artenvielfalt 

• Einsatz klimafreundlicher Technologien 

Soziale Merkmale 

• Allgemeine Menschenrechte 

• Verbot von Kinder- und Zwangsarbeit 

• Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz 

Corporate Governance 

• Struktur und Qualität des Aufsichtsrates 

• Prinzipien der Korruptionsbekämpfung gemäß UN Global Compact. 

Der Fonds hat keinen Referenzwert bestimmt, um die Erreichung der ökologischen/sozialen Merk-

male zu messen. Die Gesellschaft verfolgt zur Umsetzung der Anlagestrategie folgende Investment-

ansätze: Ausschlüsse, ESG-Integration und Engagement. 

 

Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der einzelnen 

ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, 

herangezogen? 

Zur Messung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale werden nachfolgende Nachhaltig-

keitsindikatoren verwendet: 

• ESG-Rating: MSCI ESG Research bewertet anhand einer regelbasierten Methodik, in welchem 
Ausmaß ein Unternehmen ESG-Risiken und -Chancen ausgesetzt ist. Die Bewertung erfolgt auf 
einer siebenstufigen Skala: führend (AAA, AA), überdurchschnittlich (A, BBB, BB) bis rückständig 
(B, CCC). Auf Ebene des Fonds wird das durchschnittliche ESG-Rating ausgewiesen 

• Treibhausgas(THG)-Emissionsintensität: Der CO2-Fußabdruck gibt an, wie viele Tonnen CO2 im 
Durchschnitt pro 1 Mio EUR Umsatz von den im Portfolio gehaltenen Unternehmen verursacht 
werden. Dabei werden Scope-1-Emissionen, die direkt von den Unternehmen selbst verursacht 
werden, als auch Scope-2-Emissionen berücksichtigt, die durch den Einsatz indirekter, einge-
kaufter Energie entstehen. Die CO2-Emissionen umfassen die sechs Treibhausgase des Kyoto-
Protokolls, die in ein CO2-Äquivalent umgerechnet werden. Auf Ebene des Fonds wird die durch-
schnittliche THG-Emissionsintensität (Scope 1+2) ausgewiesen. 

• Engagement: Die Anzahl der geführten Unternehmensdialoge und erzielte Erfolge. Die Gesell-
schaft thematisiert in ihren Gesprächen mit den Unternehmen geschäftsrelevante Nachhaltig-
keitsherausforderungen und berichtet über die Anzahl der geführten Unternehmensdialoge und 

Mit Nachhaltigkeits-in-
dikatoren wird gemes-
sen, inwieweit die mit 
dem Finanzprodukt be-
worbenen ökologischen 
oder sozialen Merkmale 
erreicht werden. 
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die erzielten Erfolge. Auf Ebene des Fonds wird die Anzahl der im Berichtszeitraum erzielten 
Erfolge für die investierten Unternehmen ausgewiesen. 

• Ausschlusskriterien: Die Anzahl der Verstöße bei Investitionsentscheidungen gegen die Aus-
schlusskriterien. Die Einhaltung der Kriterien wird fortlaufend überprüft und in den regelmäßi-
gen Informationen ausgewiesen Auf Ebene des Fonds wird die Anzahl der Verstöße ausgewie-
sen. Ein Verstoß liegt unmittelbar beim Erwerb eines unzulässigen Wertpapiers oder Investmen-
tanteils vor. 
 
 

Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise 

getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei? 

Der Fonds hat kein nachhaltiges Anlageziel, tätigt aber nachhaltige Investitionen im Sinne des Arti-

kels 2 Nr. 17 der Verordnung (EU) 2019/2088 („Offenlegungsverordnung“) im Umfang von insge-

samt mindestens 5 %.  

 

Nachhaltige Investitionen im Sinne des Artikels 2 Nummer 17 der Offenlegungsverordnung 

Der Fonds investiert mindestens 5 % in nachhaltige Investitionen im Sinne des Artikels 2 Nummer 17 

der Offenlegungsverordnung, die zur Erreichung eines der nachfolgenden Ziele beitragen: 

• Finanzierung von Wirtschaftstätigkeiten, die auf die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung 
der Vereinten Nationen abzielen, durch Investitionen in Unternehmen, deren Umsatz zu 
mindestens 50 % aus Produkten oder Dienstleistungen resultiert, die eine starke positive 
Ausrichtung auf mindestens eines der Ziele erkennen lassen.  

• Förderung der Klimaneutralität durch Investitionen in Unternehmen, die entweder be-
reits keine Netto-CO2-Emissionen verursachen, deren impliziter Temperaturanstieg sich 
unter 2 Grad Celsius befindet oder deren Transformationsstrategie klar auf einen Netto-
Null-Emissionspfad ausgerichtet sind. Diese Investitionen leisten einen wesentlichen Bei-
trag den Anstieg der durchschnittlichen Erdtemperatur im Vergleich zum vorindustriellen 
Zeitalter auf deutlich unter 2 °C zu begrenzen und unternehmen Anstrengungen, eine 
Beschränkung auf 1,5 °C herbeizuführen. 

• Förderung der Gleichstellung und Vielfalt in der Belegschaft durch Investitionen in Un-
ternehmen, die als Vorreiter in diesen Bereichen gelten und Maßnahmen zur Stärkung 
der Diversität umsetzen. 

 
Der Beitrag der nachhaltigen Investitionen wird über eine Anteilsquote bestimmt, die sich aus dem 
Verhältnis vom Marktwert der nachhaltigen Investitionen zum Marktwert aller Investitionen des 
Fonds ergibt. 
 
 
Ökologisch nachhaltige Investitionen im Sinne der EU-Taxonomie-VO 

Der Fonds kann Investitionen tätigen, die als ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten im Sinne 

der EU-Taxonomie-VO klassifiziert sind, legt hierzu aber keine Mindestquote fest. Sofern solche In-

vestitionen getätigt werden, wird dies über die Anteilsquote ausgewiesen. Diese ergibt sich aus dem 

Verhältnis vom Marktwert der ökologisch nachhaltigen Investitionen zum Marktwert aller Investiti-

onen des Fonds. 
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Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt 

werden sollen, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?  

Die Gesellschaft beachtet, dass die nachhaltigen Investitionen keines der in Artikel 2 Nr. 17 der Of-

fenlegungsverordnung genannten Umwelt- und Sozialziele bzw. in der in Artikel 9 der EU-

Taxonomie-VO genannten Umweltziele erheblich beeinträchtigt wird.  

Eine erhebliche Beeinträchtigung besteht insbesondere bei schwerwiegenden Auswirkungen auf die 

Nachhaltigkeitsindikatoren oder die Verletzung des in Artikel 18 der EU-Taxonomie-VO festgelegten 

Mindestschutzes. Hierzu werden weitere Negativkriterien bei der Auswahl von nachhaltigen Inves-

titionen berücksichtigt. 

Ferner stellt der Fonds bzw. die Gesellschaft sicher, dass die als nachhaltig eingestuften Investitionen 

nur in Emittenten bzw. Unternehmen erfolgen, die bei ihrer Geschäftstätigkeit die in Artikel 2 Nr. 17 

Offenlegungsverordnung genannten Governanceaspekte beachten. Dies ist durch die im Rahmen 

der Anlagestrategie festgelegten Ausschlüsse und der ESG-Integration sichergestellt. 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 
berücksichtigt?  

Bei der Auswahl von nachhaltigen Investitionen werden zur Ermittlung einer erheblichen Beein-

trächtigung die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren herange-

zogen (principle adverse impacts, sog. „PAI“). Für 14 umwelt- und sozialbezogene Indikatoren, 

sowie für 19 zusätzliche Indikatoren sind hierzu Kriterien für eine schwerwiegende Auswirkung 

festgelegt. 

Die Gesellschaft hat hinsichtlich der Auswirkung auf die Indikatoren qualitative oder quantitative 

Schwellenwerte festgelegt, die nicht über/unterschritten werden dürfen, um zu ermitteln, ob die 

Investition ökologische oder soziale Ziele des Artikel 2 Nr. 17 Offenlegungsverordnung erheblich 

beeinträchtigt. 

Investitionen, die gegen diese Vorgaben verstoßen, werden als nicht nachhaltig eingestuft. Bei 
fehlenden Daten ist ebenfalls eine Einstufung als nachhaltige Investition nicht möglich. Die 
Schwellenwerte werden aufgrund verschiedener Faktoren ermittelt und können sich im Laufe 
der Zeit ändern. Eine Überprüfung der Schwellenwerte erfolgt mindestens einmal jährlich. 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale 
Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte 
in Einklang? Nähere Angaben:  

Nachhaltige Investitionen werden auf der Grundlage der OECD-Leitsätze für multinationale Un-
ternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte überwacht. Die Prin-
zipien beruhen auf internationalen Standards in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsrechte, 
Umwelt und Korruption. Werden bei einem Unternehmen Missstände oder Verstöße gegen diese 
Standards festgestellt, wird das Unternehmen ausgeschlossen. Ein Erwerb von Unternehmens-
beteiligungen ist nicht zulässig. Bei Bestandunternehmen erfolgt die Veräußerung. Die Einhal-
tung wird über den Ausschluss von Emittenten, die gegen eines der zehn Prinzipien des „United 
Nations Global Compact“ verstoßen oder ein schlechtes ESG-Rating von „CCC“ aufweisen, sicher-
gestellt. 

Bei den wichtigsten 
nachteiligen Auswirkun-
gen handelt es sich um 
die bedeutendsten nach-
teiligen Auswirkungen 
von Investitionsentschei-
dungen auf Nachhaltig-
keitsfaktoren in den Be-
reichen Umwelt, Soziales 
und Beschäftigung, Ach-
tung der Menschen-
rechte und Bekämpfung 
von Korruption und Be-
stechung. 
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Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen 

auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

Ja 

 

Der Fonds berücksichtigt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen anhand von 16 um-

welt- und sozialbezogenen Indikatoren, die für Investitionen in Unternehmen, supranatio-

nale Organisationen und Staaten gelten. Berücksichtigt werden die nachteiligen Auswirkun-

gen auf Treibhausgasemissionen, biologische Vielfalt, Wasserverbrauch, Entsorgung, Sozia-

les und Arbeitnehmerfragen. Darüber hinaus werden 5 zusätzliche Klima- und andere um-

weltbezogene Indikatoren sowie 20 zusätzliche Indikatoren in Bezug auf soziale Faktoren 

und Mitarbeiter, Achtung der Menschenrechte, Korruptions- und Bestechungsbekämpfung 

berücksichtigt, hinsichtlich derer die Berichterstattung und Integration gefördert wird. Hier-

bei verwendet der Investmentmanager ein ESG-Screening für einzelne Unternehmen, sup-

ranationale Organisationen und Staaten sowie ein halbjährlich durch die Gesellschaft zur 

Verfügung gestellten PAI-Risikobericht. 

Es werden alle Vermögensgegenstände berücksichtigt, die direkt oder indirekt einzelnen 

Unternehmen, supranationale Organisationen oder Staaten zugeordnet werden können. 

Vermögensgegenstände, die indirekt über Investmentanteile gehalten werden, werden auf 

Basis der veröffentlichten Informationen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft be-

rücksichtigt. 

Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfak-

toren werden nachträglich für jedes Geschäftsjahr des Fonds in den jeweiligen Jahres-

berichten zur Verfügung gestellt. 

 

Nein  

 

 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigun-
gen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-
Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-
Kriterien beigefügt.  
 

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denje-
nigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die 
EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die 
dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen 
berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsakti-
vitäten. 
 

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele eben-
falls nicht erheblich beeinträchtigen.  
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Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?  

Eine ausführliche Beschreibung der allgemeinen Anlagestrategie finden Sie im Abschnitt 

„Anlageziele, -strategie, -grundsätze und -grenzen„ dieses Verkaufsprospekts.  

Im Rahmen der Anlagestrategie wird vorwiegend in Wertpapiere investiert, die die beworbenen öko-

logischen und sozialen Merkmale erfüllen. Im Rahmen der Anlagestrategie verfolgt die Gesellschaft 

folgende Investmentansätze: Ausschlüsse, ESG-Integration und Engagement.  

Ausschlüsse 

Ausgeschlossen werden Investitionen in Wertpapiere, wenn sie von Emittenten stammen: 

• die relevante ESG-Risiken und Aspekte der guten Unternehmensführung unzureichend be-

rücksichtigen. Ausgeschlossen werden alle Wertpapiere von Emittenten mit einem ESG-

Rating gemäß MSCI ESG Research LLC von „CCC“. Hinsichtlich Emittenten, für die kein ESG-

Rating durch MSCI ESG Research LLC vorliegt, wird die Berücksichtigung von ESG-Risiken 

und Aspekte der guten Unternehmensführung durch die Gesellschaft bewertet; 

• die sich in den folgenden kontroversen Geschäftsfeldern engagieren: 

- Aktivitäten im Zusammenhang mit umstrittenen Waffen, beispielsweise die Produktion 

oder der Vertrieb von Landminen und Massenvernichtungswaffen; 

 

- Anbau und Produktion von Tabak; 

 

- 5 % oder mehr des Umsatzes mit der Exploration, dem Abbau, der Förderung, dem Vertrieb 

oder der Veredelung von Stein- und Braunkohle erzielen; 

 

- 25 % oder mehr ihres Umsatzes mit der Stromgewinnung aus thermaler Kohle erzielen; 

 

- 5 % oder mehr des Umsatzes durch die Förderung von Erdöl und Erdgas mittels nicht-kon-

ventioneller Methoden (Fracking, Ölsande) erzielen; 

 

- 100 Millionen Megawattstunden pro Jahr oder mehr an elektrischer Energie durch das Ver-

brennen von Kohle erzeugen; 

• die nach den Prüfungsergebnissen von MSCI ESG Research LLC gegen die Grundsätze der Initia-

tive „Global Compact“ der Vereinten Nationen (UNGC) oder die Leitsätze der Organisation für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen ver-

stoßen; 

• von staatlichen Emittenten stammen, 

- die einer bestimmten Gruppe von Menschen oder der Bevölkerung im Allgemeinen, keinen 

freien Zugang zu politischen Rechten und bürgerlichen Freiheiten ermöglichen; 

 

- deren Friedensstatus als sehr niedrig einzustufen ist; 

 

- die in einem hohen Zusammenhang mit Geldwäschevorfällen stehen; 

Die Anlagestrate-
gie dient als 
Richtschnur für 
Investitions-ent-
scheidungen, wo-
bei bestimmte 
Kriterien wie bei-
spielsweise Inves-
titionsziele oder 
Risikotoleranz be-
rücksichtigt wer-
den. 
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Es sind ferner nur Investitionen in Investmentanteile zulässig, 

• die gemäß Artikel 8 Absatz 1 oder Artikel 9 Absatz 1 bis 3 der Offenlegungsverordnung einzu-

ordnen sind; und 

• die mit den oben genannten Ausschlusskriterien für Investitionen in Wertpapieren übereinstim-

men. 

Ein Verstoß gegen die Ausschlusskriterien liegt unmittelbar vor, wenn ein unzulässiges Wertpapier 

oder ein unzulässiger Investmentanteil erworben wird. In einem solchen Fall wird die Investition in-

nerhalb von zehn Arbeitstagen veräußert. Die Einhaltung der Ausschlusskriterien wird durch die Ge-

sellschaft auf Basis von Informationen von MSCI ESG Research LLC und mithilfe von Ausschlusslisten 

gewährleistet. 

ESG-Integration 

Bei der ESG-Integration werden Kriterien der ökologischen, sozialen und Corporate Governance von 

der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Dabei umfasst das Anlageuniversum nur 

Investitionen, die nicht unter die o. g. Ausschlusskriterien fallen. 

Berücksichtigt werden Kennzahlen zu Klima- und anderen Umweltbelangen, wie z.B. die Konformität 

der Unternehmen zum Klimaabkommen von Paris. Zudem werden negative Auswirkungen in den 

Bereichen Sozial- und Arbeitnehmerbelange, Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption be-

trachtet. Die Analyse umfasst folgenden Bereiche: 

• Verwicklung in kontroverse Geschäftspraktiken 

• Management von Nachhaltigkeitsrisiken 

• Transformationsstrategien zur Unterstützung eines nachhaltigen Wandels 

• Beitrag in Schlüsselthemen der Zukunft, u.a. in den Bereichen transformative Technologien, 

Energieeffizienz, innovative Ansätze im Gesundheitswesen sowie gesellschaftlicher und nach-

haltiger Lebensstil. 

Engagement 

Die Gesellschaft tritt mit den Unternehmen, in die sie (indirekt oder direkt) investiert, in einen Dialog 

und thematisiert relevante ESG-Parameter. Sie strebt an, ihren Einfluss so auszuüben, dass die Un-

ternehmen kontinuierlich Verbesserungen in den jeweiligen ESG-Bereichen erzielen. 

ESG Investmentprozess 

Im Investmentprozess zur Identifikation von nachhaltigen Investitionen erfolgt eine Berücksichti-

gung anhand einer Positivliste mit Unternehmen, die eine robuste Strategie gegenüber den vorab 

genannten Schlüsselindikatoren entwickeln und eine starke Erfolgsbilanz bei der Bewältigung von 

Umwelt- und/oder sozialen Zielen vorzuweisen haben. Als Grundlage der Positivliste werden Infor-

mationen von MSCI ESG Research für die einzelnen Schlüsselindikatoren verwendet. Für die 17 Ziele 

der Vereinten Nationen werden Umsätze in Produkten und Dienstleistungen berücksichtigt, die im 

Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung stehen.  
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Für Wertpapiere, bei denen aufgrund unzureichender Daten keine Bewertung seitens MSCI ESG Re-

search LLC vorgenommen werden kann, ist die Kapitalverwaltungsgesellschaft des Fonds berechtigt, 

eigenständig eine Prüfung vorzunehmen. Im Rahmen dieser Prüfung analysiert die Gesellschaft, ob 

die jeweiligen Unternehmen die festgelegten Anforderungen in den folgenden Bereichen erfüllen: 

(1) Einhaltung der Ausschlusskriterien, (2) Berücksichtigung von ESG-Risiken und -Chancen auf 

Grundlage der definierten ESG-Integrationskriterien und (3) Erfüllung der Anforderungen an nach-

haltige Investitionen. Hierbei werden verfügbare externe Informationen, interne Analysen und fun-

dierte Schätzungen herangezogen, um eine fundierte und verlässliche Einschätzung zu gewährleis-

ten. Die Ergebnisse dieser Prüfungen werden systematisch dokumentiert und mindestens einmal 

jährlich überprüft, um die Übereinstimmung mit den geltenden Kriterien sicherzustellen und gege-

benenfalls Anpassungen vorzunehmen. 

 

Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die 

Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder 

sozialen Ziele verwendet werden? 

Bei der Anlagestrategie sind die Ausschlusskriterien sowie die ESG-Integration verbindlich 

einzuhalten. Darüber hinaus verpflichtet sich die Gesellschaft zu den unter „Engagement“ 

dargestellten Maßnahmen und zur Einhaltung des festgelegten Mindestanteils an nachhal-

tigen Investitionen. 

 

Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser Anlagestrategie 

in Betracht gezogenen Investitionen reduziert?  

Es besteht kein Mindestsatz. 

 

Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der 

Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?  

Die Gesellschaft bewertet die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung ein-

schließlich der Managementstrukturen, der Beziehung zu Arbeitnehmern, der Mitarbeiter-

vergütung sowie der Einhaltung der Steuervorschriften innerhalb der Anlagestrategie. Der 

Fonds investiert ausschließlich in Unternehmen, die Verfahrensweisen einer guten Unter-

nehmensführung aufzeigen. Die Einhaltung wird über den Ausschluss von Emittenten, die 

gegen eines der zehn Prinzipien des „United Nations Global Compact“ verstoßen oder ein 

schlechtes ESG-Rating von „CCC“ aufweisen, sichergestellt.  

In der Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlamentes und des Rates sind Transpa-

renzpflichten in Bezug auf ökologische und soziale Aspekte sowie auf Aspekte der Unter-

nehmensführung im Rahmen der nichtfinanziellen Berichtserstattung festgelegt. Von Un-

ternehmen, die dieser Richtlinie unterfallen, wird erwartet, dass sie einen Unternehmens-

führungskodex im Einklang mit den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften veröffentlichen, in 

Die Verfahrensweisen einer 
guten Unternehmensfüh-
rung umfassen solide Ma-
nagementstrukturen, die 
Beziehungen zu den Arbeit-
nehmern, die Vergütung 
von Mitarbeitern sowie die 
Einhaltung der Steuervor-

schriften. 
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dem sie mindestens solide Managementstrukturen, eine ordentliche Beziehung zu Arbeit-

nehmern, die Vergütung von Mitarbeitern sowie die Einhaltung der Steuervorschriften aus-

weisen. 

Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Fonds kann unterschiedliche Vermögensgegenstände erwerben. Detaillierte Informati-

onen hierzu finden Sie im Abschnitt „Anlageziele, -strategie, -grundsätze und -grenzen„ die-

ses Verkaufsprospektes. Eine Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Merkmalen 

erfolgt für alle Wertpapiere, die einzelnen Unternehmen, supranationale Organisationen, 

Staaten oder Investmentanteilen zugeordnet werden können.  Es handelt sich um keine 

verbindliche Vorgabe. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die geplante Ver-

mögensaufteilung tatsächlich erreicht wird. 

Zusätzlich tätigt der Fonds einen verbindlichen Mindestanteil von 20 % an nachhaltigen In-

vestitionen. 

Die Aufteilung direkter Investitionen, die die beworbenen ökologischen und/oder sozialen 

Merkmale fördern, und andere Investitionen, ist wie folgt: 

 

Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem 

Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale 

erreicht?  

 

Derivate sind neutrale Positionen im Portfolio und werden nicht ausdrücklich ein-

gesetzt, um die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds zu erreichen. 

 

 

 

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzpro-
dukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wur-
den. 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf 
ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen ein-
gestuft werden. 
Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Un-
terkategorien: 
- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit 
ökologischen oder sozialen Zielen.  
- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, 
die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Inves-
titionen eingestuft werden. 

Investitionen

#1 Ausgerichtet auf 
ökologische/soziale Merkmale

#1A Nachhaltig  

Soziale

Andere ökologische

#1B Andere 
ökologische/

soziale Merkmale
#2 Andere

Die Vermögensallokation 
gibt den jeweiligen Anteil 
der Investitionen in be-
stimmte Vermögenswerte 
an. 

Taxonomiekonforme Tätig-
keiten, ausgedrückt durch 
den Anteil der: 
-  Umsatzerlöse, die den 

Anteil der Einnahmen aus 
umweltfreundlichen Akti-
vitäten der Unternehmen, 
in die investiert wird, wi-
derspiegeln 

- Investitionsausgaben 
(CapEx), die die umwelt-
freundlichen Investitionen 
der Unternehmen, in die 
investiert wird, aufzeigen, 
z. B. für den Übergang zu 
einer grünen Wirtschaft.  

- Betriebsausgaben (OpEx), 
die die umweltfreundli-
chen betrieblichen Aktivi-
täten der Unternehmen, 
in die investiert wird, wi-
derspiegeln 
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In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit 
der EU-Taxonomie konform?  
 

Der Fonds kann Investitionen tätigen, die als ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten 

im Sinne der EU-Taxonomie-VO klassifizieren, legt hierzu aber keine Mindestquote fest. So-

fern ökologisch nachhaltige Investitionen getätigt werden, wird dies über die Anteilsquote 

ausgewiesen. Diese ergibt sich aus dem Verhältnis vom Marktwert der ökologisch nachhal-

tigen Investitionen zum Marktwert aller Investitionen des Fonds. 

 

Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles 

Gas und/oder Kernenergie8 investiert? 
 

Ja:   

In fossiles Gas In Kernenergie  

Nein  

 

Der Fonds strebt keine taxonomiekonformen Investitionen im Bereich Fossiles Gas 

und/oder Kernenergie an. Dennoch kann es vorkommen, dass er im Rahmen der Anlage-

strategie auch in Unternehmen investiert, die jedenfalls auch in diesen Bereichen tätig sind. 

Weitere Informationen zu solchen Investitionen werden, sofern relevant, im Jahresbericht 

offengelegt. 

 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-

taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur 

Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die 

Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der 

Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die 

Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 

8 Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, 
wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-
Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kri-
terien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernener-
gie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 

Mit Blick auf die EU-
Taxonomiekonformität 
umfassen die Kriterien 
für fossiles Gas die Be-
grenzung der Emissionen 
und die Umstellung auf 
erneuerbare Energie 
oder C02-arme Kraft-
stoffe bis Ende 2035. Die 
Kriterien für Kernenergie 
beinhalten umfassende 
Sicherheits- und Ab-
fallentsorgungs-vor-
schriften. 

Ermöglichende Tätigkei-
ten wirken unmittelbar 
ermöglichend darauf 
hin, dass andere Tätig-
keiten einen wesentli-
chen Beitrag zu den Um-
weltzielen leisten. 

Übergangstätigkeiten 
sind Tätigkeiten, für die 
es noch keine CO2-
armen Alternativen gibt 
und die unter anderem 
Treibhausgasemissions-
werte aufweisen, die 
den besten Leistungen 
entsprechen. 
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*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber 

Staaten. 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und 
ermöglichende Tätigkeiten?  

Für den Fonds besteht kein Mindestanteil hinsichtlich Investitionen in Übergangstätig-
keiten und ermöglichende Tätigkeiten. 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Für den Fonds wird ein Mindestanteil von 5 % angestrebt.  

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

Für den Fonds besteht kein Mindestanteil hinsichtlich sozial nachhaltiger Investitionen. 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen 
oder sozialen Mindestschutz? 

Zur Umsetzung der Anlageziele und -strategie, kommen Vermögensgegenstände zum 

Einsatz, die nicht einzelnen Unternehmen, supranationalen Organisationen oder Staa-

ten zugeordnet werden können. 

Diese Vermögensgegenstände werden oben unter „Andere Investitionen“ aufgeführt. 

Hierunter fallen beispielsweise Geldmarktinstrumente gemäß § 194 KAGB, Derivate 

oder Bankguthaben. 

0%

0%

0%

100%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen  
ohne Staatsanleihen* 

Taxonomiekonform: Fossiles Gas

Taxonomiekonform: Kernenergie

0%

0%

0%

100%

1. Taxonomiekonformität der Investitionen  
einschließlich Staatsanleihen* 

Taxonomiekonform: Fossiles Gas

Taxonomiekonform: Kernenergie

 

    sind nachhaltige 
Investitionen mit einem 
Umweltziel, die die 
Kriterien für ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschaftstätigkeiten 
gemäß der EU-Taxonomie 
nicht berücksichtigen.  
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Es besteht kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz hinsichtlich dieser anderen In-

vestitionen. Für alle Investitionen werden die allgemeinen und besonderen Anlagebe-

dingungen in diesem Verkaufsprospekt (s.o.) berücksichtigt. 

Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob 

dieses Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder 

sozialen Merkmale ausgerichtet ist?  

Es wird kein Index als Referenzwert verwendet. 

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen 

finden? 

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter:  

Metzler German Smaller Companies: 

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen 

 

 

   

https://www.metzler.com/mwebrel/ajax/fonds/dokumente/content?fondUdfo=24P&docId=23&fileName=pdf_fonds/24P/703_Nachhaltigkeitsbezogene_Offenlegungen.pdf
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